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Sicherheitsleistung in Verbänden.
Von Landgerichtsrat i. R. Dr. H a l b e r s t a d t ,

Syndikus des Vereins deutscher Maschinenbau-Anstalten, Chariottenburg.

Als Arten der Sicherheitsleistungen kommen in Frage:
1. Hinterlegung im Sinne des § 232 BGB,
2. Hinterlegung eines Wechsels,
3. Hinterlegung eines abstrakten Schuldversprechens oder Schuld

anerkenntnisses oder eines kaufmännischen Verpflichtungsscheins.
Zu 1. Nach § 232 BGB kann Sicherheit geleistet werden:

»durch H interlegung von Geld oder W ertpapieren,
durch Verpfändung von Forderungen, d ie in  das Reichsschuldbuch oder in das 

Staatsschuldbuch eines Bundesstaates eingetragen sind, 
durch Verpfändung bew eglicher Sachen,
durch Bestellung von H ypotheken an inländischen Grundstücken, 
durch Verpfändung von Forderungen, für d ie  eine H ypothek an einem  inlän

dischen Grundstücke besteht, oder durch Verpfändung von Grundschulden  
oder R entenschulden an inländischen Grundstücken.
Kann die Sicherheit nicht in dieser W eise geleistet werden, so ist die 

Stellung eines tauglichen Bürgen zulässig«.
Da die zu leistenden Sicherheiten möglichst gleichmäßig innerhalb eines 

Verbandes sein sollen und dies bei der Verpfändung von Schu dbuchforderungen 
und beweglichen Sachen sowie der Bestellung und Verpfändung von Hypo
theken nicht möglich ist, kommt für den Regelfall nur die Hinterlegung von 
Geld oder Wertpapieren oder die Leistung von Bürgschaften durch Banken in 
Frage. Die Hinterlegung von Geld hat  den Nachteil, daß den Verbands
mitgliedern bare Betriebsmittel entzogen werden.

Wertpapiere sind nach § 23 t BGB an sich zur Sicherheitsleistung nur 
dann geeignet,  wenn sie auf den Inhaber lauten, einen Kurswert haben und 
mündelsicher sind; auch kann nach dem Gesetz mit derartigen Wertpapieren 
nur in H öhe von 3/ i  des Kurswertes Sicherheit geleistet werden. Aller
dings lassen sich diese gesetzlichen Bestimmungen durch Vereinbarungen
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abändern, so daß  nicht nur solche, sondern auch beliebig andere  W er t
papiere zum vollen Kurswert hinterlegt werden können. Allein bei der 
Hinterlegung der W ertpapiere wird dem Hinterleger die freie V erfügungs
befugnis genommen, und dies führt,  zumal in Zeiten einer schw ankenden  
Börsenkonjunktur,  zu g roßer  Unbequemlichkeit.

Bankbürgschaften aber w erden sich, insbesondere bei kleinen Firmen, 
kaum in gleichmäßiger G üte  beschaffen lassen.

Danach empfiehlt sich die Hinterlegung von barem  Geld und W ert
papieren nicht.

Zu 2. Eine Hinterlegung durch Wechsel kann in der  Art geschehen, 
daß Eigenwechsel oder Wechselakzepte hinterlegt werden. Der Eigenwechsel 
ist ein eigenes Zahlungsversprechen, indem er lautet:

»Gegen diesen Wechsel zahle ich . . .
Der Aussteller haftet also dem W echselnehm er unmitte lbar für die 

Wechselsumme.
Bei dem gezogenen Wechsel (Tratte) dagegen verspricht der  Aussteller 

die Z ahlung der W echselsumme nicht unmittelbar, sondern nur für den 
Fall, d a ß  der Bezogene nicht zahlt (sog. Regreßschuld).  D er  Bezogene ist 
als solcher nicht Wechselschuldner; er wird erst zum Wechselschuldner, und 
zwar zum unmittelbaren dadurch, d aß  er die  Aufforderung durch eine auf 
den Wechsel gesetzte Annahmeerklärung (.Akzept) annimmt. Der gezogene 
Wechsel hat den W ortlaut:

»Gegen diesen Wechsel zahlen Sie . . . .«
Am Rande m uß  dann, wenn der Wechselschuldner mit der  Wechsel

ziehung einverstanden ist, stehen, und zwar auf der  Querseite : »angenommen«, 
unter Hinzufügung des Namens des Bezogenen.

Beide Arten von Wechseln geben in der  Regel einen bestimmten Ver
falltag an. Nach der W echselordnung ist es aber auch möglich, Wechsel 
auszustellen, die erst »bei Sicht« ode r  »nach Sicht«, also bei der Vorlegung 
oder einige T age  nach der Vorlegung, fällig werden. F ü r  Verbände kommen 
nur diese Sichtwechsel in Frage, da  man ja g a r  nicht weiß, ob  für ihre 
Geltendmachung ein bestimmter Verfalltag m aßgebend sein w ird ; das 
hängt nämlich lediglich davon ab, ob  bis zu dem Verfalltage das Verbands- 
mitgüed sich einer Verfehlung gegen den Verband schuldig gemacht hat und 
zur Zahlung einer Strafe durch die in der  Verbandsatzung vorgesehenen 
Instanzen verurteilt  ist.

W enn der Verband ein e ingetragener Verein ist, ist die Ausstellung von 
Sichtwechseln (eigene oder  gezogene Wechsel) ganz einfach; denn der  Ver
band kann als der, an den gezahlt w erden soll, im Wechsel selbst bezeichnet 
werden, insofern als er Rechtspersönlichkeit besitzt und nach Artikel 4 und 
96 der Wechselordnung als wesentliches Erfordernis für die Gültigkeit eines 
gezogenen und eines eigenen Wechsels der Name, die Person od e r  die 
Firma, an welche oder  an deren O rder  gezahlt werden soll, aufzuführen ist.

Bei nicht eingetragenen Vereinen dagegen, wie es z. B. die überwiegende 
Mehrzahl der V erbände des Maschinenbaues ist, en ts teht schon hier eine 
Schwierigkeit. Der Wechsel kann, da der  Verband als nicht rechtsfähiger 
Verein keine Rechtspersönlichkeit hat, nicht auf den Verband als solchen 
ausgestellt werden, sondern muß nach den erwähnten Vorschriften der Ar-
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tikel 4 und 96 der Wechselordnung eine Person oder eine Firma a's Zahlungs
empfänger aufführen. Man müßte als solchen demnach bei einem nicht ein
getragenen Verein am besten den Vorsitzenden oder den Geschäftsführer des 
Vereins bezeichnen lassen. Schon die Aufführung der Firma des Vorsitzenden 
in dem Wechsel wäre nicht angängig, weil in der Regel eine bestimmte 
Person in den Verbänden Vorsitzender ist und nicht eine Verbandsfirma.

Der Umstand, daß  bei einem nicht eingetragenen Verein ein bestimmter 
Vorsitzender oder ein bestimmter Geschäftsführer in dem Wechsel genannt 
werden muß, führt bei einer Veränderung in der Person des als Zahlungs
empfänger Bezeichneten zu Umständlichkeiten, da dann entweder Girierungen, 
also wechselmäßige Zessionen, von dem bisherigen Vorsitzenden oder G e
schäftsführer erfolgen oder neue Wechsel seitens des Verbandes verlangt 
werden müssen. Stirbt aber die im Wechsel aufgeführte Person, so ist 
eine Girierung vielfach überhaupt nicht oder erst nach Erteilung eines Erb
scheins durch die Erben möglich, und dies ist mit unglaublicher Zeitver
säumnis und mannigfachen Hindernissen verknüpft.

D aß die Wechselsumme von dem, an den sie gezahlt werden soll, 
zu eigener. Zwecken benutzt und nicht an den Verein abgeführt wird, ist 
bei der Vorsicht, mit der die Verbände ihre Vorsitzenden und ihre Geschäfts
führer auszuwählen pflegen, kaum zu befürchten. Auch kann dem ein Riegel 
vorgeschoben werden durch eine Bestimmung, daß  nur zwei Personen über 
den Wechsel verfügen dürfen oder die H interlegungsbank als mitverfü- 
gungsberechtigt bezeichnet wird.

Zu beachten ist dagegen die StempelpfHcht und die verhältnismäßig 
kurze Verjährungsfrist bei einem Wechsel. Nach dem Wechselstempelgesetz 
vom 15. Juli 1909 unterliegt jeder Wechsel einer Stempelabgabe, die zurzeit 
z. B. bei einer Wechselsumme von 750 bis 1000 M den Betrag von 0,60 M 
und für jede weiteren 1000 M gleichfalls 0,60 M ausmacht. Die Stempelung 
ist in bestimmten Zeiträumen zu wiederholen laut § 3 des Gesetzes, wel
cher lautet:

»Tritt die Verfallzeit eines auf einen bestim m ten Zahlungstag oder auf 
Sicht gestellten W echsels später als drei Monate nach dem  Ausstellungstag 
ein, so ist auf die Zeit bis zum  Verfalltage für die nächsten 9 Monate und 
w eiterhin  für je fernere 6 Monate oder den angefangenen Teil dieses Zeit
raum es eine w eitere Abgabe in der im  Absatz 1 bezeichneten Höhe zu ent
richten.«

Die Nichterfüllung der Stempelpfücht wird im allgemeinen tr.it dem 
Fünfzigfachen der hinterzogenen Abgabe bestraft, während nur, wenn nach 
den Umständen eine Hinterziehung der Stempelabgabe nicht hat verübt 
werden können oder  nicht beabsichtigt war, eine Ordnungsstrafe bis zu 150 M 
eintritt. Die Verfallfrist beträgt bei Sichtwechseln und bei Nachsichtwechseln 
zwei Jahre vom Tage der Ausstellung ab; binnen zwei Jahren nach der 
Ausstellung müssen solche Wechsel bei Verlust des wechselmäßigen An
spruchs gegen den Aussteller und die Indossanten zur Zahlung vorgelegt 
werden. Alle zwei Jahre wäre also die Ausstellung eines Wechsels no tw end ig1).

!)  Beim  Blankow echsel bleibt ebenfalls die Stem pelpflicht b esteh en , inso
fern als der Tag der Übergabe als Ausstellungstag gilt, also dieser Zeitpunkt 
für die Berechnung der Slem pelabgabe maßgebend ist, w enn die Angabe des 
Ausstellungstages im  W echsel n icht enthalten ist.

1*



Wie anderseits nicht geleugnet werden kann, hat die Hingabe von 
Wechseln als Sicherheitsleistung hinsichtlich der Geltendmachung manchen 
Vorteil, indem die Zivilprozeßordnung ein besonderes Wechselverfahren ent
hält und dadurch eine schnellere Durchführung als im ordentlichen P rozeß
verfahren gewährleistet.  Insbesondere kommen folgende Erleichterungen in 
Betracht:

1. Alle Ansprüche aus einem Wechsel gelten als Feriensachen und gehören 
bei landgerichtlicher Zuständigkeit vor die etwa gebildete Kammer für 
Handelssachen.

2. Kürzere Einlassungsfrist (Frist zwischen der Klagezustellung an den 
Beklagten und dem ersten Termin) und kürzere Ladungsfrist (Frist zwischen 
einer Ladung im Laufe des Prozesses und dem nächsten Termin).

3. Erweiterter Zahlungsort
a) am Zahlungsort oder
b) am Wohnsitz des Beklagten.

4. Unzulässig sind alle Prozeßverzögerungen durch
a) Erhebung einer Widerklage,
b) Verweigerung der Verhandlung zur Hauptsache wegen prozeß

hindernder Einreden,
c) Antrag auf Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen.

5. Alle Urteile sind von amtswegen für vorläufig vollstreckbar zu erklären.
6. Umkehrung der Beweislast zu Ungunsten des Wechselschuldners. Wird 

vom Beklagten das Vorliegen einer formgültigen Weclrselverpflichtung 
zugegeben, dagegen aus anderen Gründen seine materielle Verpflich
tung bestritten, was auch nur in beschränktem Umfang gesta tte t  ist, 
so ha t  der Beklagte den Beweis hierfür selbst zu erbringen. Dieses 
folgt aus der formal-rechtlichen Natur des Wechsels.

Trotz  dieser Vorteile ist im G egensatz  zu dem früher vielfach an
genommenen Standpunkt die  Sicherheitsleistung durch Wechsel nicht zu be
fürworten: nach den Erfahrungen erfordert der W echselverkehr nicht bloß 
bei der Ausstellung des Wechsels, sondern  auch bei der weiteren Behandlung 
im Hinblick au f  die erwähnte Stempelpflicht und die Verjährung eine stän
dige Aufsicht.

Zu 3. Aus diesen Gründen ist in jüngster  Zeit angeregt worden, Sicher
heit in Form des Schuldversprechens zu leisten, und zwar in F orm  des 
notariellen Schuldversprechens. Das Schuldversprechen im Sinne des § 780 
BGB ist ein schriftlicher Vertrag, durch den eine Leistung in der Weise 
versprochen wird, d a ß  das Versprechen die  Verpflichtung selbständig be
gründen  soll. Große Ähnlichkeit mit dem Schuldversprechen hat  das Schuld
anerkenntnis im Sinne des § 781 BGB. D arunter wird ein V ertrag  ver
standen, durch den das Bestehen eines Schuldverhältnisses an erkann t wird. 
W ähren d  aber bei dem Schuldanerkenntnis der Aussteller auf eine angeblich 
bereits bestehende Schuld Bezug nimmt und sie zu zahlen verspricht, ist im 
Schuldversprechen von einer bestehenden Schuld keine Rede; sondern  der 
V ersprechende verpflichtet sich auch formell selbständig zu einer Leistung. 
Das Schuldversprechen wird also m ehr den tatsächlichen Verhältnissen, wie 
sie bei der Stellung einer Sicherheit vorliegen, gerecht.

D er praktische W ert des Schuldversprechens liegt darin, daß  es durch 
die Loslösung von dem im Einzelfall vorliegenden Schuldgrund eine genü-
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von gende Klagegrundlage abgibt, und daß  somit die Substantiierungspflicht
idia llach § 363 HGB dann vor, wenn er von einem Kaufmann über die Leistung
i tn|. und die Beweispflicht vom Gläubiger auf den Schuldner übertragen wird,
tojti Es ist also Sache des Schuldners, durch Rückgriff auf das zugrunde liegende

Schuldverhältnis im W ege der Einwendung seine durch den abstrakten Schuld
vertrag an sich begründete  Verbindlichkeit als nicht begründet zu erweisen.

Unterliegt auch des Schuldversprechen nach dem Preußischen Stempel- 
Uer |j Steuergesetz vom 30. Juni 1909 T a r if -N r .  58 II. 1 als Schuldverschreibung

einer Stempelabgabe, so ist doch anderseits seine Dauer sehr ausgedehnt, 
äii;E indem bei ihm erst eine 30 jährige Verjährung Platz greift, selbst dann,
, wenn die zugrunde liegende Schuld an sich in kürzerer Zeit verjähren sollte.

Überdies ist bei dem Vorüegen eines Schuldversprechens ein beschleu
nigtes Verfahren im W ege des Urkundenprozesses durch die Zivilprozeß
ordnung zulässig.

Freilich ist bei einem gewöhnlichen Schuldversprechen ebenso wie bei 
einem Wechsel die Geltendmachung nur im W ege  des Prozesses möglich, 
an die sich dann erst die Zwangsvollstreckung schließen muß. Dieser Um
weg läßt sich vermeiden, indem das Schuldversprechen von einem Notar 
aufgenommen wird, der Schuldner sich gem äß § 794 Nr. 5 Zivilprozeßordnung 
der sofortigen Zwangsvollstreckung daraus unterwirft und außerdem gleich 
bei der Ausstellung in die Erteilung vollstreckbarer Ausfertigungen willigt. 
Die für die notarielle Aufnahme des Schuldversprechens entstehenden Kosten 
sollte man nicht scheuen; denn wenn der Verband ein solches notarielles 
Schuldversprechen in Händen hat, ist ihm, ganz unabhängig davon, wer 
zurzeit Vorsitzender oder Geschäftsführer des Verbandes ist, die sofortige 
Geltendmachung gewährleistet. Lediglich wenn der Schuldner gegen die 
Gültigkeit seines Versprechens irgendwelche Einwendungen erhebt, muß er 
seinerseits zum Mittel des Prozesses greifen, dem aber der Verband mit 
Ruhe entgegensehen kann, zumal in der Regel die Aussichtslosigkeit des 
Vorgehens des Schuldners von vornherein feststehen wird.
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Ein solches notarielles Schuldversprechen würde etwa folgenden Inhalt
h a b e n : ; i : . . . !

»Ich verspreche hiermit, bei Vorlegung dieses Schuldscheins die 
Summe von

5000 M (i. B. fünftausend Mark)
an H errn  . . . .  i n ..................straße . . als Geschäftsführer des . . . .-
V erbandes zu zahlen.

Meine Zahlungspflicht ist lediglich aus diesem Schuldversprechen 
begründet.

Ich unterwerfe mich der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser 
Urkunde, ohne d aß  es des Nachweises der Fälligkeit bedarf.

Vollstreckbare Ausfertigung dieser Urkunde soll dem Geschäfts
führer Herrn . . . .  oder dessen Nachfolger auf einseitigen Antrag 
erteilt werden, sobald er den Nachweis führt, daß  der zeitweilige Vor
sitzende oder der zeitweilige stellvertretende Vorsitzende des . . . .  
Verbandes damit einverstanden ist. Beglaubigte Abschrift dieser Urkunde 

f t 1 ist Herrn . . . .  unverzüglich zu erteilen.«
Der kaufmännische Verpflichtungsschein stellt eine Unterart des abstrakten 

! ^  Schuldversprechens dar. Ein solcher kaufmännischer Verpflichtungsschein liegt
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von Geld, W ertpapieren od e r  anderen vertretbaren Sachen ausgestellt ist, 
ohne daß darin die Leistung von einer Gegenleistung abhängig gemacht 
ist. Er kann an O rder  gestellt werden und ist dann durch Indossament über
tragbar. In materieller Beziehung besteht kein Unterschied zwischen einem 
durch Indossament übertragbaren kaufmännischen Verpflichtungsschein und 
einem Sichtwechsel; nur unterliegt der an O rder  gestellte kaufmännische 
Verpflichtungsschein keiner Stempelsteuer und verjährt erst in 30 Jahren. 
Auch der kaufmännische Verpflichtungsschein könnte an sich vor einem Notar 
erklärt und mit d e r  Erklärung der Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung 
versehen w erden; nicht angängig  wäre das aber bei einem an O rder  g e 
stellten kaufmännischen Verpflichtungsschein.

F ü r  die Verbände kom m t also nach dem gegenw ärtigen  Stande der 
Ansichten das notarielle Schuldversprechen mit der Unterwerfung unter die 
Zwangsvollstreckung als beste Sicherheitsleistung in Betracht.

[l279j
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Die Verfahren der einheitlichen  
SelbstKostenberechnung in Deutschland1).

Von R. F. Z i n k a n n ,  Berlin.

Die Betrachtung der Verfahren der verschiedenen einheitl ichen Kosten
rechnungssysteme in der deutschen Wirtschaft kann  wertvollen Anhalt geben 
für die künftigen Arbeiten auf dem Gebiete der  einheitl ichen Kalkulation, 
kann zeigen, wie die einzelnen Arten der P roduktion  spezifische Verfahren 
bedingen, kann ferner Aufschluß geben über die Grenzen, die der einheit
lichen Regelung aus der N atur  der wirtschaftlichen Verhältnisse gezogen 
sind, kann vor allem aber auch zur Klärung der F rage  beitragen, ob sich 
über einzelne Gewerbezw eige  hinaus einheitl iche Richtlinien und G rund
sätze aufstellen lassen.

Ich muß absehen von den Kollektivberechnungen, die un te r  Übergehung 
der Einzelrechnung für die Produktionskosten  einen Durchschnittsatz auf 
Grund statistischer Erhebungen oder allgemeiner Schätzungen ermitteln wollen. 
Zwei in den Ermittlungswegen sehr verschiedene Verfahren dieser Art sind 
in der Landwirtschaft angew andt worden, und zw ar vom Schweizerischen 
Bauern-Sekre taria t2) und dem Deutschen Reichsministerium für Ernährung 
und Landw irtschaft5).

Die Feststellung der Kosten eines Erzeugnisses hat nach zwei Richtungen 
hin praktische Bedeutung: Der wirtschaftliche W ert  besteht darin, d aß  die

1) Im  Anschluß an den Bericht im  D ezem berhefl 1921 d ieser Z eitschrift über 
die Arbeiten im  In- und Auslande zur E inführung einheitlicher Selbslkosten- 
berechnung w erden im  folgenden die W ege dargestellt, d ie m an zur einheit
lichen  Selbslkostenerm illlung beschritten  hat.

2) Dr. Laur: V ereinfachte Produktionskostenrechnung in  der L andw irtschaft,
in  den A ugusthefleu 190G der D eutschen L andw irtschartszeitung.

5) Dr. Lange.- Die Grundlage für Preisbem essung für lan d w irtsch aftlich e  
Erzeugnisse im  Kriege. Beiträge zur K riegsw irtschaft H eft 63. Berlin 1919 
Reimar Hobbing.
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Gestehungskosten eine der wichtigsten Grundlagen der P r e i s f e s t s e t z u n g  
sind; die technische Bedeutung beruht auf der Möglichkeit der  Prüfung der 
technischen Arbeitsverfahren auf ihre Wirtschaftlichkeit und der Ü b e r 
w a c h u n g  d e s  B e t r i e b e s .  Es ist klar, daß. die innerhalb von Fachgruppen 
aufgestellten Grundsätze in erster Linie die Gesichtspunkte berücksichtigen, 
die die Preisfestsetzung berühren. Die Betriebsüberwachung durch Selbst
kostenberechnung, die eine Differenzierung der Verfahren erfordert, wird 
sehr häufig mitberücksichtigt, sehr zum Vorteil der Beteiligten, denn die 
Überwachung des Betriebes durch die Selbstkostenberechnung und die damit 
Fiand in H and  gehende Verfeinerung des Rechnungsverfahrens und die 
Verbesserung seiner Ergebnisse haben größten  wirtschaftlichen und tech
nischen Wert.

Z a h l e n m ä ß i g e  N o r m e n  f ü r  d i e  P r e i s b e m e s s u n g .

Die rohesten einheitlichen Kalkulationsmethoden sind die Verfahren, die 
sich auf die Festsetzung zahlenmäßiger Normen für die Preisbemessung be
schränken und dadurch die Kalkulationsnormen lediglich zum Mittel der 
Preispolitik machen. Es wird sich zeigen, daß eine Preisfestsetzung auf 
lieser Grundlage schwere wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen kann.

Drei Versuche, mit Hilfe zahlenmäßiger Normen Kalkulationsrichtlinien 
mfzustellen, hatten ihren G rund in wirtschaftlichen Maßnahmen des Staates. 
Der einfachste Versuch dieser Art ging aus vom R e i c h s s c h u t z v e r b a n d  
ü r  N a h r u n g s -  u n d  G e n u ß m i t t e i - F a b r i k a n t e n  u n d  - G r o ß -  

i ä n d 1 e r und beschränkte sich auf die Aufstellung einer Musterkalkulation, 
ie angemessene Zuschlagsätze für die verschiedenen Kosten im Großhandel 
estlegen sollte. Diese Musterkalkulation hatte einzig den Zweck, dem Handel 
inen Schutz gegen Übergriffe der Preisprüfungsstellen zu verschaffen; doch 

"  st wegen der Verschiedenartigkeit der W aren  im Lebensmittelhandel und 
irer Kosten eine allgemeine Festlegung der Unkostensätze nicht sehr wert- 
oll, da die Rechtsprechung die besonderen wirtschaftlichen Verhältnisse 
ei der Aburteilung von Preistreibereivergehen berücksichtigen muß.

Bedeutend mehr ins Einzelne gehen die Grundsätze für die Feststellung 
er Preiszuschläge, die die Südwestdeutsche Bezirksgruppe des V e r b a n d e s  
e u t s c h e r  E i s e n w a r e n h ä n d l e r  aufgestellt hat. Der Verband will inner
alb seiner Bezirksgruppen für seine verschiedenen W aren einheitliche Sätze 
um Zuschlag auf die Einkaufpreise feststellen, um so die Mitglieder vor 

- '  trafVerfolgungen auf Grund der Preistreibereiverordnung zu schützen. Die 
ezirksgruppe Saar ist in dieser Beziehung ändern Gruppen vorangegangen 

3®! id hat nach genauer Untersuchung der Kostenverhältnisse im Eisenhandel 
119 Grundsätze für  die Preiszuschläge aufgestellt, deren zahlenmäßige Normen 

— ferdings in der letzten Zeit wegen der Preisumwälzungen abgeändert werden 
ußten. Auch diese Grundsätze können trotz ihrer wesentlich feineren Aus
hebung keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben, soweit sie zahlen- 
äßig Verhältnisse festlegen, da niemals die Kostenverhältnisse in verschie- 
men Unternehmungen übereinstimmen. Gleichwohl kann den Grundsätzen 
r die Festlegung der  Preiszuschläge eine Bedeutung nicht abgesprochen 

/Uißüerden, weil sie durch ihre klar durchdachten Untersuchungen über die 
Ostenverhältnisse den einzelnen Kaufmann zur Selbstkostenberechnung an- 
gen.



Der Reichsschatzminister ha t  durch eine Verordnung verfügt,  bei staat
licher V ergebung  von Bauaufträgen einheitliche Unkostenzuschlagsätze auf 
die Löhne im B a u h a n d w e r k  festzustellen. In der vom Reichsschatz
minister herausgegebenen »Liste der bei den baulichen Unterhaltungsarbeiten 
notwendigen allgemeinen Unkosten  für Lohnarbeiten und Baustofflieferun
gen« sollen einheitliche Sätze für das Verhältnis der gesamten Geschäfts
unkosten zu den produktiven Löhnen festgestellt werden, wobei man sogar 
auf eine Trennung  der  Unkosten für Baustoffbeschaffung und Lohnarbeiten 
verzichtet. Die einzelnen Kostenbestandteile sind in ihrem Verhältnis zu 
den Lohnkosten (getrennt nach Groß-, Mittel- und Kleinbetrieben) aufge
führt, und aus ihren Summen ergibt sich dann der maßgebende Zuschlagsatz. 
Da der Staat bei Auftragvergebungen gewisse Richtlinien für die Preisfest
setzung haben muß und der Schatzminister ausdrücklich örtliche Abänderungen 
der Zuschlagsfestsetzungen bei besonderen Verhältnissen zugesagt hat (z. B. 
niedrige Ortslöhne bei durchschnittlicher H öhe der üblichen Kosten), ist 
das Hilfsmittel des Normalzuschlages recht zw eckm äßig ; doch sei betont, 
daß  ein W ert  für die eigentliche Selbstkostenrechnung diesem Verfahren 
nicht beigelegt werden kann, denn die Selbstkostenberechnung ist und bleibt 
Aufgabe des Einzelbetriebes, wenn auch einheitliche Verfahren den Einzel
betr ieb unterstützen können.

Eine ausschließlich preispolitische Absicht haben die Kalkulationsricht
linien des V e r b a n d e s  d e u t s c h e r  B u c h b i n d e r e i b e s i t z e r .  H ier w er
den für die im Reichsakkordtarif für Buchbinder vom 15. August 1921 behan
delten Arbeiten einheitliche Selbstkostenzuschläge fes tgesetzt;  für die dort 
nicht ausgeführten Arbeiten werden Einheitspreise bestimmt. W ie w eit die 
Absicht einheitl icher Preisfestsetzung hier geht, zeigt sich darin, daß für 
Maschinenarbeit die Kosten der gleichen Leistung mit der H an d  anzusetzen 
sind. Diese Kalkulationsrichtlinien berühren also das W esen der Kosten
rechnung kaum, stellen vielmehr nur eine einheitliche P re isregelung dar.

Mit der Feststellung einheitlicher Unkostensätze beschäftigt sich auch 
die Mindestkalkulation des V e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n g i e ß e r e i e n ,  
der neben den später zu besprechenden, in erster Linie wichtigen ausführ
lichen Erörterungen der Selbstkostenberechnung durch Mindestzuschläge auf 
die Produktivlöhne Richtlinien für die Preisbemessung aufgestellt  ha t;  auch 
die A u f t r a g s t e l l e  f ü r  d a s  S c h r e i n e r g e w e r b e  hat einen festen Zu
schlagsatz für die Materia lkosten festgesetzt.  Schließlich sei noch erwähnt, 
daß  eine Reihe von Kartellen der T e x t i l i n d u s t r i e  in ähnlicher Weise 
die Preispolitik regelt.

Die Feststellung von Normalzuschlägen hat folgende Mängel: Da die
Zuschläge das Verhältnis charakteristischer Einzelkosten (Lohn, Materialpreis) 
zu den Unkosten  ausdrücken, und dieses Verhältnis von Betrieb zu Betrieb, 
aber auch von Monat zu Monat schwankt, hat hier die Preispolitik unsichere 
Grundlagen; wo es technisch nicht möglich ist, wegen der V ersch ied en 
artigkeit der Erzeugnisse einheitliche Preise festzulegen oder feste Gewinn
zuschläge auf einheitlich und einwandfrei ermittelte Selbstkosten zu be
stimmen, bleibt allerdings für die Preispolitik nur dieser W eg  als notwendiges 
Übel. Der E inzelunternehmer sei sich aber bewußt, daß er durch diese Preis
festsetzung keine Selbstkostenberechnung vomimmt, sondern daß  für die
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finanzielle und betriebsorganisatorische Übersicht eine richtige Selbstkosten
ermittlung von Nöten ist. Für  die preispolitisch interessierten Organisationen 
kami die Regelung durch Normalzuschlagsätze nur ein Notbehelf sein, wäh
rend immer die Preisfestsetzung auf Grund richtiger und einheitlicher Kal
kulation angestrebt w erden muß.

E i n h e i t l i c h e  R e g e l u n g  d e r  e i g e n t l i c h e n  K o s t e n r e c h n u n g .
a) H a n d w e r k .

Wertvoller als die Festsetzung von Normalzuschlägen ist der auf das Ver
fahren der Ermittlung der Kostenzuschläge beschränkte Versuch einheitlicher 
Regelung. Von zwei Verbänden des H a n d w e r k s ,  dem V e r b a n d  d e r  
K l e m p n e r ,  I n s t a l l a t e u r e  u n d  K u p f e r s c h m i e d e  und dem V e r 
b a n d  d e u t s c h e r  S c h l o s s e r - I n n u n g e n  wird dieser Versuch unter
nommen, die Arten der Unkosten ihres Handwerkszweiges in einer T a 
belle zusammenzutragen. Die Arbeiten beider Verbände stellen Vordrucke 
dar, in denen durch Eintragung in die Spalten der aufgezählten Kostenarten 
die gesamten nicht unmittelbar anrechenbaren Kosten zusammengestellt wer
den können. Entsprechend den einfachen Betriebsverhältnissen des H andwerks 
faßt man das gesam te  Unternehmen als eine Einheit auf und schlägt die 
Unkosten anteilig den produktiven Löhnen zu. Die beiden Vordrucke zeichnen 
sich durch g roße  Gründlichkeit aus; beide verlangen allgemeine Verzinsung 
von Anlage- und Betriebskapital als Bestandteile der allgemeinen Unkosten.

Einen ähnlichen V ordruck hat die Auftragstelle für das S c h r e i n e r g e 
w e r b e ,  F rankfu r t  a. M., im Arbeitgeberschutzverband für das Holzgewerbe 
herausgegeben: »Zusammenstellung der Lohnunkosten«. Dieser Vordruck
geht sehr genau auf die Einzelheiten des Betriebes ein; besondere Leitsätze 
erleichtern eine sinngemäße Ausführung. Sachlich unterscheidet sich die Arbeit 
von denen der Installateure und Schlosser darin, daß die Kapitalverzinsung 
nicht als Kostenbestandteil auftritt und die Kosten für das Materialwesen ge
trennt verrechnet werden. Die besondere Verrechnung der Materialunkosten 
bedeutet einen großen kalkulatorischen Fortschritt. Die Materialunkosten 
werden in einem Anhang zu den Leitsätzen ausführlich behandelt, in dem 
auch die Verzinsung für das zum Trocknen lagernde Holz als Bestandteil der 
Kosten angeführt wird, im Gegensatz zu der die Kapitalzinsen auß-er acht 
lassenden Zusammenstellung der Lohnunkosten. Für  die Materialunkosten 
werden zahlenmäßig festgelegte Zuschläge auf den Materialpreis empfohlen. 
Die Folgen der N orm ung von Zuschlagsätzen für die gesamte Kalkulation 
sind hier nicht so weittragend wie in den anderen oben besprochenen Arbeiten 
dieser Richtung.

Die Arbeiten für das Handwerk rücken die Zusammenstellung der allge
meinen Unkosten mit Hilfe eines Vordrucks in den Vordergrund. Bei den 
einfachen Betriebsverhältnissen im Handwerk ist dieses Verfahren recht zweck
mäßig. Gefährlich wäre höchstens die Vernachlässigung besonderer Verhält
nisse durch ein zu starkes Kleben am Schema; doch wird die Übersichtlich
keit des handwerklichen Betriebes diese Gefahr mindern.

b) U r p r o d u k t i o n .
In der Urproduktion spielt der Vordruck vielleicht eine noch größere 

Rolle für die Kostenrechnung als im Handwerk, da man hier bei Bezug auf
T. u. w. Heft
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ein einheitliches Massenerzeugnis durch Erhebungen mit Hilfe eines solchen 
Vordruckes die Kosten unmittelbar feststellen kann. Durch solche Kosten
erhebungen werden mehr oder  weniger einheitliche Richtlinien in die* ge
samten Kostenrechnungen der einzelnen Unternehmungen gebracht.

Die wichtigste Reglung der Selbstkostenerhebungen in diesem Sinne stellen 
die »Richtlinien für die Berechnung der  Selbstkosten und Erlöse« und der 
»Fragebogen« des R e i c h s k o h l e n r a t s  dar;  die Richtlinien stellen G rund
sätze auf für die im F ragebogen  geforderten  A ngaben: Zunächst stellen sie 
die in Betracht kommende Erzeugungsmenge begrifflich fest als die absatz
fähige Förderung (unter Ausschluß des Zechenselbstverbrauchs und der De
putatkohle) und fordern unbedingt rechnerische Abgrenzung der Grubenbe
triebe von etwaigen Nebenbetrieben. Für  die Verrechnung von Neuanlagen 
wird bestimmt, daß  ein bestimmtes Vielfaches des Friedens wertes auf dem 
Anlagekonto zu buchen, der Rest aber,  ebenso wie außergewöhnliche Be
triebsunkosten, auf die Kosten eines Jahres  zu verteilen sei. Die Ver
zinsung des Anlage- und Betriebskapitals rechnet der  Reichskohlenrat nicht 
zu den Selbstkosten. Der Fragebogen stützt sich auf diese Richtlinien und 
stellt in scharfer Fragestellung alle Kostenbestandteile fest, die zusammen 
auf die Gewichtseinheit der geförderten Menge bezogen w'erden sollen. 
Bemerkenswert ist, d aß  hier die Einkommensteuer auch als Bestandteil der 
Selbstkosten angeführt ist. Man ist sich jetzt auch in den Kreisen der Industrie 
nicht darüber einig, wie weit die Einkommensteuer, die sich nicht an das 
Unternehmen als solches, sondern an den wirtschaftlichen Erfolg des Unter
nehmens knüpft, Bestandteil der Kosten ist. Allerdings scheint die Einbe
ziehung der Körperschaftssteuer in die Kosten allgemein üblich zu sein, 
und bei der heutigen Höhe der E inkom mensteuer ist es erklärlich, daß die 
Industrie die  Einkommensteuer auf den Verbraucher abzuwälzen sucht.

Die inzwischen aufgelöste A u s g l e i c h k a s s e  f ü r  S t i c k s t o f f d ü n g e 
m i t t e l  hat bei ihren Kostenerhebungen weit weniger klare und genaue 
Methoden angewandt als der  Reichskohlenrat, sich vielmehr auf die Forderung 
von Zahlenangaben über die Kostenhöhe d e r  wichtigsten Materialien, der 
Löhne, allgemeinen Betriebskosten, Instandsetzungen, Erneuerungen, Abschrei
bungen, Zinsen und Generalunkosten beschränkt. Durch diese ungenaue 
Art der Fragestellung w ar der doppelten Verrechnung derselben Kosten und 
ähnlichen rechnerisch ungenauen Verfahren T ür  und T o r  geöffnet, und wie 
mir von eingeweihten Kreisen versichert wurde, blieb diese Gelegenheit 
nicht unbenutzt.

Der D e u t s c h e  Z e m e n t b u n d  hat für  die im, W ege  der Selbstverwal
tung zu beschaffende Sammlung der Selbstkostenrechnungen seiner Mitglie
der ein einfaches Verfahren ausgearbeitet,  das in Anlehnung an die Angaben 
der Jahresbilanz oder  monatlichen Rohbilanz die Kosten für die Jahreserzeu
gu ng  an Zem ent und Klinkern (dem Zwischenerzeugnis) feststellen soll. 
Die wichtigsten Bestandteile der Kosten sind unzweideutig aufgeführt,  ge
trennt in die zwei H auptgruppen Produktionskosten und Generalien. Die 
Summe der Kosten wird auf die Erzeugungsmenge verteilt. Als Besonderheit 
ist zu vermerken, daß! die Bank- und Anleihezinsen nebst den Kosten des An
leihedienstes als Bestandteile der  Selbstkosten aufgefaßt werden, während 
die Verzinsung des eigenen Kapitals unberücksichtigt bleibt.
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Neben diesem einfachen System, das nur der Preisfestsetzung dient, 
schlägt der Bericht von Fabrikdirektor S t o l t z e  für  die zweite W erkbund
tagung des Z em entbundes4) ein genaues Berechnungssystem vor, das eine 
scharfe Erfassung des Anteils der Betriebsabteilungen an den Kosten ermög
licht und das wohl am feinsten ausgebaute einheitliche Berechnungssystem 
in der Urproduktion darstellt. Es bietet große Vorteile für eine Überwachung 
der Betriebsvorgänge und der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Der 
Zementbund legt besonders großen W ert  auf die angemessene Bewertung 
der Abschreibungen, da bisher meist zu niedrige Sätze in Rechnung gestellt 
wurden, die den tatsächlichen Verhältnissen nicht genügten.

In der Z i e g e l e i - I n d u s t r i e  w ar es die Norddeutsche Gruppe des 
Reichsverbandes der Deutschen Mauerstein-, Ton- und Ziegelei-Industrie, die 
durch H erausgabe zweier Fragebogen zur Ermittlung der Kosten von 1000 
Ziegelsteinen (bezw. Kalksandsteinen) für das Jahr 1919 zum ersten Male 
Richtlinien für die einheitliche Berechnung gab. Die Ziegeleibetriebe sind 
dadurch gekennzeichnet, daß  ihre Erzeugung nicht ständig, sondern auf 
eine bestimmte Zeit des Jahres beschränkt ist; deshalb müssen bei der 
Kostenrechnung die Aufwendungen für ein ganzes Jahr veranschlagt werden, 
die voraussichtliche Jahreserzeugung muß ebenfalls festgestellt und sämt
liche Kosten dann auf die Rechnungseinheit von 1000 Steinen bezogen wer
den. Die anderen Rechnungsverfahren in der Mässenerzeugung konnten 
sich regelmäßig in größ tem  Umfange auf Nachrechnungen stützen. Hier 
liegen die Verhältnisse jedoch so, d aß  der Zeitabschnitt für die Nachrechnung 
als Preisgrundlage namentlich heute viel zu g roß  ist. Man muß also auf 
G rund der Preissätze für die verschiedenen Kostenpunkte die Kosten unter 
Berücksichtigung ihrer für den Preis charakteristischen Größen einsetzen, 
also rein vorkalkulatorisch Vorgehen. In dieser Beziehung s in l  die F rage
bogen mustergültig  aufgebaut.

Die Unkostenermittlung selbst ist gegliedert in Betriebs- und Handlungs
unkosten, doch ist dieser Grundsatz nicht rein durchgeführt, denn die Ver
zinsung des gesamten Anlagekapitals wird wie in manchen ändern Arbeiten 
den Handlungsunkosten zugerechnet; richtiger wäre eine angemessene Ver
teilung auf den Betrieb nach den dort beanspruchten Anlagen, doch hat 
dies auf das Rechnungsergebnis bei reiner Mengenkalkulation, wie sie hier 
vorliegt, keinen großen Einfluß. Die Ausgaben sind im allgemeinen sinnreich 
gegliedert, so daß das Wesentliche des Arbeitsganges und der Kostenarten 
gut herausgehoben ist. Wenn bei der außerordentlichen Preisumwälzung 
des Jahres 1919 die Ermittlungen auf Grund des Fragebogens nicht den 
wirtschaftlichen W ert haben konnten, den sie sonst hätten beanspruchen können, 
so liegt das an dem durch die Art der Produktion bedingten langen Ver
rechnungszeitraum. Die Fragebogen erfüllen infolge ihrer Angaben der üblichen 
Maßeinheiten bei allen einzeln feststellbaren Materialien und Arbeiten alle 
Bedingungen, die man billig für eine Anpassung der Selbstkostensätze an 
die Preisveränderungen stellen kann.
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Erwähnt sei noch die Statistik der V e r e i n i g u n g  d e r  E l e k t r i z i t ä t s 
w e r k e ,  die über die H auptkosten  der Betriebe statistische Erhebungen  
macht, ohne auf die Kalkulation der Einzelwerke Einfluß nehmen zu wollen. 
Wenn auch die Absicht der Vereinheitlichung der Kalkulation fehlt, so sind 
doch durch die A nforderung von statistischen Angaben Richtlinien g e 
geben, denen sich die Kalkulationen der meisten W erk e  der Vereinigung 
anpassen werden.

c) F e r t i g f a b r i k a t i o n .

In der Fertigfabrikation ist die Reglung der Kostensätze auf den bisher 
gezeigten W egen nicht möglich, wenn auch bei feststehenden allgemeinen 
Rechnungsgrundsätzen Vordrucke für viele Zwecke von großem praktischen 
W ert  sein können.

Das einfachste Rechnungsverfahren der Fertigfabrikation wird in der 
e i n h e i t l i c h e n  M a s s e n h e r s t e l l u n g  gebraucht, und hier besitzen wir 
ein typisches Beispiel in einer Denkschrift des V e r e i n s  d e u t s c h e r  B r i e f 
u m s c h l a g f a b r i k a n t e n  vom Jahre 1915.

Bei der Berechnung der Selbstkosten fü r  Briefumschläge hatte man bisher 
Betriebs- und Handlungsunkosten durch einen Gesamtzuschlag auf den Preis 
des verarbeiteten Materials gedeckt. Die Denkschrift führt aus, daß  dieses 
Verfahren mangelhaft sei, und begründet ihre Bedenken ausführlich. Es wird 
vorgeschlagen, die gesamten Betriebsunkosten anteilig auf das Gewicht des 
verarbeiteten Materials zu verrechnen und die H andlungsunkos ten  auf die aus 
Materialpreis und Betriebsunkosten bestehenden Herstellungskosten zu schla
gen. Für  die verschiedenen Form ate  und Kilopreise des Papiers ist eine 
Tabelle vorgeschlagen und erläutert,  aus der sich die zugehörigen Pap ie r
preise von 1000 Umschlägen bestimmten Form ats  und bestimmten Papiers 
ersehen lassen. Eine sehr klare Kalkulationsformel erläuter t den Aufbau 
der neuen Kalkulationsweise, die den Vorteil besitzt, d a ß  durch die Trennung 
von Betriebs- und H andlungsunkosten  und durch die verschiedenen Maßstäbe 
für diese, nämlich Materialgewicht und H erstellungskosten, ein schärferes E r
gebnis erzielt wird. Ein schwerwiegender Nachteil liegt darin, daß ohne Be
triebsbuchhaltung aus der Geschäftsbuchführung die Gesamtunkosten (zu denen 
infolge der E igenart der Betriebe auch die Löhne gehören) nur jährlich e r 
mittelt werden sollen. Hierdurch fehlt die ständige Kontrolle von Kalku
lation und Betrieb. Ein Punkt, der  die Einheitlichkeit bei der  Kalkulation sehr 
gefährdet,  ist die Tatsache, daß' umfassende Angaben über die Kostenarten 
von Betriebs- und H andlungsunkosten  fehlen. Infolgedessen w erden  alle 
gemeinschaftlichen Kalkulationsmaßnahmen keine großen  Erfolge zeitigen 
können, da die Einheitl ichkeit gerade  in der wichtigsten F rage  fehlt.

Bedeutend weiter g ing in der Reglung der  Kalkulation P a u l  O t t o  
R u p p e r t  in seinem »Kalkulationsleitfaden für die gesam te Kartonnagen- 
Industrie«, der durch den Z e n t r a l v e r b a n d  d e r  d e u t s c h e n  K a r t o n -  
n a g e n - F a b r i k a n t e n 1) herausgegeben wurde. Bei der Kartonnagenfabri- 
kation handelt es sich nicht nur um Unterschiede im Preise des Materials 
und in den Maßen des Erzeugnisses, wie bei der Briefumschlagherstellung, 
auch die Ausführung der Erzeugnisse weist sehr wesentliche Unterschiede auf,

s) Berlin 1919, Selbstverlag des Zentralverbandes.



so daß man hier als charakteristische Einzelkosten neben den unmittelbaren 
Materialkosten auch die unmittelbaren Löhne in Betracht ziehen muß. Der 
Betrieb wird einfacher Berechnung halber nicht rechnerisch unterteilt , sondern 
seine Unkosten w erden als Gesamtheit verrechnet,  ein Verfahren, das trotz 
gewisser Ungenauigkeiten hier bei einfachen Betriebsverhältnissen möglich ist.

Ruppert will mit Hilfe von Einzelvordrucken die möglichst genaue Er
mittlung der Kosten der Erzeugnisse sichern durch Erinnerung an alle in der 
Herstellung möglichen Kostenbestandteile; gleichzeitig will er in den haupt
sächlich der Vorrechnung dienenden Vordrucken, die er für drei verschiedene 
Ausführungsarten aufstellt, einen Plan für die Verwendung der Materialien und 
den G ang  der Arbeit schaffen. Die Behandlung der  Einzelvordrucke wird 
sehr eingehend und sachkundig von Ruppert erläutert. Besonderen Wert 
legt er auf die  richtige Berechnung der allgemeinen Unkosten. Der eigent
liche Kalkulationsgang für ein einzelnes Erzeugnis ist einfach: Die Material
kosten werden ausgedrückt durch den Hauspreis,  der die Summe von Ein
kaufpreis und Kosten von Fracht, Verpackung und Einbuße darstellt;  sie 
w erden mit einem Zuschlag für Verschnitt den unmittelbaren Lohnkosten 
zugezählt. Die Betriebskosten w erden durch Zuschlag auf die Löhne, die 
H andlungskosten  durch Zuschlag auf die so aufgelaufenen Gestehungskosten 
gedeckt.

Die Betriebsausgaben trennt Ruppert in die Kosten für Verwaltung, 
Ordnung, Erhaltung und Verluste (Abschreibungen, Wertminderungen) des 
Betriebes. Die Handlungsunkosten sind eingeteilt in Verwaltung, Vertrieb, 
Allgemeines, Miete, Verluste (Abschreibungen, Wertminderungen, Hypothek-, 
Kapital-, Bankzinsen). Die sehr allgemeine Bezeichnung Kapitalzinsen läßt 
bei der Zusammenstellung mit den Ausgaben für tatsächlichen Zinsendienst 
kein sicheres Urteil darüber  zu, ob hier an eine Verzinsung des eigenen 
Kapitals gedacht war.

Am Schluß gibt R u p p e r t  eine Anleitung, wie man bei Einteilung aller 
Geschäftsvorgänge in neun Hauptgruppen bei Gruppenbuchführung nach ameri
kanischem System mit einem 14spaltigen G rundbuche Betriebskosten und 
Handelskosten  zusammenstellen kann. Da bei der Kartonnagenindustrie eine 
weitere Trennung  der allgemeinen Kosten nicht durchgeführt wird, ist bei 
sachgem äßer Aufschreibung diese Unkostenverrechnung ebenso einfach wie 
zweckmäßig.

W enn die Schrift von H a n s  R ö m m l e r ,  Dresden, »Unkostenberechnung 
für chemigraphische Betriebe«, die er im Februar  1920 für den H auptvorstaud 
des B u n d e s  c h e m i g r a p h i s c h e r  A n s t a l t e n  herausgab, in ihrer Anlage 
beträchtliche Unterschiede von "den anderen bisher gezeigten Systemen auf
weist, so liegt das nicht an den Kostenverhältnissen als solchen, sondern an 
dem Zweck, der hier mit der Kostenrechnung verknüpft wird, nämlich der 
Festsetzung von Stücklöhnen. R ö m m l e r  sieht als Norm die vom Verband 
festgesetzten Einheitspreise an, die Selbstkosten und Gewinn decken müssen. 
Den Einheitspreisen der einzelnen Erzeugnisse werden die entsprechend der 
H öhe der Verkaufspreise festgesetzten allgemeinen Unkosten einschließlich 
des Gewinnes gegenübergestellt;  der Unterschied der beiden Beträge ist der 
für produktive Löhne verbleibende Betrag, der unter Mitwirkung der Arbeiter
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schaft auf die bei der Arbeit an dem Erzeugnis beteiligten Arbeiter in Gestalt  
von Stücklöhnen verteilt wird.

Das Verfahren ist folgendes: Für  die Zurechnung der Unkosten auf die 
einzelnen Erzeugnisse im Verhältnis der Verkaufpreise ist eine Ermittlung 
der Umsätze in den verschiedenen regelmäßig vorkommenden Leistungen 
nötig. Die diesem Umsatz gegenüberstehenden Unkosten trennt R ö m m l e r  
in feststehende jährliche Kosten, Generalunkosten und Betriebskosten. Die 
produktiven Löhne nehmen als Kosten, wie schon gezeigt, eine besondere 
Stellung ein. Die feststehenden jährlichen U nkosten  einschließlich Verzinsung 
des Anlage- und Betriebskapitals und Abschreibungen werden insgesamt den 
Handlungsunkosten zugerechnet. Beträchtliche Teile der jährlichen feststehen
den Unkosten sind jedoch Betriebskosten, die unter diesen zw eckmäßig  
verrechnet werden. Eine Statistik stellt für jede Leistung Verkaufpreis, Un
kosten ohne produktive Löhne und mit diesen und Gewinn nebeneinander. 
Die Differenz aus Verkaufpreis und Unkosten ohne P roduktiv löhne ein
schließlich des Gewinnes ergibt den für die Stücklohnfestsetzung m aß
gebenden Produktiv lohnbetrag .

Das Verfahren hat einen Vorteil preispolitischer Art, das ist der aus der 
Art der Stücklohnfestsetzung sich ergebende Druck der Arbeiterschaft auf 
E inhaltung der Verbandpreise, die für die Stücklöhne allein m aßgebend  sind. 
Der kalkulatorische Mangel des R ö m m 1 e r sehen Systems liegt aber darin, 
d aß  der Maßstab für die  Zurechnung aller Kosten der vom V erband festge
setzte Verkaufpreis ist. Die Voraussetzungen für dieses Verfahren entsprechen 
aber kaum den Tatsachen, denn die Kostenverhältnisse sind bei mehreren Be
trieben eines Geschäftszweiges keineswegs einheitlich, schw anken auch von 
Monat zu Monat in demselben Betriebe. Die Preisfestsetzung hat die H ers te l
lungskosten zur Richtlinie zu nehmen, nicht aber können sich die H erste llungs
kosten nach den festgesetzten Preisen richten. Die Stücklohnfestsetzung auf 
dieser G rundlage hat ebenfalls beträchtliche Mängel. Einmal bleibt durch die 
Gewährleis tung des Zeitmindestlohnes ein zwxiter M aßstab  für die P roduk tiv 
löhne bestehen, nämlich die  Arbeitzeit; durch das RömmlersChe Verfahren 
können so leicht Mißgriffe bei der Festsetzung der Stücklohnhöhe Vorkommen, 
die immer den Fabrikanten belasten müssen. Die Stücklohnfestsetzung auf 
der Grundlage einer angemessenen Arbeitzeitermittluug läßt diese Mißgriffe 
weit seltener Vorkommen. Schließlich bringt aber auch die Einwirkung, die 
inan der Arbeiterschaft auf die Preis- und Lohnpolitik der U nternehm er auf 
diese Weise gewährt, die Gefahr von Schwierigkeiten und Betriebsstörungen 
mit sich. Gleichwohl enthält Römmlers Arbeit namentlich durch sehr inter
essante Kostenstatistiken manche erfreuliche Anregung.

Bei allen bisher besprochenen Kostensystemen konnte der Betrieb infolge 
der einfachen Betriebsverhältnisse oder des einheitlichen Arbeitsganges als 
Gesamtheit verrechnen, nur die chemigraphische Industrie empfiehlt T rennung  
der Aufschreibung der allgemeinen Unkosten für die einzelnen häufig vor
kommenden Leistungen. Eine Aufteilung des Betriebes von grundsätzlicher 
organisatorischer Bedeutung wird erfonderlich in der G i e ß e r e i .  Hier sind 
es zwei g roße Betriebsgruppen, für deren Unkostenzurechnung verschiedene 
Ataßstäbe notwendig sind, nämlich die Herstellung des flüssigen Eisens, für 
die das Gewicht als Zurechnungsmaßistab gilt, und die Herstellung des eigent
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liehen Gußstückes, für die die produktiven Löhne (hauptsächlich Formerlöhne) 
als M aßstab  dienen. Auf diesem Boden stehen die beiden im V e r e i n  d e u t 
s c h e r  E i s e n g i e ß e r e i e n  entstandenen Arbeiten, die sogenannte Harz
burger Druckschrift von A l f r e d  S e i d e l ,  Chemnitz, und die in ihren Ergeb
nissen von jener abweichende Druckschrift der bayerischen Selbstkosten
kommission.

Die Kalkulationsgrundsätze Seidels gehen aus von dem Anfangsbetrieb 
der E rzeugung des flüssigen Eisens. Erste Aufgabe ist die Zurechnung aller 
hier aufgew andten Kosten auf die Gewichteinheit des flüssigen Materials. 
Die Kosten für das flüssige Eisen bestehen nach Seidel aus den Kosten für 
das Rohmaterial (Roh- und Brucheisen) und für das Schmelzinaterial samt 
allen Kosten für Bezug und Lagerung, ferner aus allen Aufwendungen des 
Kuppelofenbetriebes bis zum Abstich des flüssigen Eisens. Die zweite Aufgabe 
ist die Feststellung der für die Erzeugnisse erforderlichen Gewichtmenge an 
flüssigem Eisen, die ja infolge von Ausschuß^ Abbrand und Abfall der Eingüsse 
(Steiger und Trichter) nicht mit dem Gewicht des fertigen Gußstückes über
einstimmt. Ausschußgefahr und Abbrand lassen sich durch einen festen 
prozentmäßigen Gewichtzuschlag decken, für den Abfall Ist dies nur mög
lich bei getrennten Zuschlägen nach Gewichtgruppen (Seidel wählt deren 
zwölf), da mit zunehmender G röße des Gußstückes Steiger und Trichter in 
ihrem Verhältnis zu dem  Gußstück beträchtlich abnehmen. Der Abfall muß 
zu einem bestimmten Satz als OußbrujCh von den Kosten für das gesamte 
flüssige Eisen abgezogen werden. Die H arzburger Druckschrift stellt auf 
Grund dieser Gewichtzuschläge und der bei ihrer Drucklegung gültigen Preise 
zur Erleichterung der Benutzung Preistafeln für die Gewichteinheiten des 
flüssigen Eisens von normalem Satz auf. ln diesen Tafeln sind für die einzelnen 
Gewichtgruppen feste Kosten für das flüssige Eisen der Gewichteinheit des 
fertigen Stückes festgelegt. Nach der  Feststellung der Ausgaben für das 
flüssige Eisen folgt die  Berechnung der Fertigungskosten, für deren Zu
rechnung die Produktivlöhne maßgebend sind. Als produktive Löhne gelten 
Löhne und Teuerungszulagen für Former, Kernmacher und Gußputzer,  die 
letzten sind prozentmäßig den Form er- und Kernmacherlöhnen zuzuschlagen. 
Die dem Lohn gegenüberstehenden Betriebskosten teilt Seidel in Ausgaben 
für Gehälter, Personalversicherung, Transport,  Instandhaltung der Anlagen 
und Hilfsmittel des Betriebes und in Abschreibungen. In einer Nebenbemer
kung, die gemischte Betriebe berührt, wird auch die Verzinsung der An
lagen als Kostenbestandteil erwähnt, doch nimmt Seidel hier keine einheit
liche Stellung ein. Schließlich kommen als dritte Kostengruppe die General
unkosten in Betracht, die alle Handlungskosten, allgemeinen Kosten und alle 
Sachversicherungen umfassen. Die Zuteilung der Sachversicherung geschieht 
allerdings m. E. zw eckmäßiger auf die Stellen, an denen die versicherten 
Sachen aufgewandt werden, da bei einer Zurechnung der an verschiedenen 
Stellen auftretenden Kosten nach verschiedenen Maßstäben die rechnerische 
Genauigkeit möglichst wenig verwischt werden soll. Das allgemeine Ge
schäftswagnis wird zusammen mit dem Gewinn durch einen Zuschlag auf 
die gesamten Kosten gedeckt.

Auf diesem Kalkulationssystem, dessen Grundzüge hier nur kurz gezeigt 
wurden, baut sich eine preispolitische Reglung auf. Mindestpreise und Min
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destkalkulationen wurden geschaffen auf G rund einheitl icher Zuschlagsätze 
und in der Annahme von Mindestproduktivlöhnen, die sich durch ein gewisses 
Verhältnis zu dem Gewicht des fertigen Gußstückes ergeben. Diesen R eglun
gen kom m t jedoch keine kalkulatorische, sondern preispolitische Bedeutung zu.

Die Bayerische G ruppe des Vereins deutscher Eisengießereien hat durch 
einen besonderen Selbstkostenausschuß Kalkulationsrichtlinien in einer D enk
schrift ausarbeiten lassen. Der Plan der Bayerischen Gruppe hat den Vorzug 
größerer  Übersichtlichkeit und Anschaulichkeit vor der H arzburger  Druck
schrift. Die sachlichen Unterschiede sind folgende:

1. Über die Bewertung des Gußbruches bestehen Meinungsverschieden
heiten, die sich wohl durch Verschiebung in den Marktpreisen für Cußbruch  
erklären lassen.

2. Teuerungszulagen und Gußputzerlöhne werden von den Bayern nicht 
als produktive Löhne, sondern als Betriebskosten verrechnet, ein Verfahren, 
das wohl den tatsächlichen Betriebsverhältnissen entspricht.

3. Bayern deckt die Ausschußgefahr durch Zuschlag auf die gesamten 
Herstellungskosten, während Seidel mit g röß e re r  rechnerischer Genauigkeit 
sie den Kosten für flüssiges Eisen und für die Fert igungsbetriebe  zurechnet.

4. Abschreibungen und Kapitalverzinsungen sind bei den Bayern in jeder 
U nkostengruppe besonders aufgeführt, so daß der Anteil der Anlagewerte an 
den verschiedenen Kostenaufwendungen k la r  ersichtlich ist.

Interessant ist eine g roße Tafel für die Aufteilung der Unkosten  in der 
Gießerei, die die Zusammenstellung der Gemeinkosten überaus klar und an
schaulich macht.

Auch die Bayerische Gruppe versuchte, Unkostenzuschläge auf die P ro
duktivlöhne festzustellen, stieß aber bei dem Versuch, für diese Zuschläge 
die Mittelwerte der Ergebnissse einer Rundfrage festzusetzen, auf die be
merkenswerte Tatsache, daß  die Zuschlagsätze in deii einzelnen W erken sehr 
weit auseinander gehen. Auf G rund einer »Normalkalkulation« unter An
nahme normaler Betriebsbedingungen setzte man dann die Mindestzuschläge 
fest.

Der Verein deutscher Eisengießereien stützt sich im g ro ßen  und ganzen 
auf die Vorschläge der H arzburger Druckschrift; die bei Preisschwankungen 
erscheinenden Nachträge, die das auf gewisse Kostengrößen bezügliche Zahlen
material berichtigen, beweisen, d aß  die H arzburger Druckschrift auch ta t
sächlich in der Praxis' der Kalkulation und Preisstellung eine bleibende Be
deutung  gewonnen hat.

Die vom V e r e i n  d e u t s c h e r  M a s c h i n e n b a u a n s t a l t e n  ausgehen
den Bestrebungen zur Vereinheitl ichung der Kostenrechnung haben Aussicht, 
auf ihrem Gebiete vielleicht in noch weiter umfassendem Maße auf die Ent
wicklung der Kostenrechnung einzuwirken als der Gießereiverein; umfaßt 
der Verein doch als Spitzenorganisation mehr als 100 Verbände der deu t
schen Maschinenindustrie. Die erste  Arbeit des Vereines deutscher Maschinen
bauanstalten auf dem Gebiete der Kalkulation war die Schrift B r u i n i e r s  
»Selbstkostenberechnung im Maschinenbau« vom Jahre  1903°), die eine allge-
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meine Anleitung zur Kalkulation einer mittleren Maschinenfabrik sein sollte 
und zugleich die Fragen der Betriebsorganisation der  Kostenau.fschreibungen 
behandelte. Das Rechnungsverfahren zeigt den typischen Aufbau der Kalku
lation im Maschinenbau, d e r  vor allem in Betrieben mit differenzierten 
Arbeitsgängen durch die rechnerische Teilung des Betriebes nach W erk
stätten gekennzeichnet ist. Bruinier zeigt, wie die allgemeinen Betriebs
unkosten anteilig zusammen mit den besonderen W erkstattk’osten auf die 
d irekten  Löhne der einzelnen W erkstätten  verrechnet werden, er zeigt ferner, 
wie die Generalunkosten  zusammenzustellen und zu Lasten der gesamten 
Herstellungskosten  zu schreiben sind. Eine Besonderheit ergibt sich bei 
de r  Verrechnung der Konstruktionskosten, für die als Kostenmaßstab die 
S tunde Konstruktionsarbeit gelten soll. Die Aufstellung d e r  allgemeinen 
Unkosten  für die Betriebe, W erkstätten, Handlungs- und Konstruktions
bureaus g ib t einen klaren Überblick, ohne kalkulatorische Neuheiten ein
zuführen. Die hauptsächlich technische Einstellung der Bruinierschen Schrift 
zeigt sich auch darin, daß von einer Verzinsung des Anlage- und Betriebs
kapitals als Teil der Kosten nicht gesprochen wird. Die dringend empfohlene 
monatliche Zusammenstellung der allgemeinen Unkosten hat große Bedeutung 
für die Kalkulation und die Betriebskontrolle

Auf dieser allgemeinen Anleitung baut sich der Entwurf des V e r b a n d e s  
d e r  G r o ß w ä s s e r r a u m k e s s e l - F a b r i k a n t e n  auf, der auf die Anregung 
des V erbandsvors itzenden, Bergrat Dr.-Ing. e . h .  Z o r n  e r ,  zurückzu- 
führen ist. Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß> auch bei dieser 
Arbeit Bruinier in hervorragendem Maße beteiligt war. Der Verband der 
Großwasserraumkessel-Fabrikanten hat im Juni 1921 seinen Berechnungs
w eg den neuen Grundsätzen des Vereines deutscher Maschinenbauanstalten 
angepaßt,  deshalb erübrigt sich eine nähere Besprechung. N ur so viel sei 
gesagt, das grundsätzlich, abgesehen von den Kosten für Montage und g e 
wissen Sonderkosten, eine rechnerische Unterteilung nach Werkstätten nicht 
stattfand, daß im Kessel- und Behälterbau Betriebs- und Generalunkosten 
gemeinsam den Produktivlöhnen zugeschlagen wurden, während in der Eisen
konstruktion wegen der vielen von fremden Werken bezogenen Nebenliefe
rungen die Generalunkosten rechnerisch getrennt und den Gestehungskosten 
zugeschlagen werden. Besonderen W ert legt die Arbeit auf die möglichst klare 
und zweckmäßige Ausgestaltung der  Vorkalkulation, die ja für die Auftrags
fertigung erhöhte  Bedeutung hat; denn hier müssen für die Kostenanschläge 
schnell und richtig die Selbstkosten des Auftrages ermittelt werden. Ferner 
waren in dem Entwurf schöne Beispiele für graphische Betriebs- und G e
schäftsstatist iken gegeben, die die Betriebsüberwachung durch die Selbst
kostenrechnung  unterstützen sollen. (Fortsetzung folgt.)
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Verträge mit öffentlichen Verwaltungen 
über Lieferung von Maschinen.

Von Dr. phil. et jur. J. K o l l m a n n ,  Darmstadt.

In den letzten Jahrzehnten sind die öffentlichen Verwaltungen im Staate , 
in den Provinzen sowie in den Stadt- und Landgemeinden immer mehr dazu 
übergegangen, außer den Arbeiten für  bauliche Anlagen auch die Lieferungen 
verschiedenster Art für gemeinwirtschaftliche Betriebe im W ege  des öffent
lichen schriftlichen W ettbew erbs zu vergeben. H ier kommen namentlich 
die Lieferungen für von den öffentlichen V erwaltungen errichtete eigene 
oder auf G rund von Heimfallverträgen erworbene Betriebe in Betracht,  und 
zwar vorzugsweise für Wasserwerke, Gaswerke, elektrische Kraftwerke und 
für Verkehrsbetriebe. Es m ag  an dieser Stelle dahingestellt  bleiben, ob die 
öffentlichen Verwaltungen mit der  Errichtung eigener Betriebe nach gemein- 
wirtschaftlichem oder gemischtem System im allgemeinen eine glückliche Hand 
bewiesen haben, jedenfalls aber h a t  die Erfahrung gelehrt,  daß die von den 
Städten und größeren Landgemeinden vielfach betriebene Kirchturmpolitik 
bei der  Anlage von eigenen W asserwerken, Gaswerken, elektrischen Kraft
werken und Straßenbahnen nicht mit den Interessen der  allgemeinen Volks
wirtschaft im Einklänge stand. U nter den heutigen Verhältnissen würden 
sehr viele Gemeinden froh sein, wenn sie nicht nach dem Schlagwort d e r  
Gemeinwirtschaft gehandelt,  sondern die früheren privatwirtschaftlichen Be
triebe beibehalten hätten, die nicht wie die eigenen Verlustbetriebe der  
Gemeinden zu einer kaum noch erträglichen Belastung für  die Steuerzahler 
werden konnten.

An den Lieferungen für die eigenen Betriebe de r  öffentlichen Verwal
tungen ist nun der Maschinenbau mit seiner vielseitigen E rzeugung  sehr  
stark beteiligt. So lange die obenbezeichneten Betriebe in privaten H änden 
waren, gingen die Lieferungen auch der g röß ten  Kraft- und Arbeitsmaschinen 
nebst ihrem Z ubehör meist sehr g la t t  von statten, Besteller wie Lieferer b e 
schränkten sich meist auf mündliche oder kurze schriftliche Niederlegung ihres 
gemeinsamen Vertragswillens, es bestand keinerlei Zweifel über  die Voll
macht der  die Vertragsverhandlungen führenden Personen, und in Streit
fällen konnte man sich meistens u n te r  Zuziehung eines Sachverständigen 
oder eines im Vertrage vorgesehenen Schiedsgerichts an H and der  im deu t
schen M aschinenverkehr von Lieferern und Bestellern allseitig an e rkann ten  
Geschäftsgebräuche ohne besondere Schwierigkeiten und ohne A ufwendung 
hoher Gerichtskosten einigen.

Ganz anders ist die Sachlage bei den W erklieferungsverträgen für die  
Betriebe öffentlicher Verwaltungen. Hier kommen in ers ter  Linie die von der  
betreffenden V erwaltung einseitig aufgestellten allgemeinen Bedingungen fü r  
die Beteiligung an dem öffentlichen schriftlichen W ettbew erb  in Betracht, die 
jeder Unternehm er vor der Abgabe seines Angebots anzuerkennen hat. Da 
aber die Lieferung von Maschinen sich in den engen Rahmen dieser allge
meinen Verdingungsvorschriften nicht e inzwängen läßt, so muß sich d e r  
Lieferer vor Erteilung des Zuschlags außerdem  einem Sonderver tag  u n te r
werfen, in dem bis in die kleinste Einzelheit die meistens von der  betreffenden
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Verwaltung ebenfalls einseitig aufgestellten besonderen Vorschriften über Kon
struktion, Leistung, Dampf- oder Stromverbrauch, Probebetrieb, Abnahme
versuche, Gewährleistung, endgültige Abnahme, Zahlungsbedingungen und 
andere keineswegs feststehende Begriffe enthalten sind. Was sich nicht durch 
eingehende Sondervorschriften erfassen läßt, pflegt die  Bureaukratie unter 
dem vielumstrittenen Begriff der  L i e f  e r u n g  n a c h  d e m  n e u e s t e n  S t a n d e  
d e r  T e c h n i k  unterzubringen und gegebenenfalls nach eigener selbstherrlicher 
Anschauung auszulegen. Von einer Gemeinschaftsarbeit der maßgebenden 
Techniker der Verwaltung mit berufenen Vertretern des Maschinenbaues bei 
Aufstellung der Verdingungsvorschriften ist gar keine Rede, obgleich nur 
durch diese Gemeinschaftsarbeit wirkliche ßualitätsleistungen bei angemes- 
Entwicklung des Maschinenbaues darstellen.

Unter diesen Verhältnissen kann es nicht W under nehmen, daß die Ma
schinenfabriken nicht mit besonderer Vorliebe an Lieferungen für öffentliche 
Verwaltungen herantreten, vielmehr diesen Lieferungen, sofern sie sonst 
einigermaßen lohnend beschäftigt sind, gern aus dem W ege gehen. Hier 
kann nur eine gründliche Reform des gesamten Verdingungswesens den schon 
längst erwünschten Wandel schaffen, da die gegenwärtigen Zustände eine 
s tändige  Gefahr fü r  den Bestand und namentlich für die weitere qualitative 
Entwicklung des Maschinenbaues darstellen.

Zu den Fährlichkeiten der Verdingungsvorschriften tr it t noch die in 
weiten Kreisen des  Maschinenbaues bestehende Unsicherheit über die R e c h t s 
g ü l t i g k e i t  d e r  m i t  ö f f e n t l i c h e n  B e h ö r d e n  a b g e s c h l o s s e n e n  
L i e f e r v e r t r ä g e  hinzu. Diese Frage  ist selbstverständlich von der aller
g röß ten  Bedeutung, ihre Wichtigkeit soll an einem höchst interessanten 
B e i s p i e l  hier erörtert werden.

Im Spätherbst 1914, d. h. kurz nach Beginn des Weltkrieges, wurde für 
das E lektrizitätswerk einer westdeutschen G roßstadt die Lieferung und 
betriebsfertige Aufstellung von zwei Turbosätzen nebst Kondensations
anlagen an eine bekannte Maschinenbau-Anstalt vergeben. Die Liefer
preise waren für die damalige Zeit, in der bei den Maschinenfabriken ein 
erheblicher Mangel an Arbeit bestand, ungewöhnlich niedrig. Jeder  der 
beiden Turbosätze  bestand aus einer Dampfturbine von etwa 1950 PS 
Dauerleistung bei 2400 Uml./min und einem Überdruck von 12 at bei 300° C 
D ampftemperatur.  Mit jeder Dampfturbine wurden unmittelbar gekuppelt ein 
Drehstromgenerator von 700 kW Dauerleistung, ein Gleichstrom-Nebenschluß
gen era to r  von etwa 600 kW  Dauerleistung und eine Erregermaschine mit W en
depolen. Die Maschinenfabrik hatte auch die Lieferung des elektrischen Teils 
d e r  Anlagen als Generalunternehmer übernommen und diesen Teil bei einer 
ers ten  Großfirma in Auftrag gegeben. Die Gesamtlieferung erfolgte auf Grund 
der  von dem Stadtmagistrat schon vor mehr als einem Jahrzehnt erlassenen 
allgemeinen Bestimmungen und Bewerbungsbedingungen für die Vergebung 
von Arbeiten und Lieferungen sowie der  allgemeinen Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Leistungen und Lieferungen, endlich auf Grund der 
bis ins Einzelne gehenden besonderen Bedingungen für den vorliegenden Fall. 
In diesen letzten Bedingungen waren genaue Vorschriften über den zu
lässigen Dampfverbrauch der beiden Turbosätze, über Abnahmeversuche, 
Probebetrieb, Bewährungsfrist usw. enthalten. Die beiden Sätze sollten
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bis zum 1. Oktober 1915 betr iebsfertig aufgestellt werden unter Sicherung 
durch eine hohe Vertragstrafe. Die Herstellungsarbeiten  in der zur Lieferung 
verpflichteten ¡Maschinenfabrik hatten kaum begonnen, als im Beginn des Jah 
res 1915 durch Beschlagnahme der Sparmetalle und durCh Unterbrechnungen 
in der  Lieferung anderer notwendiger Baustoffe die Fortsetzung der  Arbeiten 
unmöglich gem acht wurde. Im Einverständnis beider Parteien w urde  des
halb die Ausführung der Sätze zunächst ganz eingestellt  und erst im F rüh jah r  
1917 wieder aufgenommen, nachdem in einem besonderen N achtragsvertrag  
die Zulassung von Ersatzstoffen und eine geringe M ehrvergütung für er
höhte ¡Materialkosten und Löhne an den Unternehmer ausgesprochen worden 
war. Die Zulassung von Ersatzstoffen machte selbstverständlich auch eine 
entsprechende Erleichterung bezüglich des gewährleisteten Dampfverbrauchs, 
des Probebetriebes, der Abnahme und der Bewährungsfrist notwendig. Es 
w urde  also nunm ehr ausdrücklich anerkannt, daß es sich um eine K r i e g s 
l i e f e r u n g  handle und daß' der Unternehm er für verwendete Ersatzstoffe 
keine G ew ähr zu leisten habe. Aber auch jetzt kam es infolge der durch be
hördlichen Eingriff gänzlich veränderten Produktionsverhältnisse des Maschi
nenbaues nicht zur baldigen Fertigstellung der Sätze, sie konnte  vielmehr 
nach zahllosen Schwierigkeiten erst im H erbst 1918 erfolgen. Die Verwal
tung des städtischen Elektrizitätswerkes verfuhr nun keineswegs genau nach 
den Vorschriften der Lieferverträge, sie rügte  dem U nternehm er gegen
über eine Anzahl von angeblichen Mängeln der Sätze, ohne eine ange
messene Frist für die Beseitigung der  Mängel zu setzen und im Falle des 
fruchtlosen Ablaufs dieser Frist von dem ihr vertragsmäßig zustehenden Rechte 
der Preisminderung oder der Ablehnung der gesamten Lieferung Gebrauch zu 
machen. Nachdem' auch über die Art und die Ergebnisse der Abnahmever
suche erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien entstanden 
waren und die A uftraggeberin noch die Ford e ru ng  stellte, daß auch bisher 
nicht bekannte Mängel auf Kosten des U nternehm ers zu beseitigen seien, 
daß ferner der Zustand des Probebetriebes auch noch for tdauern  sollte, 
obwohl die Auftraggeberin  die Maschinen o h n e  Z u s t i m m u n g  d e s  U n 
t e r n e h m e r s  bereits mehr als zwei Jahre in ihren Dauerbetrieb einge
stellt hatte, w urde  schließlich von dem U nternehm er das in den Liefer
bedingungen vorgesehene S c h i e d s g e r i c h t  angerufen.

Bei genauer Durchsicht der aus einer ganzen Reihe von Einzelteilen be
stehenden Lieferbedingungen ergab sich nun eine Unsumme von unklaren und 
zum Teil in unmittelbarem Widerspruch zueinander stehenden Bestimmungen, 
die der städtischen Bureaukratle  die ihr anscheinend sehr willkommene G e
legenheit boten, fortgesetzt neue F orderungen  gegen  den U nternehm er zu e r
heben und unter Verweigerung der vom U nternehm er dringend verlangten 
weiteren Abschlagszahlungen (die früheren Zahlungen betrugen bei weitem 
nicht die Hälfte der Lieferungssumme) die nicht abgenom m enen  und nicht 
bezahlten Turbosätze  dauernd in ihrem Betriebe wirtschaftlich zu verwerten. 
Die h ie ran  den T ag  getretenen, kaum glaublichen Verhältnisse lassen die d r in 
gende Notwendigkeit einer gründlichen R e f o r m  d e s  V e r d i n g u n g s w e 
s e n s  auch auf dem Gebiete der Miaschinenlieferungen erkennen, die nu r  auf 
Grund einer Gemeinschaftsarbeit zwischen geeigneten höheren Technikern 
der öffentlichen Verwaltungen und berufenen und bewährten Vertretern des 
Maschinenbaues möglich ist.
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Im vorliegenden Falle hat nun überdies die städtische Bureaukratie, deren 
Leitung ausschließlich in den Händen der nur formal geschulten Verwaltungs- 
beamten liegt, nicht einmal auf dem rein formalen Gebiet ihre Pflicht er
füllt, da die Lieferverträge über die beiden Turbosätze aus formalen 
Gründen rechtsungültig waren. Die von der städtischen Deputation für 
Elektrizitätswerke Unterzeichneten Verträge trugen nämlich nur die Unter
schrift des Vorsitzenden der Deputation, während diese Deputation die 
Stadtgemeinde nach ständiger Rechtsprechung des Reichsgerichts nur ver
pflichten kann, wenn zu der Unterschrift des Vorsitzenden noch die weitere 
Unterschrift eines Magistratsmitgliedes oder mindestens eines zweiten Depu
tationsmitgliedes hinzutritt. ,

Maßgebend ist in dieser Beziehung die E n t s c h e i d u n g  d e s  f ü n f t e n  
Z i v i l s e n a t s  d e s  R e i c h s g e r i c h t s  v o m  24. F e b r u a r  1917 in einer 
Streitsache der  Stadtgemeinde Berlin (Bd. 89, S. 433 der Reichsgerichts-Ent
scheidungen), in der es sich um die Erfüllung der Formvorschrift des § 56, 
Nr. 8, der Preußischen Städteordnung handelte. Dieselbe Sache hatte schon 
einmal die drei gerichtlichen Instanzen durchlaufen. Damals hatte  das Land
gerichts 111 in Berlin den Klageanspruch der Stadtgemeinde anerkannt und 
damit die Frage d e r  Erfüllung der  oben erwähnten Formvorschrift der Städte
ordnung nicht als maßgeblich angesehen. Auch das Kammergericht hatte den
selben Standpunkt eingenommen. Auf Revision des Beklagten hob dagegen 
das Reichsgericht dieses Berufungsurteil auf und verwies die Sache an das 
Berufungsgericht zurück, das nunmehr die Klage der Stadtgemeinde Berlin 
abwies. Ebenso erging es der  von der Stadtgemeinde gegen dieses Berufungs
urteil eingelegten Revision. Es sei hierzu bemerkt,  daß in dem Berliner Falle 
die städtische Tiefbau-Deputation auf Grund eines Magistratsbeschlusses 
die ganze Angelegenheit und ihre Rechtsverfolgung behandelt hatte. Das 
Reichsgericht stellt nun vor allen Dingen fest, daß' eine von dem Magistrat 
für einen bestimmten Geschäftskreis eingesetzte Deputation keine selbständige 
Rechtspersönlichkeit habe. Überlasse der Magistrat daher einen besonderen 
Geschäftskreis der Deputation, so könne die daraus für die Deputation sich 
ergebende Befugnis nur aus den Vorschriften der Städteordnuing entnommen 
werden, und der Magistrat sei, unbeschadet des ihm von der Städteordnung ein
geräumten Aufsichtsrechts, n i c h t  berechtigt, die Formvorschriften, die sich 
aus den Bestimmungen der Städteordnung für die Willenserklärungen der De
putation ergeben, eigenmächtig abzuändern. Aus der weiteren Begründung 
der reichsgerichtlichen Entscheidung ist das Folgende hervorzuheben:

a ) „D ie R evision erhebt gegen diese Ausführungen des Berufungsrichters 
zunächst den Vorwurf, es seien  dabei n icht genügend die Behauptungen der Klä
gerin berücksichtigt w orden , wonach in  Berlin der Magistrat auf Grund des 
ihm  durch § 56 der Städteordnung gew ährten A ufsichtsrechts seine Deputationen  
dahin angew iesen habe, daß deren Vorsitzende allein die Deputation nach außen 
zu vertreten und m ündliche sow ie  schriftliche Erklärungen für sie  abzugeben  
hatten. D iese Anweisung trage den Charakter einer öffentlich-rechtlichen Er
m ächtigung, die sich im  Rahm en der Slädteordnung halle, w as mit Rücksicht 
auf die neuere Rechtsprechung des Reichsgerichts in einem  durch Erlaß des Ober
bürgerm eisters vom  21. April 1901 den Deputationen m itgeteilten Beschluße des 
M agistrats zum  Ausdruck gebracht und begründet w orden sei. Infolgedessen habe 
sich eine entsprechende ständige Verwaltungsübung gebildet, die bis zu der 
liier in T rage stehenden Zeit fortgesetzt w orden sei . . .  .
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D iese A ngriffe können keinen Erfolg haben. D er Senat h at in  dem  ersten  
R evisionsurteil in  d ieser Sache ausgesprochen, daß auch für d ie  gem äß § 59 
der Städteordnung h insich tlich  einzelner G eschäftszw eige der städtischen  Ver
w altung an die Stelle des Magistrats tretenden D eputationen d ie F orm vor
schriften  des § 59 Nr. 8 gelten, w enn auch v ielleich t m it der M odifikation, daß  
an d ie Stelle des M agistralsm itgliedes fein dem  M agistrate n ich t angehörendes' 
D eputationsm itglied  treten könne, und er hat dabei auf das U rteil des R eichs
gerichts vom  17. Septem ber 1912, III 27/12, Bezug genom m en Auch bei n och 
m aliger Prüfung m uß h ieran  festgehalten w erden, und insbesondere geben d ie recht
lichen  Ausführungen in dem Schreiben des O berbürgerm eisters vom  21. April 1901 
an die D eputationen, d ie d ie  R evision sich  zu  eigen m acht, kein en  Anlaß, von  
ihr abzugehen. In § 56, Nr. 8 der Städteordnung sind  d ie V oraussetzungen für die 
Abgabe von Erklärungen, durch w elch e e in e Stadtgem einde nach  außen h in  ver- 
pflichtet w erden  soll, allgem ein geregelt. D iese V oraussetzungen m üssen auch erfüllt 
sein , w enn die Erklärungen von einer Verwaltungsdieputation, d ie gem äß § 59 zur 
dauernden Verwaltung oder B eaufsichtigung einzelner G eschäftszw eige eingesetzt 
ist, ausgehen. Es kann n icht im  Sinne des Gesetzes liegen , daß eine im  Najnen  
einer so lchen  D eputation abgegebene Erklärung d ie  G em einde unter leichten  
V oraussetzungen sollte verpflichten können, als eine im  N am en des M agistrats 
selbst, des eigentlichen V ertretungsorgans der Gem einde, abgegebene Erklärung. 
D as folgt auch n icht aus der vom  O berbürgerm eister hervorgehobenen Tatsache, 
daß d ie V erw altungsdeputationen innerhalb ih res G eschäftskreises an Stelle des 
M agistrats zur gesetz lichen  Vertretung der G em einde berufen  sind . D urch den 
Beschluß des M agistrats, w elcher e in e  so lche D eputation  einsetzt, können ihr nur 
so lche Befugnisse zugew iesen  w erden , w elch e dem  M agistrat se lbst zustehen , und 
ih re Ausübung kann nur in  einer W eise erfolgen, w elch e der für den M agistrat 
selbst vorgeschriebenen entspricht. Das in  dem  Schreiben des O berbürgerm eisters 
vom  21. April 1921 hervorgehobene Bedenken, daß bei dieser A uffassung der Ober
bürgerm eister genötigt sein  w ürde, alle von einer D eputation  ausgehenden Schrei
ben selbst zu zeichnen  und dadurch d ie V erantw ortlichkeit zu übernehm en, von  
der er durch d ie E insetzung der D eputationen gerade entlastet w erden  sollte, 
trifft n ich t zu, da der V orsitzende der D eputationen  Stellvertreter des Bürger
m eisters (M agistratsdirigenten) innerhalb des der D eputation  zugew iesenen  Ge
schäftskreises und als so lcher zur Zeichnung in  G em einschaft m it einem  w eiteren  
M agistratsm itglied oder D eputationsm itgliede befugt ist. W enn die D eputationen  
auch öffen tliche B ehörden sein  m ögen (E ntsch . d. O bertribunals Bd. 4 S. 273), 
so sind sie  doch n ich t selbständige Behörden gegenüber dem  M agistrat, sondern  
m it bestim m ten B efugnissen ausgestatteite, aber dem  M agistrat in  allen  Beziehun
gen untergeordnete H ilfsorgane, erw eiterte A bteilungen des M agistrats, deren  Vor
sitzender von dem  B ürgerm eister b ezeichnet w ird , und zw ar in  der W eise, daß  
der Bürgerm eister (M agistratsdirigent) auch selbst den Vorsitz übernehm en kann. 
Vergl. § 59 Abs. 2 Städteordnung und § 27, Satz 3 der durch d ie Instruktion vom  
20. Juni 1853 aufrechterhaltenen Instruktion für d ie M agistrate vom  25.M ai 1835 
(Oertel, Städteordnung, 6. Aufl., zu § 5 9  Bem. A 1 und Bem. A 5  S. 431, 434). Da
durch stellt sich  die Stellung des Deputationsvorsitzienden als d ie eines Stellver
treters des M agistratsdirigenten (B ürgerm eisters) für  den  V erw allungskreis der 
D eputation dar. Ebenso haben die D eputationsm itglieder in  der D eputation  die  
Stellung von M agistratsm itgliedem  auf Grund des § 28 der genannten Instruktion. 
D ieser lautet: „D ie R echte und P flich ten  der einzelnen  D eputationsm itglieder sind  
in  dem  der D eputation anvertrauten V erw altungskreise d ieselben , w ie  sie  für d ie  
M agistratsm itglieder bestim m t sin d “ (O ertel, a. a. O. S. 434). Auch d ie  B estim 
m ung des §29:  „Bei den D eputationen findet derselbe Geschäftsgang statt, w ie  bei 
dem  Plenum  des M agistrats“, kann gleichfalls sehr w oh l auf die Ausfertigung der  
U rkunde bezogen w erden. Es besteht deshalb kein Bedenken, eine Urkunde,
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w elche von dem Vorsitzenden und einem  Deputationsm itglied unterschrieben ist, 
als der Form  des § 56 Nr. 8 für Verpflichtungserklärungen genügend anzuschcn. 
Dagegen entspricht eine von dem D eputalionsvorsitzenden allein unterschriebene  
U rkunde den E rfordernissen dieser V orschrift n icht (vergl. in  diesem  Sinne Oertel, 
Städteordnung zu  § 5 6  S. 408; Jebens im  Preuß. Verw.-Bl. Bd. 27 S. 868; auch  
M. Lederm ann, Städleordnung, zu § 5 6  Nr. 8 Anm. 6). Ist das aber die gesetzliche  
Sachlage, so kann, w ie einer w eiteren Ausführung n icht bedarf, auch durch einen  
noch so lange fortgesetzten Geschäftsgebrauch bei einer einzelnen Stadtgeincindc, 
und sei es auch die größte, oder durch eine Verwaltungsanordnung des Oberbür
germ eisters kein das Gesetz abänderndes Recht geschaffen werden. Deshalb kann 
dem  Berufungsrichter kein  Vorwurf daraus gem acht w erden, daß er auf den be
haupteten G eschäftsgebrauch und auf die Anordnung des Oberbürgerm eisters n icht 
näher eingegangen ist.

b )  D ie R evision w endet sich  ferner gegen die Ausführungen des Berufungssi- 
rich ters, durch w elche der Gesichtspunkt einer von dem  M agistrate der Tief
baudeputation erteilten Vollm acht zurückgewiesen wird. Es kann dahingestellt 
bleiben, ob rechtlich  unbedenklich ist, daß der Berufungsrichter annim m t, eine  
Vollm acht könne nur einer Einzelperson, n icht aber einer „D eputation“, d ie  
keine selbständige R echtspersönlichkeit besitze, erteilt w erden. W enn in der 
in dem  Schreiben des Oberbürgerm eisters vom  21. April 1901 enthaltenen An
ordnung eine den D eputationen erteilte Vollm acht zur Abgabe verpflichtender  
Erklärungen für klie Stadtgem einde durch den Vorsitzenden ohne M itunterschrift 
eines w eiteren  Deputationsm itgliedes gefunden w erden könnte, so würde doch  
eine solche V ollm acht nicht die W irkung haben, daß die Vorsitzenden der De
putation verpflichtende Erklärungen für die Stadtgem einde ohne Beobachtung  
der in § 56, Nr. 8, Satz 2 vorgeschriebenen Form  rechtsw irksam  abgeben konnten, 
w eil d ie Vollm acht selbst dieser Form  entbehrte (vergl. d ie U rteile des RG. III 
27/2 vom  17. Septem ber 1912 [Jur. W ochenschr. 1912 S. 1064 Nr. 11] und V. 
510/14 vom 10. März 1915).“

Den gleichen Rechtsstandpunkt hat das Reichsgericht auch bezüglich der 
für die Landgemeinden über die rechtliche Bindung der Gemeinden bestehen
den Vorschriften eingenommen, so z. B. in der Entscheidung des siebenten 
Zivilsenats vom 22. Mai 1908 (Bd. 68, S. 407) und in der  Entscheidung des 
zweiten Zivilsenats vom 4. Dezember 1906 (Bd. 64, S. 412). Auch hier wurde 
festgestellt, daß de r  Bürgermeister einer Landgemeinde ohne Zuziehung eines 
weiteren Mitglieds des Gemeinderats weder mündlich noch schriftlich bindende 
Erklärungen für die Gemeinde abzugeben berechtigt, vielmehr an die bezüg
lichen Formvorschriften der  Landgemeindeordnung unbedingt gebunden ist.

Für  den oben geschilderten Fall der Lieferverträge über zwei Turbo- 
sätze für eine der Preußischen S tädteordnung unterstehende Stadtgemeinde 
ergibt sich nach dieser unzweideutigen Stellungnahme des Reichsgerichts 
ohne weiteres, daß die nur von dem Vorsitzenden der Elektrizitäts-Depu
tation unterschriebenen Lieferverträge die Stadtgemeinde rechtlich nicht bin
den konnten, daß sie also dem Unternehmer gegenüber, der seinerseits die 
Verträge ordnungsmäßig anerkannt hatte, r e c h t s u n g ü l t i g  waren. Es er
gibt sich ferner,  d aß  auch etwaige mündliche Vereinbarungen mit dem Vor
sitzenden der Deputation, zu denen kein zweites Deputationsmitglied zuge
zogen wurde, der Rechtsgültigkeit entbehren, und daß solche vorbereitende 
mündliche Verhandlungen nur dann rechtsgültig werden, wenn sie in den form- 
gerecht abgeschlossenen und von zwei Deputationsmitgliedern unterschrie
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benen schriftlichen Vertrag aufgenommen sind. Die gesam te  Maschinenin
dustrie wird g u t  daran tun, an Hand der  hier geschilderten V orgänge die 
Rechtsgültigkeit der mit öffentlichen Verwaltungen abzuschließenden Liefer
verträge auf G rund der für den betreffenden Landesteil bestehenden F o rm 
vorschriften auf das genaueste  zu prüfen.

Es konnte bezüglich der vertragl ichen Lieferung der zwei Turbosätze  
kein Zweifel darüber bestehen, daß' die beiden Lieferverträge aus for
malen Gründen rechtsungültig waren. W äre die Streitsache statt  bei einem 
Schiedsgerichte bei den ordentlichen Gerichten anhängig gew esen, so würde 
unter der Voraussetzung, daß man den formalen Mangel der Lieferver
träge herausgefunden hätte, die Klage des Unternehmers gegen  die Stadtge
meinde mangels rechtlicher Verpflichtung der Stadtgemeinde abgewiesen w or
den sein. Gegebenenfalls hätte der U nternehm er in einem neuen Verfahren 
die U ngültigkeitserklärung der Lieferverträge, die an sich nicht zweifelhaft 
war, durchsetzen müssen. Inzwischen wäre, da drei gerichtliche Instanzen 
zur V erfügung standen, eine höchst unsichere Lage der beiden Parteien her
beigeführt worden. Das Endergebnis konnte nach großem Zeitverlust nur 
darin bestehen, daß  zwischen den Parteien der status quo ante wiederherge
stellt werden mußte, die S tadtgem einde hätte  nach Rückgabe der von 
ihr geleisteten Anzahlungen die beiden Turbosätze  herausgeben  und für ihre 
mehrjährige Verwendung an den Unternehm er eine ganz bedeutende 
Entschädigung zahlen müssen. Die N eubeschaffung gleichartiger Sätze 
hätte unter den gegenw ärtigen Verhältnissen mindestens den sieben- bis 
achtfachen Geldaufwand wie im Jahre 1914 erfordert. Anderseits hätte der 
U nternehm er die zurückgenom m enen Sätze leicht mit sehr bedeutendem 
Gewinn anderweitig verwerten können. Auf alle Fälle aber wäre ein sehr be
deutender Zeitverlust nebst sehr hohen Gerichts- und Anwaltskosten bei 
einem für beide Parteien  unsicheren Zustande herbeigeführt worden.

Bei dieser Sachlage konnte nun das einmal zusammengetretene S c h i e d s 
g e r i c h t  eine sehr segensreiche Tätigkeit entwickeln und die großen Vorzüge 
dieser Art der Rechtsverfolgung in das klarste Licht stellen. Es g ing von 
der Auffassung aus, daß die Lieferverträge über die beiden Turbosätze  
im lahre 1914 von beiden Parteien offenbar in gutem Glauben an die Rechts
gültigkeit dieser V erträge  abgeschlossen waren, und daß es deshalb nicht 
dem W esen des schiedsrichterlichen Verfahrens entsprochen haben würde, 
wenn sich das Schiedsgericht dem starren Rechtsstandpunkt des Reichsgerichts 
angeschlossen hätte. Um üb er  diesen an sich zweifellos richtigen Rechtsstand
punkt ohne näheres Eingehen darauf h inw egzukom m en, bot sich der 
W eg  eines billigen Vergleiches zwischen den Parteien, den das Schiedsgericht 
durch seinen Vergleichsvorschlag mit vollem Erfolge beschritt. Damit wurde 
der äußerst schwierig gelagerte  Rechtsstreit in einer einzigen mündlichen Ver
handlung des Schiedsgerichts mit den Parteien zur allseitigen Zufriedenheit 
und mit verhältnismäßig sehr geringen Kosten erledigt. Mögen die aus dem 
geschilderten Fall zu ziehenden Lehren von dem deutschen Maschinenbau 
ste ts  berücksichtigt werden.

[ 1231]
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Die oberschlesische Berg- und Hüttenindustrie.
Von J o s e p h  M e n d e l ,  Berlin.

Die Entwicklung der oberschlesischen Berg- und Hüttenindustrie im 
ganzen und nach den hauptsächlichen Mineralien ist im Novemberheft 1921 
dieser Monatschrift  gekennzeichnet w o rd e n ; hier soll jetzt die Ent
wicklung der einzelnen Werke, ihre Beteiligung am Kohlen- und Erz
bergbau, an der W eiterverarbeitung des Eisens und der wichtig
sten Metalle wie Blei und Zink besprochen werden. Dabei kommen 
einmal die g roßen oberschlesischen Aktiengesellschaften in Frage, die 
bekanntlich zum Teil aus Privatbesitz hervorgegangen sind, sodann die 
noch heute in Privat-  und Familienbesitz befindlichen Gruben und Hütten. 
Nicht bei allen W erken hat eine reinliche Scheidung zwischen Kohle und 
Eisen einerseits und Kohle und Zink oder Blei anderseits eingesetzt. Immer
hin ist bei den wichtigsten Unternehmungen doCh diese Trennung angestrebt 
und im Laufe der Jahre durchgeführt worden. Die vergleichenden Bilanz
ziffern, welche noch die letzten Vorkriegsjahre berücksichtigen, w erden ein 
gu tes  Bild auch davon geben, wie sich die finanziellen Verhältnisse der 
einzelnen W erke  gestaltet haben. Bedeutsam für die oberschlesischen W erke 
ist, daß sie gerade  in den letzten zehn Jahren ohne nennenswerte Kapital
erhöhung  ausgekom men sind und erst in den letzten beiden Jahren infolge 
der Valutaverschlechterung zu einer entsprechenden Erhöhung ihres Kapitals 
schreiten mußten, die aber bisher im Gegensatz zu anderen, namentlich 
den westlichen Bergwerken und Hütten  keineswegs allzu bedeutend g e 
wesen ist. Bei dieser Z urückhal tung mag allerdings auch die Ungewißheit 
der Entscheidung über Oberschlesien mitgesprochen haben. Gleichfalls wird 
zu beachten sein, wie man bemüht gewesen ist, die sogenannten Anlage
werte beträchtlich herunterzuschreiben, um innere Reserven anzusammeln 
und damit die W erke finanziell zu stärken. Infolge der Ungewißheit des 
Schicksals Oberschlesiens haben die Unternehmungen, abgesehen davon, daß 
sie sich teilweise niederschlesische Kohlengruben zu sichern strebten, um 
etwaige Ausfälle w ett zu machen, bisher noch keinerlei nennenswerte Um
stellungen vorgenommen. Jetzt nach der Entscheidung dürften durchgreifende 
Schritte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Deshalb haben wir vor
läufig nur, soweit sichere Nachrichten Vorlagen, darauf hingewiesen, welche 
Besitztümer auf deutschem Gebiete verbleiben, und welche auf polnisches 
Gebiet entfallen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß sich die auf deutschem 
Gebiet verbleibenden Teile enger zusammenschließen werden, und daß in 
den auf polnischem Gebiet liegenden fremdes Kapital, vornehmlich engli
sches und französisches und, wie es heißt, auch amerikanisches, festen 
F uß  fassen wird. Soweit übrigens in letzter Zeit die Folgerungen des Schick
sals Oberschlesiens bereits gezogen worden sind, haben wir die Umstellungen 
bei den einzelnen Unternehmungen berücksichtigt.
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V e r e i n i g t e  K ö n i g s -  u n d  L a u r a h ü t t e .
Das Unternehmen, das im Jahre  1871 begründe t wurde, mithin auf 

ein halbes Jah rhundert  erfolgreicher Tätigkeit  zurückblickt, geh ö r t  zu den 
oberschlesischen W erken, welche, von der K ohlenförderung ausgehend, bis 
weit in die Eisenverfeinerung hineingreifen. Zink- und Bleierze w erden  
w eder gew onnen noch verarbeite t;  es handelt sich also um einen reinen 
Kohlen-Eisen-Betrieb. Von ihren hauptsächlichen Gruben wurde die Gräfin Laura
grube, die ursprünglich einen Teil des fiskalischen S teinkohlenbergw erks 
König darstellte, bei B egründung der Laurahütte  von dem Grafen  H u g o  
H e n c k e l  v o n  D o n n e r s m a r c k  mit den Feldern Gottgebeglück und Ernst 
August in die Gesellschaft eingebracht. Auch die zweite Grube, die L aura
hüttegrube, welche die Bergwerke Laurahütte, Vereinigte Siemianowitzer 
Steinkohlengrube Milowitz und die Felder Gute Zuflucht M orgenstern  um 
faßt, wurde ebenfalls ursprünglich von dem Grafen  H u g o  H enckel in die 
Gesellschaft eingebracht. Noch heute sitzt im Aufsichtsrat der Gesellschaft 
Fürst G u i d o t t o  H e n c k e l  v o n  D o n n e r s m a r c k .  Z ur  L aurahüttegrube  
gehören  auch die sogenannten Richterschächte. D er dritte  S teinkohlen
betrieb, der heute an Wichtigkeit aber die anderen  Gruben, vor allem in 
seinen Entwicklungsmöglichkeiten, übertrifft , ist die im Kreise Rybnik bei 
Czerw ionkau seit e tw a 1898 erschlossene D ubenskogrube, zu der  eine Reihe 
weiterer Felder gehören. Diese drei im Betrieb befindlichen Steinkohlen
gruben umfassen 30,81 km,2 Grubenfelder, während der  Gesamtbesitz der 
Laurahütte an Grubenfeldern namentlich im oberschlesischen Südrevier sich 
auf insgesamt 71,25 km 2 stellt. Die Königs- uund Laurahütte hat von ihrem 
Kohlenbesitz rd. 265 Mill. t aufgeschlossen. Über den aufgefahrenen G ru ben 
strecken der erw ähnten  drei Kohlenfelder steht eine Kohlenmenge von etwa 
41 Mill. t an bei e tw a 2 bis 3 Mill. t  Jahresförderung , w äh ren d  die F ö r 
derung  der drei Betriebe in den Kalenderjahren 1913 bis 1920 und der  Ab
sa tz  sich wie folgt stellte (in t ) :

F ö r d e r u n g .
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1913 1914 1915 1916
Dubenskogrube 481 416 487 091 513073 563249
Gräfin Laura 968556 860896 754005 870031
Laurahütte 870921 739 252 709715 765 753

1917 1918 1919 1920
D ubenskogrube 566135 544 673 409056 561144
Gräfin Laura 808014 680311 484768 639893
Laurahütte 754163 702 266 408605 643 949

A b s a t z .
1913 1914 1915 1916

D ubenskogrube 402774 399 814 423458 467912
Gräfin Laura 878960 760382 673 791 777152
Laurahütte 784983 647 284 624488 644698

1917 1918 1919 1920
D ubenskogrube 461 861 444 577 291 498 432912
Gräfin Laura 727519 592531 369354 517076
Laurahütte 644 823 608340 301 486 528491
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Die Berichte der Laurahütte selbst geben für die Geschäftjahre 1913/14 
bis 1920/21 eine K ohlenförderung von 3,71, 2,62, 3,28, 3,18, 3,07, 2,17, 
2,33 und 2,59 Mill. t an. Die Laurahütte verkokt einen g roßen  Teil ihrer 
Kohle in den beiden Koksanstalten von Czerwionkau und Königshütte 
und gewinnt dabei entsprechende Nebenprodukte  (Benzol). Der Absatz 
der Steinkohlen an Frem de betrug  in Milf. t:

vH der Selbstverbrauch
Absatz an Fremde Gesamt-

förderung
vH der Gesamt- 

lörderung

1913/14 2497369 67,1 32,9
1914/15 1 775 235 67,2 32,8
1915/16 2 206296 67,3 32,6
1916/17 — — —
1917/18 1934358 53,2 46,8
1918/19 1078309 49,5 50,5
1919/20 1 213 547 52,2 47,8
1920/21 1421162 54,2 45,8

An eigenen Eisenerzgruben besitzt die Laurahütte u. a. die Grube 
Tarnowitz-Bugai-Repten und die Grube Bergfreiheit in Schmiedeberg. Sie 
muß den größ ten  Teil ihres Erzbedarfs durch Ankauf decken.

Die Gewinnung des Roheisens und seine V erarbeitung erfolgt in den 
beiden H üttenwerken Königshütte und Laurahütte, die die Verarbeitung 
des Eisens verschieden weit führen. Die Königshütte  besitzt außer der 
Kokerei eine Hochofenanlage mit sieben Öfen, von denen Anfang 1921 in
dessen nur drei in Betrieb waren. W eiter sind eine M eta ll -und  Eisengießerei 
mit mehreren Kuppel- und Flammöfen, ein altes Martineisenwerk mit vier 
basischen Martinöfen und ein neues M artinwerk und Stahlgießerei mit fünf 
Öfen vorhanden. Daran schließen sich mehrere W alzwerke und weiterhin 
recht ausgedehnte W erkstätten, die  Räder, Weichen, Federn, Eisenbahn
wagen und  BesChlagteile dafür, Brückenbauten und gepreßte  Metallfabiikate 
herstellen. Der zweite nicht weit davon entfernt gelegene Hüttenbetrieb, die 
Laurahütte, besitzt eine Hochofenanlage mit zwei Öfen nebst Gießerei, 
Puddelwerk, Martinstahlwerk und W alzwerk für Grobbleche, Stabeisen und 
Feinbleche, ferner ein Röhrenwalzwerk für Gas-, Patent- und nahtlose 
Rohre, endlich einen Verzinkerei- und Wellblechbetrieb mit anschließenden 
Hilfsbetrieben zur H erstellung von sogenannten Kleineisenerzeugnissen. 
Schließlich ist noch im Besitz der Laurahütte  die sogenannte Eintracht
hütte, die den Namen einer H ütte  nicht verdient,  da sie nur eine Eisen- 
und Stahlgießerei betreibt, dann aber auch einen W erksta ttbe tr ieb  für 
Maschinen- und Kesselbau sowie Eisenkonstruktionen unterhält , also g e 
wissermaßen am weitesten in die Verfeinerungsindustrie hineinragt.

Abgesehen von den erwähnten  weiterverarbeitenden und Verfeinerungs
betrieben hat die Königs- und Laurahütte namentlich in den letzten Jahren 
durch Beteiligungen teils an oberschlesischen, teils an anderwärts belegenen 
Gesellschaften ihren W irkungskreis zu vergrößern  gesucht. So hat sie sich 
maßgebend an der Schrauben-, Muttern- und Nietenfabrik ln Danzig-Schell- 
mühl, an der Fitznerschen Schrauben- und Nietenfabrik in Laurahütte sowie 
an der Hufnagelfabrik  Möller & Schreiber in Eberswalde beteiligt. Angeblich



soll sie auch einen m aßgebenden Einfluß an der G ründung  der W a g g o n 
fabrik  in Tschausch, Bezirk Breslau, haben. F ü r  den Einfluß der L aura
hütte ist endlich noch der Umstand wichtig, daß sie in Polen beträchtliche 
Betriebe besitzt. So hat sie Anfang der achtziger Jahre  die K atharinen
hütte bei Sosnowice erbaut, die Hochofengießereien, Stahlöfen, Eisen- und 
Rohrwalzwerke besitzt. Des weiteren betreibt die Laurahütte  pachtweise das 
G uß- und Stanzwerk Blachownia bei Czenstochau, das 1897 für 24 Jahre 
gepachtet worden ist, und dessen Pachtdauer  1918 auf weitere 24 Jahre 
verlängert wurde. Die Blachownia besitzt eine Gießerei mit Kuppelöfen, 
ein Gußemaillierwerk und ein Blech- und Stanzemaillierwerk. Endlich sind 
noch die Aktien der Czenstochauer A.-G., welche die Eisenerzlager in den 
Kreisen Bendzin und Czenstochau ausbeutet, im Besitz der Gesellschaft. 
Die Katharinenhütte und Blachownia stehen beide unter polnischer Z w an g s
wirtschaft , so daß ihre Ergebnisse in den letzten Jahren  für die Gesellschaft 
nicht berücksichtigt w erden konnten. H aup te rzeugung  und Absatz der Eisen
erzeugnisse, aus denen sich ergibt, daß die Laurahütte  von ihrem Roheisen 
nur wenige Tausend T onnen  an Fremde verkauft, den größten  Teil dagegen 
selbst weiterverarbeitet, hatten folgenden Umfang:
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E r z e u g u n g  (in t):
davon

Oberschlesien Roheisen Gußwaren W alzeisen Rohre

1913/14 34067 11058 251 209 26 267 322768 38297
1914/15 33657 11 233 161 321 16869 230555 21 092
1915/16 38768 11 628 162 238 22 392 254 425 20511
1916/17 29 800 ? 154006 38921 249672 20590
1917/18 22000 ? 156606 46 251 244369 23182
1918/19 ? p 138965 24477 202522 18665
1919/20 ? ? 128090 13148 216 904 21329
1920/21 p ? 131 740 14252 205 446 14398 

A b s a t z  a n  F r e m d e  (in t):
Geldeinnahme hierfür 

und aus Verkäufen
Roheisen Gußwaren W alzeisen Rohre der Konsfruktions- und

Verfeinerungsstätten 
in Mill. M

1913/14 6156 6 558 227 499 31 473 94,05
1914/15 11 677 2 416 164 745 16 323 66,30
1915/16 13 151 6 558 189 028 19 466 91,90
1916/17 ? ? ? ? ?
1917/18 907 37 578 184 410 22 011 166,82
1918/19 1 769 15 981 147 243 17 288 155,73
1919/20 8 661 2 438 163 823 20 247 ?
1920/21 6 573 3 760 135 649 10 932 ?

Das G rundkapita l der Gesellschaft betrug ursprünglich 18 Mill. M und 
wurde bereits zwei Jahre  nach der Gründung, im Jahre  1873, auf 27 Mill. M 
erhöht. Es blieb dann volle 35 Jahre  auf derselben Höhe, 1908 nahm man 
eine Kapitalerhöhung um 9 Mill. M auf 36 Mill. M vor, und im F eb ru a r  
1920 ist man zu der letzten Erhöhung  um 18 Mill. M geschritten, so daß 
heu te  das Unternehm en über 54 Mill. M Kapital verfügt.  An O bligationen



waren 1895 10 Mill. M 3*/s prozentige Teilscliuldverschreibungen, 1904 aber
mals 10 Mill. M 4prozentige  Teilschuldverschreibungen ausgegeben worden 
und endlich im Jahre 1919 eine 47a prozentige Anleihe von 20 Mill. M. 
Nach der Bilanz des  Jahres 1920/21 sind noch insgesamt 34,02 Mill. M Anleihe 
im Umlauf, außerdem besteht ein Reservefonds von 10,8 Mill. M und ein 
Selbstversicherungsfonds von 10 Mill. M, ferner ein Hochofenerueuerungsfonds 
von 3,55 Mill. M und ein Delkrederekonto  von 4 Mill. M. Die Gesellschaft 
arbeitet,  nachdem aus dem neuen Bruttogewinn von 1920/21 entsprechende 
Reserven gestellt sind, mit etwas über 126 Mill. M werbenden Mitteln. Im 
Nachstehenden geben wir in Mill. M die Hauptziffern der Bilanz, aus denen 
ersichtlich wird, daß die Gesellschaft ihren Bergwerkbesitz bis zum letzten 
Jahre  wesentlich heruntergeschrieben hat. Im letzten Geschäftsjahr sind 
allerdings für Betriebsbauten beträchtliche Aufwendungen gemacht worden.
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1912/13 36,00 17,80 2,07 9,41 0,274 30,63 20,83 2,01 53,60 8,75 3,11
1913/14 36,00 17,36 2,01 9,84 0,371 31,99 19,64 1,97 53,73 7,20 2,44
1914/15 36,00 16,92 1,96 10,34 0,604 32,08 17,46 1,93 51,59 7,34 4,55
1915/16 36,00 16,47 1,96 10,34 0,942 31,30 15,71 1,94 49,06 6,40 5,25
1916/17 36,00 16,02 2,21 10,34 1,20 29,94 13,32 1,91 45,28 6,41 6,75
1917/18 36,00 15,56 1,98 10 34 1,60 29.31 12,81 2,01 44,14 9,74 9,31
1918/19 36,00 35,07 2,64 10,34 1,60 30,85 13,55 2,40 46,81 23,50 19,95
1919/20 54,00 34,56 2,68 4,24 0,221 31,65 10,84 2,49 45,00 60,91 43,34
1920/21 54,00 34,02 3,16 14,00 3,55 37,74 10,60 2,63 51,00 120,48 35,37

Kassa Effekten Debitoren Kreditoren Roh
gewinn

Abschrei
bungen

Rein
gewinn

Divi
dende

vH

1912/13 0.646 1,75 18,92 16,34 13,65 6,55 4,85 8
1913/14 0,752 1,73 17,72 14,42 12,35 6,52 3,55 4
1914/15 0,560 1,81 17,78 15,06 11,21 6,26 2,68 4
1915/16 0,625 1,76 19,64 11,55 13,75 6,03 5,41 10
1916/17 0,924 6,10 34,02 22,93 19,51 7,14 10,06 12
1917/18 0,544 16,66 36,71 41,54 18,44 7,19 8,57 12
1918/19 0,713 6,16 20,52 40,39 12,37 4,33 0,234*) 0
1919/20 2,69 5,02 100,29 109 86 69,01 10,01 49,94 20
1920/21 0,769 12,43 154,64 232,75 39,40 9,47 2 i ,80 10

■) Betriebsverlust

Die Gesamtzahl der Arbeiter auf den oberschlesischen Gruben betrug 
im letzten Jahre 28068, die ausgezahlte Lohnsumme 1919/20 183,5, 1920/21 
371 Mill. M. Der Auftragbestand betrug Ende O ktober  1921 255 Mill. M.

-D er  gesamte Besitz der Königs- und Laurahütte  mit Ausnahme der Ein
trachthütte , die im Stadtkreis Beuthen liegt, fällt an Polen.



O b e r s c h l e s i s c h e  E i s e n b a h n - B e d a r f s  -A .-Q .
Die Oberschlesische Eisenbahn-Bedarfs-Aktiengesellschaft (»Oberbedarf«) ist 

gleichzeitig mit der Laurahütte noch w ährend des deutsch-französischen Krie
ges begründet worden und g ing aus d e r  damals in Liquidation getretenen Schle
sischen Hütten-, Forst- und Bergbaugesellschaft Minerva hervor, welche die 
H ü ttenw erke  in Friedenshütte  und in und um Z aw adzk i in das neue U nter
nehmen einbrachte. Sie verfügt zurzeit über das in Beuthen-Schwarzwald 
im Stadtkreis Beuthen belegene Steinkohlenbergwerk Friedensgrube (erworben 
1899) mit mehreren  Pachtfeldern. Die F örde ru ng  dieser G rube  ist rasch 
gestiegen und stellt sich von 1913 bis 1920 auf 720782, 593405, 581900, 639 800, 
760900, 716 700, 427 700, 541 100 t.

In den Kreisen Beuthen, Tarnowitz , Kreuzburg und Rybnik besitzt die 
Gesellschaft Dolomitgestein führende G rundstücke und Eisenerzfelder sowie 
Förderungsrechte .  Aus den Dolomitbrüchen bei Bobrownik und Rudy- 
Pieka im Kreise Tarnowitz  wurden 1919 rd. 66000 t  Dolomitstein gefördert,  
von denen über 48000 t in eigenen Hochöfen und Martinofenbetrieben ver
hütte t wurden. A ußerdem besitzt die Gesellschaft bei M arksdorf  in Ungarn  
bezw. der jetzigen Tschechoslowakei eine G ruppe von 8V4 km2 Eisen
erzfeldern, auf denen 1919 rd. 17 000 t Spateisenstein gefördert wurden. 
Sie ist auch an der  G ew erkschaft  C zerna  in Galizien, welche Eisenerz
felder innehat, durch Besitz fast des ganzen Kuxenkapitals beteiligt. Die 
früher im Besitz von O berbedarf befindlichen Z inkhütten  Rosam undehütte  und 
Beuthener H ütte  wurden mitsamt dem Zinkwalzwerk Sandowitz und Anteilen 
an Zink- und Bleierzgruben auf die Oberschlesische Zinkhütten-A.-G. über
tragen, von der sich noch ein Teil Aktien bei O b erbedarf  befindet. Es 
handelt sich also bei der  Oberbedarf-Gesellschaft ausschließlich um eine 
W eiterverarbeitung des Eisens, genau  wie bei der Königs- und Laurahütte .  
H ierzu  ist sie besonders durch den im Jahre  1905 im W eg e  der Fusion 
erfolgten Erw erb der  Huldschinskyschen W erke  befäh ig t worden. Auf der  
Friedenshütte  selbst befinden sich zwei Koksanstalten mit insgesamt 300 
Öfen nebst Anlagen zur N ebenproduktgew innung . D er H ochofenbetr ieb  
(sieben Hochöfen) der Oberschlesischen Eisenbahn-Bedarfs-A.-G. liegt eb en 
falls ausschließlich in Friedenshütte. An ihn schließt sich ein Stah lwerk- 
und W alzwerkbetrieb  unmitte lbar an, und zw ar sind ein Spiegeleisenofen, 
fünf Birnen, fünf Martinöfen, zwei Elektrostahlwerke in Tätigkeit, wäh
rend der W alzwerkbetrieb  durch Block-, Träger-,  Grob-, Mittel- und Fe in
blechwalzwerke dargestellt wird, an die sich dann weiter die V erfe inerungs
betriebe, in der Hauptsache Preßr und H ammerwerke (Klein- und Kessel
schmiede, Scheibenräderwalzwerk, Radsatzfabrik usw.), anschließen. Durch 
die in Gleiwitz belegenen H uldschinskyw erke  w urde  O b erbedarf  ein S tahl
werk, bestehend aus vier Siemens-Martin-Öfen, Stahlgießerei, P reß w erk  zur 
Herstellung von Radreifen, Radsätzen, Rädern, Eisenbahnachsen, Wellen, 
Schmiedestücken, Wagenbeschlagteilen usw. angegliedert , gleichzeitig aber auch 
eine Besonderheit hinzugefügt, nämlich eine F abrik  zur H ers te llung  von 
nahtlosen Rohren und H ohlkörpern , sowie Flaschen in allen Größen, F i t
tings und Flanschen. Unmitte lbar daran schließen sich im Gleiwitzer S tad t
wald W alzwerke für nahtlose Rohre mit Kaltzieherei, sowie ein Rohr
werk für geschweißte G asrohre  an. Die H uldsdiinskywerke sind es also,
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welche im wesentlichen heute die Verfeinerungsarbeit der Gesellschaft be
treiben. Hinzu kom m t dann noch das H üttenw erk  Zawadzki, das Stabeisen
walzwerke für sämtliche Wagenformeisen, Handels- und Qualitätseisen, ferner 
eine G esenkschmiede enthält und dem weiterhin Feldbahn-, Fahrzeug- und 
W eichenfabriken und eine W agenfabrik , deren Sondererzeugnis Selbstent
lader sind, angeschlossen sind. W eiter entfernt liegt dann noch eine Eisen- 
und Stahlgießerei in Colonnowska im Kreise Groß-Strehlitz.

Eine weitere Spezialisierung der Oberschlesischen Eisenbahnbedarf-Ge
sellschaft erg ib t sich noch durch eine Reihe von Tochtergesellschaften, von 
denen die wesentlichen sind: die Betriebe Otto Jachmann, Berlin-Borsig- 
walde (Kapital 5 Mill. M), mit einem hydraulischen Preßwerk, Eisen- und 
Stahlgießerei, Schmiede- und Schraubenfabrik, weiter die Aktien-Gesellschaft 
Ferrum  in Zawodzie bei Kattowitz (Kapital 1,8 Mill. M), die ein W assergas
röhrenschweißwerk, eine Kesselschmiede und eine Stahlformgießerei besitzt, 
A ppara tebau betreibt und Lastwagenachsen, Schrauben, Muttern und Niete 
herstell t.  Eine dritte Tochtergesellschaft ist die Friedenshütter Feld- und 
Kleinbahnbedarf G . m . b . H . ,  Berlin (Kapital 400000 M), die sich mit dem 
V erkauf von Lokomotiven, Förderwagen, Baggern, Selbstentladern, Spezial
wagen, Drehscheiben, Schienen, Gleisen usw. befaßt.

Durch die Fusion mit Huldschinsky erwarb O berbedarf zugleich die 
Aktienmehrheit der Sosnowicer Röhren-, Walz- und Eisenwerke (5,23 Mill. 
Rbl. von 6 Mill. Rbl.). Auch ist die Gesellschaft noch an der Händlerfirma 
Deutsche Eisenhandel A.-G., an der Pyroluzit A.-G. (Verarbeitung russi
scher Manganerze), an der Oberschlesischen Sprengstoff A.-G. und an der 
Oberschlesischen Z inkhütten  A.-G. (s. o.) beteiligt. Weitere Beteiligungen 
sind die an der Skandinavisk Amerikansk Transit Co., Kopenhagen (250000 
dän. Kr. von 1 Mill. Kr. Kapital), an der Oberschlesischen Rohrbau 
G . m . b . H . ,  Berlin (165000 M von 300000 M Kapital), an der Erzverwertungs- 
G, m. b. H., Kattowitz, und an der Lignose-A.-G. Im Jahre 1920 hat schließ
lich die Gesellschaft gemeinsam mit den Rütgerswerken die Anteile der 
Kohlengewerkschaft Kulmiz in Niederschlesien erworben und sich damit 
die Verfügung über deren Kohle und Koks gesichert , w ährend  die N eben
erzeugnisse und chemischen P roduk te  an die Rütgerswerke ohne jeden V or
teil abgeführt  werden. Bei dieser Gelegenheit hat die Gewerkschaft Kulmiz 
im Austausch 3 Mill. M Aktien der Oberbedarfsgesellschaft übernommen.

Das Kapital der Oberschlesischen Eisenbahnbedarfs - A. - G., das u r 
sprünglich 2i/2 Mill. Taler  betrug, ist zu verschiedenen Malen weiter e r 
höht worden, so 1872 auf 3 Mill. M, 1883 auf 12, 1897 auf 15,6, 1899 auf 
20, 1904 auf 25, 1905 zum Zweck der Fusion mit Huldschinsky auf 45 und 
1907 zwecks Beschaffung der Mittel für den Erwerb der Aktien von Steffens 
& Nölle A.-G. auf 48 Mill. M. Eine weitere Erhöhung hat dann im Jahre 
1920 um 16 Mill. M auf 64 und 1921 im Zusamm enhang mit dem 
Kulmiz-Erwerb auf 67 Mill. M stattgefunden, dem alsbald eine wei
tere E rhöhung  um 33 Mill. M auf 100 Mill. M gefolgt ist. Neben den Aktien 
besteht aus dem Jahre  1902 eine 4prozentige  hypothekarische Obligations
anleihe von 71/2 Mill. M, eine 41/, prozentige Hypothekaranleihe (1907) von 
121/2 Mill. M und endlich eine 4V3 prozentige H ypothekaranleihe von 20 Mill. M. 
Von den beiden ers tgenannten Anleihen waren Ende 1920 noch 12,5 Mill. M 
in Umlauf. An Reserven sind noch etwa 9 Mill. M vorhanden, so daß Ende
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1920 rd. 130 Mill. M an w erbenden  Mitteln zur V erfügung standen. O ber-  
bedarf hat seit dem Jahre  1915 seine Betr iebsergebnisse nicht m ehr ve r 
öffentlicht.

In den Jahren  1910 bis 1914 betrug  die P roduktion  ( i n t ) :
1910 1911 1912 1913 1914

Spateisenstein 97170 87 473 93008 102809 84873
Dolomit 90998 93465 120068 141 684 116657
Kohle 558214 587036 667774 718543 593405
Roheisen 208189 222197 250 050 229250 192950
Stahlblöcke 160206 190808 226304 258122 ?
Koks 219376 252034 284622 279590 220827
Ammoniak 3964 4530 5105 4870 3985
T eer 12146 13984 15030 14 279 12270
Benzol 1018 3656 3 922 3615 3994
Gesamtprod. der Hütten 271 337 317043 373 777 331 837 251194

Die Umsätze der Gesellschaft sind in den letzten Jahren  gew altig  g e 
stiegen, sie be trugen von 1913 ab 58,3, 58,8, 45,2, 153,6, 251,6, 256,5, Ö22&1,9 
und rd. 1000 Mill. M; die Umsätze der Tochtergesellschaften  sind hierin 
eingeschlossen. Die Hauptziffern der Bilanz der Oberbedarfsgesellschaft ,  
unter denen die überaus wechselnden Dividenden auffallen, be trugen  in den 
letzten Jahren  (in Mill. M):

Aktien
kapital

Obliga
tionen

•

Hypo
theken

Rück
lagen Eisenerz

felder
Kohlen
gruben

H ütten
werke

Mate
rialien Effekten

1912 48,00 18,13 2,65 4,32 1,32 7,90 36,78 7,21 5,06
1913 48,00 17,51 2,11 4,56 1,24 7,80 37,16 8,05 5,75
1914 48,00 16,87 1,72 4,75 1,62 7,64 39,80 11,14 6,03
1915 48,00 16,21 0,783 4,54 1,39 7,59 . 40,95 14,83 8,05
1916 48,09 15,49 0,394 4,50 1,00 7,40 41,60 16,13 19,10
1917 48,00 14,72 0,586 5,65 0,90 7,00 42,40 25,68 25,95
1918 48,00 14,01 0,680 5,64 1,20 7,37 46,22 27,90 34,38
1919 48,00 33,11 0,612 5,75 1,30 7,50 49,00 84,01 16,18
1920 64,00 32,59 0,644 9,21 1,20 6,50 51,10 125,00 17,20

W echsel Debitoren Kreditoren Dividende

vH

Roh
gewinn

Abschrei
bungen

Rein
gewinn

1912 0,406 25,93 4,99 6 8,35 4,00 3,77
1913 0,333 21,50 4,25 4 6,81 3,61

J ■
2,661914 0,304 13,67 4,89 2 5,87 3,60 1,751915 0,669 16,23 10,96 10 12,88 6,01 6,381916 0,552 22,62 26,12 15 20,38 9,34
vr v

10,241917 0,703 32,14 43,96 20 33,70 15,16 18,151918 0,553 29,26 71,51 5 10,43 7,05 2,941919 0,960 57,17 120,05 6 9,73 6,36
J *

3,611920 1,760 122,92 185,92 25 42,84 9,99 33,10



Durch die Entscheidung über Oberschlesien verliert die Gesellschaft 
ihr Eisenerzbergwerk in Tarnowitz , die Friedensgrube, Friedenshütte nebst 
dortiger Koksanstalt, ihre Hochöfen, S tahlwerke und W alzwerkbetriebe sowie 
ihre Tochtergesellschaft, das Eisenwerk Ferrum. Der g rößere  Teil ihrer 
Anlagen, also die Huldschinskywerke, verbleibt dagegen auf deutschem 
Boden.

O b e r s c h l e s i s c h e  E i s e n - I n d u s t r i e  A.-G. f ü r  B e r g b a u  u n d  
H ü t t e n b e t r i e b ,  G l e i w i t z .

Die Oberschlesische Eisen-Industrie A.-G. (begr. 1887) ist dadurch be
sonders gekennzeichnet, daß sie ursprünglich keine Kohlen besaß, sondern 
lediglich die E isenverhüttung und weitere Verarbeitung betrieb. Einige Eisen
ste ingruben befinden sich in der Zips (Tschechoslowakei), bei Brotterode 
(Thüringen) und bei Tarnowitz. Hinzu kom m t noch ein pachtweise be
triebener Dolomitbau. Die Gesellschaft kauft somit in der Hauptsache Kohle 
und Eisenerze, und ihre Arbeit beginnt im H ochofenwerk Julienhütte in 
Bobrek (an der Eisenbahnlinie Beuthen-Gleiwitz), wo sich sieben Hochöfen 
befinden. Von ihnen waren aber beispielsweise von 1915 bis 1918 nur fünf 
und 1919 sogar nur drei in Betrieb. An dieses Hochofenwerk ist ein m o
dernes M artinstahlwerk mit sieben Martinöfen und einem Blockwalzwerk 
angeschlossen, w ährend  die Kohle in 390 Koksöfen mit Gewinnung von 
N ebenprodukten  (Benzol- und Ammoniakfabrik) zur V erkokung gelangt. 
Die beiden übrigen Betriebe, Herminenhütte  und Baildonhütte, sind im 
engeren Sinne keine Hütten, sondern die Herminenhütte, ein W alzwerk mit 
drei Feineisenwalzenstraßen und  einem Kaltwalzwerk, stellt vor allem Fein
walzeisen her. Die Baildonhütte bei Kattowitz besitzt einen Martinstahl- 
oi'en, Grob-, Mittel- und Feinstrecken, ein Blechwalzwerk, ein Kaltwalz
w erk  und mehrere  Elektrostahlöfen. Sie greift weiter in die Verfeinerung 
hinein, denn es sind hier ein H am m erw erk , eine Spiralbohrerfabrik, eine 
Federschmiede, mechanische W erks ta t t  und weitere Verfeinerungswerkstätten 
vorhanden. Die Baildonhütte stellt in der Hauptsache Walzeisen, Walzstahl, 
Feinbleche, ferner Edelstahl und Edelstahlfabrikate, Spiralbohrer, Kraftwagen- 
und Eisenbahnfedern, Maschinen-, Kraftwagen- und Flugzeugteile her. Als 
eine Besonderheit betreibt die Oberschlesische Eisenindustrie Draht- und N a
gelw erke  in Gleiwitz, mit D rah tw alzw erk  und Drahtzügen für Eisen-, Kupfer- 
und Bronzedrähte, sie stellt ferner sonstige Drahterzeugnisse, also Niete, 
Sprungfedern, Stacheldraht, Drahtseile und Litzen, alle Arten von Nägeln 
und Stiften für die Schuhfabrikation, endlich Ketten, Schmiedewaren und 
Schmiedenägel her. Der Verfeinerungsbetrieb ers treckt sich sodann noch 
nach einer anderen Richtung auf die Herstellung von Schaufeln, Spaten, 
Aexten, Beilen, Hämmern, die in der Königshuldaer Stahl- und Eisenfabrik 
angefertigt werden.

Die Oberschlesische Eisenindustrie ist an einer Reihe von ähnlichen 
Betrieben, die sie selbst unterhält ,  beteiligt. Zunächst betreibt sie die 
von dem Grafen H u g o  L a z y  A r t h u r  H e n c k e l  v o n  D o n n e r s m a r c k  
bis 1922 gepachtete Eisenerzförderung im Regierungsbezirk Oppeln. Weiter 
w ar  sie an der ersten rumänischen Fabrik  für Drahtstifte und gezogene
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Drähte, Kommanditgesellschaft Constantin Wolf in Galatz, beteiligt. Wichtig
vor allem sind die Beteiligungen im ehemaligen Kongreßpolen, heutigen
Polen, an den Gesellschaften der Metallfabriken B. H an tk e  in W arschau
(s. u.). In die Oberschlesische Eisenindustrie  ist im vergangenen  Ja h r  die
Eisenhütte Silesia A.-G. in Paruschowitz, Kreis Rybnik, durch V erschm el
zung  aufgegangen. Die Silesia betreib t ein W alzw erk  und V erfe inerungs
betrieb, besonders E isenblechwarenfabrikation. Durch diese Verschmelzung 
hat also die Oberschlesische Eisenindustrie ihr A rbeitsprogram m  nach der 
Seite der Verfeinerung nicht unbeträchtlich erweitert.  Über ihre Betriebs
ergebnisse macht die Oberschlesische Eisenindustrie  keinerlei Angaben, sie 
teilt nu r  den jährlichen Umsatz an Fertigerzeugnissen (Walzeisen, Band
stahl, D rahtw aren usw.) mit, der sich von 1912 bis 1919 ohne die Umsätze 
d e r  Tochtergesellschaften wie folgt stell t:  43,3, 41,9, 35,6, 47,7, 72,1, 118,7, 
127,4 und 155,1 Mill. M. Einschließlich der  Silesiahütte stellte sich der 
Um satz  1919 auf 192 Mill. M, im Jahre  1920 auf 861,6 Mill. M.

Das Aktienkapital der Gesellschaft be trug  ursprünglich 8 Mill. M und 
w urde  1888 um 1 Mill. M, 1889 um 8,25, 1897 um 3,75, 1900 um 4,20, 1907 
auf 28 Mill. M erhöht. Seit dieser Zeit ha t  die Gesellschaft mit unver
ändertem  Aktienkapital gearbeitet. Erst im F eb ru a r  1920 w urde  das Kapital 
um 10 Mill. M erhöht, die lediglich zum Erw erb  der Silesia-Aktien dienten. 
Eine weitere Erhöhung  fand dann im Mai 1920 um 12 Mill. M auf 50 Mill. M 
statt .  Im N ovem ber 1920 hat die Gesellschaft dann ihr Aktienkapital durch 
Ausgabe von 25 Mill. M V orzugsaktien nochmals erhöht, die zum Erwerb 
d er  Glückhilfs-Friedenshütte, Hermsdorf,  Reg.-Bez. Breslau, dienen sollen. 
(An diesem Geschäft sind die Oberschlesischen Kokswerke mit beteiligt. Diese 
Gesellschaft besitzt ein Grubenfeld  von 8,00 k m 3 mit 100 Mill. t  Kohle. Ihr 
Kapitalkonto beträg t 20,9 Mill. M, dazu tr it t eine Anleihe von 20 Mill. M. 
Die Kohlenförderung betrug  in den letzten Jahren  700000 bis 800000 t.) 
An Obligationen besteht eine Anleihe von 1895 im Betrage von 12 Mill. M 
(4 vH), eine Anleihe von 6 Mill. M vom Jahre  1916 (5 vH), eine 4V2 prozentige 
Anleihe von 1919 im Betrage von 12 Mill. M, von denen aber die Gesell
schaft 3 Mill. M selbst besitzt, und  zwei kleine Anleihen der  Julienhütte 
und der Silesia, die von der Eisenindustrie  übernom m en w orden  sind. Alle 
diese Anleihen sind hypothekarisch sichergestellt und stehen in der Bilanz 
von 1920 mit insgesamt 24,46 Mill. M. (In dieser Summe liegt u. a. auch eine 
4V2 prozentige Anleihe der Eisenhütte Silesia.) Die Reserven stellen sich 
auf 8,40 Mill. M. Das Aktienkapital der  H antkegesel lschaft  be träg t 
5 Mill. Rbl, der Aktienbesitz der Oberschlesischen Eisenindustrie 4,29 Mill. Rbl. 
Die Hantkegesellschaft besitzt und  betreib t das H üttenw erk  in Czenstochau, 
das aus zwei Hochöfen, fünf Martinöfen und vier W alzenstraßen  besteht 
und Träger,  Stabeisen, Draht, Bleche, Universaleisen, Flaschen, Platten 
herstell t.  A ußerdem sind im Besitz der  H antkegesel lschaft  beträchtliche 
Eisenerzvorkommen in der Provinz Petrikau. Die H antkegesel lschaft  ihrer
seits besitzt 10,9 Mill. M Aktien der Russischen Eisenindustrie A.-G., Sitz 
Gleiwitz, welche ein Aktienkapital von 15 Mill. M hat, Kleineisenzeugfabriken 
bei Jekaterinoslaw  und in Szratow betrieb und 1911 die W arschauer  F abrik  
d e r  Hantkegesellschaft übernahm. Im Jahre  1920 hat dann die O bersch le
sische Eisenindustrie noch sämtliche Kuxe der G ew erkschaft  Consolidierte
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Steinkohlengrube Nord, Gleiwitz, erworben. Weiter wurden Verträge 
mit der G ewerkschaft Vereinigte Glückhilfs-Friedenshütte, Hermsdorf, g e 
schlossen. Hierbei hat sich die Oberschlesische Eisenindustrie das Nieß
brauchrecht auf vier Jahre, sowie die Möglichkeiten des späteren Erwerbs 
fast aller Kuxe und damit entscheidenden Einfluß auf die Gewerkschaft,  
welche ausgezeichnete Kokskohlen besitzt, gesichert. Bald nach Abschluß 
der Verträge w urde  die Verarbeitung der niederschlesischen Koks gestei-, 
gert, und dadurch eine bedeutende Erhöhung der Roheisenproduktion sowie 
eine sehr erhebliche V erringerung des Koksverbrauchs erzielt.

Die Oberschlesische Eisenindustrie verliert an Polen ihre freilich schon 
längere Zeit betrieblich eingestellte Zink- und Bleierzgrube Florasglück 
und ferner die Eisenwerke Baildonhütte und Silesia, wogegen ihr die H och
öfen- und Stahlwerke Julienhütte, die Gleiwitzer Drahtwerke, das Eisen
w erk  H erminenhütte  erhalten bleiben. Die Hauptziffern der Bilanz sind:
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Aktien
kapital

Reser
ven

Obliga
tionen

Hypo
theken

Mobi
lien

Immo
bilien

Inven
tar

Gesamt

ins
gesamt

bestände

Roh
stoffe

Kassa

1912 28,00 2,99 8,73 0,163 12,70 18,69 1,760 33,70 10,46 0,508
1913 28,00 2,99 8,44 0,172 14,01 18,87 1,780 35,08 12,48 0,551
1914 28,00 2,99 8,13 0,207 14,04 19,26 1,770 35,28 10,94 0,508
1915 * 28,00 2,99 7,82 0,113 13,99 18,88 1,740 34,61 14,00 0,790
1916 28,00 2,99 13,49 0,468 15,90 22,28 1,790 39,96 15,64 0,798
1917 28,00 3,05 15,33 0,495 15,69 24,85 1,730 42,27 13,68 0 627
1918 28,00 3,05 14,65 0,924 22,52 15,96 2,250 40,73 24,65 0,818
1919 28,00 3,05 22,79 1,450 18,52 16,48 1,370 36,37 40,59 0,897
1920 75,00 8,28 24,46 1,450 17,07 26,65 0,953 44,67 123,92 2,470

Effekten Debitoren Kreditoren Roh
gewinn

Abschrei
bungen Reingewinn Dividende

vH

1912 5,15 5,06 12,76 4,67 1,80 1,110 3
1913 5,24 4,70 16,76 4,90 2,00 0,785 0
1914 3,77 4,46 13,21 5,09 2,50 0,962 3
1915 7,23 5,12 16,11 7,31 3,00 2,050 6
1916 7,11 7,34 19,99 9,43 4,00 3,590 10
1917 10,30 19,33 31,60 12,55 5,00 5,000 14
1918 14,08 9,99 38,94 13,35 5,80 5,030 14
1919 2,98 39,91 56,27 16,36 7,80 5,030 14
1920 8,44 91,03 164,49 31,86 12,00 11,470 20

(Fortsetzung folgt.)
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II. D e r  G e ld -  u n d  W a r e n m a r k t .
Diskont- und EffeKtenKurse 
im Oktober und November 

1921.
ln den beiden Monaten haben sich die welt

politischen und weltwirtschaftlichen Spannungen 
insofern gemildert, als die drei Großmächte, 
Vereinigte Staaten, England und Japan, Vor
bereitungen getroffen haben, das große Problem 
am Stillen Ozean, vor allem die chinesische 
Frage zu lösen und anderseits den Versuch zu 
machen, unter gleichzeitiger Abrüstung zu einem 
anderen Bündnis zu gelangen. Die Vorbereitun
gen und der Beginn der Konferenz in W ashing
ton haben das Interesse dieser drei Mächte voll
auf in Anspruch genommen, so daß zeitweise 
das europäische Problem zurückgetreten ist. 
N ichtsdestoweniger hat man infolge des w ei
teren Anhaltens der Valutaverschlechterung in 
Deutschland der voraussichtlichen Unmöglichkeit, 
den W iedergutmachungsverpflichtungen auf die 
Dauer nachzukommen, und den unerfreulichen 
wirtschaftlichen Erscheinungen des W arenaus
verkaufs und der gleichzeitigen Ueberschwem- 
mung der Ententeländer mit deutschen Ausfuhr
erzeugnissen größte Aufmerksamkeit geschenkt. 
Man ist schließlich in den m aßgebenden Krei
sen der Ententeländer trotz des W iderstrebens 
Frankreichs zu der U eberzeugung einer Nach
prüfung der W iedergutmachungsverpflichtungen

gekommen, und die Bem ühungen, der für ganz 
Europa verhängnisvollen wirtschaftlichen E r
scheinungen H eir zu werden, haben sich 
endlich zu greifbaren Vorschlägen verdichtet, 
die allerdings noch nicht in die W irklichkeit über
setzt worden sind. Die mit W issen und Willen 
der Regierung unternom m enen Schritte deutscher 
Industrieller bei den Finanzkreisen Englands, 
ferner die Bemühungen, durch eine freilich gleich
falls noch nicht zustande gekom m ene Kredithilfe 
der Industrie dem w achsenden Fehlbetrag und der 
anschwellenden Notenflut einen W iderstand ent
gegenzusetzen, haben gleichfalls das Ihrige dazu 
beigetragen, die bisher für unlösbar gehaltenen 
Gegensätze zu mildern. Hinzu kommt die am t
liche Haltung Englands und der Vereinigten 
Staaten, die sich trotz des W iderstrebens Frank
reichs, deutschen Vorschlägen auf M ilderung der 
W iedergutm achungsbedingungen nicht mehr so 
abgeneigt gezeigt haben wie vorher. Alle diese 
Erscheinungen spiegeln sich in dem Verlaufe 
der Börse wieder.

Die B erlin e r B örse  hat wie in den vorher
gehenden Monaten zunächst w eiter einen über
aus lebhaften Verkehr gehabt. Für die Gestallung 
der Tendenz sind wiederum frühere Einflüsse 
maßgebend gew esen: der Kampf um die auslän
dischen Devisen, vornehmlich Dollardevisen, und 
anderseits die gleichzeitige Abgabe von Mark
devisen seitens des Auslandes, das immer weniger 
Vertrauen auf eine günstige Entwicklung der deut
schen W irtschaftsverhältnisse setzt; hinzu kommt

Die Kurse der Hauptwerte machten folgende Bewegung durch:

B erlin
Ende
Dez.
1920

Ende
Juni

Ende
Sept.

Ende
Okt.

Mitte
Nov.

Ende
Nov.

Mitte
Dez.

5 %  Deutsche Reichsanleihe . .
3 %
3 %  Preußische Konsols AnL . .
4 %  unif. türk. Anleihe 1903, 1906
Türk. 400 F r s - L o s e .........................
6 %  Bulgarische Goldanleihe . .
4 %  Griechische M onopolanleihe.
5 %  Mexikan. 1899 .........................
Rumänische Anleihe 1908 . . .
Ham burg-Amerika-Paketfahrt . .
N orddeutscher L l o y d ....................
Hansa Dampfschiffahrt . . . .
Deutsche B a n k ...............................
Disconto-Commandit-Bank . . .
D resdner Bank....................................
Gelsenkirchen Bergwerk . . . .  
Deutsch-Luxembg. Bergwerk . .
H arpener B e r g b a u .........................
Bochum er G u ß stah l.........................
M annesmann-Röhrenwerke . . .
L a u r a h ü t te .........................................
O berschlesische Eisenindustrie
H ohen lohew erke ..............................
B ism arck h ü tte .............................. ....
P h o e n i x ...................................................
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschafi
Siem ens & Halske ....................
Badische Anilin- und Soda-Fabrik
H öchster F a r b w e r k e ....................
Elberfelder Farbenfabriken . . . 
Schwartzkopff M aschinen . . . 
Berlin-Anhaitische Maschinenbau-A 
Hartmann M aschinenfabrik . . . 
Daimler-M otoren-Gesellschaft . . 
H irsch, Kupfer- und M essingwerke . 
Rheinische M etallwaren- u. Maschinen! 
Kaliwerke Aschersleben . . . 
Deutsche K aliw erke....................

77,50
65,75
51,00

176.00
495.50
240.00 
380,80
689.00
116.00 
194,38 
192,25
338.00
327.00
248.00
219.50
393.50
399.50
553.50
548.00
595.00
392.00
319.75
326.00
735.00
655.75
332.00
350.00
570.00
459.50
480.00
412.00
330.75
357.50
294.75
448.50
386.00
430.00
455.00

77,50
76,00
56,10

414,00

814.00 
102,25
165.50
147.75
272.00
322.50
278.50
227.00
389.75
359.75
553.50
517.50
637.00
345.00
318.00
238.00

760.00
305.00 
34800
409.00
329.75 
350 00
480.00
320.00

326.50
385.00
420.00
335.00
355.00

77.50
77.50 
51,00

536,00

1485.00
113.00
306.00
328.00
370.00
398.00
325.00
281.00
819.75 
800,00
955.00
870.00

1030.00
620.00
630.00 
529,50

920.00
620.00

560.00
519.75
529.00
859.00
649.00
760.00
445.00
738.00

500.00
600.00

77,50
84.75 
57,25

338.00
749.00

805.00
2119.00

114.00
785.00
718.00
900.00
695.00
560.00
521.00

1138.00
1050.00
1435.00
1189.00
1725.00

978.00
835.00

1490.00
920.00

1010.00
900.00
900.00
900.00 

1200,00
1005.00
1198.00

789.75
980.00 
858 00
950.00

1010.00

77,50
110,00
60,75

499,00
1060,00

2940,00

878.00
715.00
625.00
640.00

1230.00
1100.00 
1600,00
1290.00
1670.00
1100.00
1320.00
1025.00

1400.00
1130.00
1010.00 
1010,00
920.00
970.00

1900.00
945.00

1200.00
695.00 

1020,00
800.00 
920,00

1241,00

77.50
93.50 
60,00

400.00
975.00

3350.00

595.00

752.00
677.00
608.00
550.00

1140.00
1095.00
1560.00
1228.00 
1800,00
1090.00
1140.00

980.00
3001.00
1430.00
970.00

1004.00
915.00
858.00
890.00

1990.00

1100.00 
762,50

1000,00
730.00 
810,25

1160,00

77.50 
106,00
59,90

730.00
500.00

2140.00
104.00
395.00
425.00
500.00
495.00
420.00
395.00
790.00
735.00
990.00
840.00

1100.00
720.00
730.00
590.00

2300.00 
997,75
687.00
692.00
610.00
576.00
580.00

1292.00
645.00
775.00
493.50
680.00
475.00
530.50
800.00
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die weitere Flucht in die Sachwerte. Aus alledem 
ergab sich das scharfe Anziehen der fremden 
W echselkurse und das sprungweise ihm gleichlau
fende Steigen der Industriewerte. Unterschieds
los weisen Montanwerte und Elektrizitätsaktien, 
Metall- und Maschinenfabriken, aber auch che
mische W erte und Textilpapiere eine Steigerung 
auf, welche die Kurse gegenüber den Vormonaten 
auf eine doppelte, vielfach dreifache Höhe brachte. 
Auch chem ische Werte, Kaliaktien und Bankwerte 
zogen erheblich an. Diese Verhältnisse setzten 
sich schließlich unverändert und in steigendem 
Maße bis in die erste Novemberwoche fort. 
Dann folgte ein plötzliches Abbröckeln, noch ein
m al eine zweite Aufwärtsbewegung und in der 
letzten W oche endlich ein plötzlicher Sturz der 
frem den Devisen, der auch auf den Industrie
märkten entsprechend zum Ausdruck kam und 
noch bis in den Dezember hinein fortgedauert 
hat. Nur der R e n t e n m a r k t  war von dieser 
Bew egung ausgenommen, er zeichnete sich um-

Pekehrt, je m ehr die Industriewerte sanken, durch 
estigkeit aus.
An der N ew  Y o rk e r  B örse  herrschte wäh

rend der Berichtsmonate recht uneinheitliche 
Haltung bei ziemlich ruhigem und nur vereinzelt 
lebhafterem Geschäftsgang. Einzelne Industrie- 
werte sind weiter gestiegen, während Eisenbahn
aktien auf Streikbefürchtungen hin nachgegeben 
haben, ln den etwas günstigeren Kursen spricht 
sich die Besserung des W irtschaftslebens aus. Im 
übrigen war aber auch die Bewegung im einzelnen 
sehr ungleich. Recht fester Haltung erfreuten sich 
namentlich Oelwerte und Lederwerte, während 
Stahlaktien zeitweilig eher angeboten wurden und 
für Textil- und Eisenbahnaktien, die nur vorüber
gehend aus günstigen Dividendenerklärungen 
Nutzen ziehen konnten, Ausstandsbefürchtungen 
nachteilig waren.

Die Kurse der wichtigsten W erte machten fol
gende Bewegung durch:

N ew  Y o rk
Ende
Dez.
1920

Ende
Juni

Ende
Sept.

Ende
Okt.

Mitte
Nov.

Ende
Nov.

Mitte
Dez.

Atchison Top. and S t  Fä . . .
Baltimore and O h i o ....................
Canada P a c i f i c ..............................
Northern P ac ific ..............................
P en n sy lv an ia ...................................
Southern P a c i f i c .........................
Union P a c if ic .............................   .
.Anaconda C o p p e r .........................
American Smelting and Re lining 
Bethlehem  Steel Com pany. . .
U nit States Steel Corp..................
Intern. Mercantile Marine Co St. A. 

An der Londoner Börse

82-/4
36-/8

115-A
86
39%
99>/4

118
31-/2
32-/8 
54 
79-/3
10-/,

herrschte

SS-/*
39%

113
78
37%
78%

120-/4
37
37
50»/,
74%
16

Oktober eher schwächere Haltung und schwan
kende Tendenz. Nur Renten, vor allem Konsols, 
machten davon eine Ausnahme. Im November 
verkehrte die Börse vielfach in lustloser Haltung

86 79-/5 gy 90i/4 9pi/4
38-/4 36% 37 37-/2 3 5 %

113-/9 113-/8 116 122 121-/4
78 7 73/4 78% 823/4 78%
37-/8 36% 35 34-/4 38
79-/4 773/4 793/8 80% 79-/2

1213/4 120-/4 1233/4 130% 126%
39% 38 431/2 45-/2 483/4
37% 38 40% 413/4 46-/,
553/4 55-/9 56 55-/4 58%
793/8 803/4 83-/4 82% 83%
IO-/4 10-/, l l - / ,  12 H i/,

bei äußerst geringen Umsätzen. Diamantwerte 
lagen durchweg matt, während für Goldminen 
die Verständigung mit den Arbeitern eine An
regung bot. Die Kurse der wichtigsten Werte 
waren:

London
Ende Ende Ende Ende M itte Ende Mitte
1920 Juni Sept. Okt. Nov. Nov. Dez.

2 -/9%  Consol. Anl. . . . . . 44% 46% 48% 48% 49 49-/4 49%
5 %  A rgen t 1886 . . . . . . 86 93 94 94 95 97 97
4 %  Brasil. AnL 1839 ....................
5 Y  Mexik. Anl. 1899 ....................

37 44 51 46 48 48 51
55 59 68 — 59% 62% 62%

4 %  Japan. Anl. 1899 ....................
3 %  Portugies. Anl. . . . . .

49 — 66 62-/2 62 62 63
23-/, 26 22% 23 23 23

5 %  Russ. Anl. 1906 .................... 16 12 11 9% 9-/2 9%
4-/2 %  R-ss. AnL 1909 . . . . 15 87, - 6% 7% 6% 6%
De B e e r s ........................................ 123/4 93/s l l 5/. 11 10% 9% 93/,
G o ld f ie ld s ........................................ % 1 3/4 03/4 0% 0%
R andm ines ........................................ 21/, 2% 23/s 2‘/4 2-/l6 2%6 2-/16
Rio T i n t o ........................................ 25 29% 27% 26 26 26 28 V,

An der P arise r  Börse  war die Stimmung 
ebenfalls meist schwach, und zwar gaben nicht

nur Aktien sondern auch Renten nach, 
wegung im einzelnen war:

Die

Paris
Ende Ende Ende Ende Mitte Ende Mitte
1920 Juni S ep t Okt. Nov. Nov. Dez.

5 %  Franz. A nleihe......................... 85,20 82,70 81,45 81,45 80.20 80,20 80,20
4 % » ........................ 68,60 66,60 65,60 65,25 65,00 65,60 64,60
3 %  „ R e n t e ......................... 58,00 56,17 56,15 53,85 53,85 54,90 55,20
4 %  Span. E x te r ie u rs .................... 182,75 — — 147,00 — — —
5 %  Russen 1906 ......................... — 27,00 27,75 — — — —
3 %  » 1896 ......................... — -- -- -- -- -- --
4% unifizierte Türken . . . . 65,00 36,00 38,00 36,80 37,55 37,25 38,50
Banque de Paris .........................
Crédit L y o n n a is ..............................

1405,00 1258,00 1232,00 1210,00 1170,00 1170,00 1227,00
1505,00 1340,00 1440,00 1421,00 1390.00 1397,00 1425,00

Suez-K anal........................................ 6000,00 5526,00 5925,00 5925,00 5999,00 61.55,00 6050,00
M altze ff............................................. 225,00 248,00 235,00 205,00 218,00 234,00 238,00
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An der A m sterdam er B örse  herrschte 
ebenfalls ausgesprochene Schwäche, die dann 
weiterhin bis zu gewissem Qrade überwunden 
wurde. Besonderes Interesse bestand für Oel- 
und Tabakwerte, die sich fester Haltung erfreu
ten, Oelwerte erm atteten aber später wieder.

Ihre Stelle nahm en dann Zuckerwerte ein, wäh
rend andere Industriepapiere, so M argarinew erte 
infolge der ungünstigen M arktlage dieser Ware 
gleichfalls nachgeben mußten.

Die Kurse der w ichtigsten W erte m achten fol
gende Bewegung durch:

A m sterdam
Ende
Dez.
1920

Ende
Juni

Ende
Sept.

Ende
Okt.

Mitte
Nov.

Ende
Nov.

Mitte
Dez.

5 %  Niederl. A n le ih e ....................
3 %  -  ...............................
Königl. Niederl. PetroI.-Ges. . . 
Holland-Amerika-Linie . . . .

82
53

633V2 
277*/,

91
613/s

491

937,6
637g

470
18874

907,6 
623/, 

420 
14272

9074
627,

403V,
1487s

86
58

394
143

8 K  
86% 

425 
152

ln W ien  hat sich die Inflationshausse der Vor- Kursrückgang an der B erliner Börse hat auch
monate weiter fortgesetzt, doch ist es später zu hier einen starken Rückschlag au sg e lö st
geradezu kritischen Ereignissen gekom m en. Der

W ien
Ende
Dez.
1920

Ende Ende Ende Mitte Ende Mitte
Juni Sept. Okt. Nov. Nov. Dez.

Österreichische Goldrente . . 185,00 380,00 440,00 1160,00 1620,00 2 300,00
„ Kronenrente . 97,00 107,50 115,00 112,00 110.00 100,00 114,00

Ungarische Goldrente . . . . — 635,00 — — 2 000,00 — —
„ Kronenrente . . . 205,00 295,00 385,00 850,00 900,00 1400,00 1550,00

Österreich-Ung. Staatsbahn . 5 800,00 4 870,00 11900,00 20 000,00 21 400,00 42 000,00 29100,00
Österreichische Südbahn . . 2 935,00 2 201,00 4 825,00 6 965,00 8 880,00 18 500,00 12 900,00

„ Creditanstalt . 1355,00 1555,00 2 020,00 5 580,00 6 460,00 12 800,00 8 600,00
U nion-Bank................................... 1018,00 1 218,00 1948,00 3 595,00 5 690,00 10 000,00 6 000,00
W iener B ankverein .................... 1 214,00 1247,00 2 000.00 3 540,00 6 200 00 10 200,00 7 400,00
Österreichische Länderbank . 1870,00 2480,00 5150,00 8 100,00 19 500,00 31 900,00 18 000,00
Alpine Montanindustrie . . . 6 266,00 5 935,00 11 500,00 25 000,00 29 050.00 68 500,00 46 900,00
Prager Eisenindustrie . . . . 14 900,00 12 875,00 34000,00 — 72 000,00 13 800,00 10 000,00
R im a -M u ra n y er......................... 4 290,00 4995,00 9 600,00 15 400,00 19 000,00 39100,00 23 800,00
Skodaw erke................................... 3 585,50 4 330,00 16 20000 22 000,00 35100,00 50 000,00 38 500,00
P o ld ih ü t te ................................... 4778,95 4 600,00 12 850,00 — 27 900,00 44 500,00 34 000,00

Wechselkurse.
Die fremden W echselkurse an '1 der Berliner 

Börse haben zunächst eine scharfe A bw ärtsbe
wegung zu verzeichnen, die in der ersten Novem
berwoche ihren Höhepunkt erreichte. Dann 
bröckelten die Kurse aus den oben erwähnten Ur
sachen ab, konnten aber in der letzten November

Frem de W echselkurse an der Berliner B örse:

,
Pari

tät

telegraphische Auszahlung
B erlin Ende

Dez.1920
Ende
Juni

Ende
Sept.

Ende
Okt.

Mitte
Nov.

Ende
Nov.

Mitte
Dez.

Holland (100 G ulden). . 168,75 2290,00 2462,50 3700,00 6195,00 9150,00 8700,00 6650,00
Belgien (100 Francs) . . 81,00 456,00 599,00 810,00 1290,00 1830,00 1610,00 1410,00
Norwegen (100 Kronen) . 112,50 1136,00 1070,00 1435,00 2430,00 3725,00 3475,00 2812,75
Dänemark (100 K ronen). 112,50 1135,00 1262,00 2075,00 3460,00 4825,00 4500,00 3515,00
Schweden (100 Kronen) . 112,50 1456,00 1662,50 2580,00 4150,00 6060,00 5750,00 4490,00
Finnland (100 Finnmark) 81,00 210,00 117,80 163,00 295,00 508,00 410,00 341,00
Italien (100 Lire) . . . 81,00 255,00 365,00 460,00 727,50 1090,00 995,00 839,00
England (1 £) . . . . 20,43 258,00 280,75 429,50 712,00 1039,00 975,00 762,50
Ver. Staaten (1 Dollar) . 4,20 73,38 75,15 115,50 180,50 261,00 245.00 181,25
Frankreich (100 Francs). 81,00 433,00 602,00 835,00 1320,00 1895,00 1710,00 1470,00
Schweiz (100 Franken) . 81,00 1112,00 1262,00 2020,00 3320,00 4943,95 4650,00 3530,00
Spanien (100 Pesetas) . 
Deutsch - Oesterreich

81,00 972,50 970,00 1510,00 2405,00 3515,00 3350,00 2730,00
(100 Kronen) . . . . 85,06 17,00 12,25 7,55 7,90 9,15 7,10 7,00Prag (100 K ronen). . . 85,06 81,88 101,25 123,25 164,00 279.00 258,00 224,00Budapest (100 Kronen) . 85,06 11,38 27,70 16,50 22,40 25,00 32,80 26,60

woche noch einmal ihren Hochstand beinahe 
wieder erreichen, um dann jäh abw ärts zu fallen 
und etwa auf den Stand von Anfang November 
zurückzukehren. Der Londoner W echselkurs hat 
sich, vor allem auch gegen überseeische Länder, 
nicht unerheblich gebessert, w ährend der franzö
sische W echselkurs eine w eitere V erschlechterung 
erfahren hat.
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W echselkurse an ausländischen Plätzen

Es notierten Parität
Ende
Dez.
1920

Ende
Juni

Ende
Sept

Ende
O kt

Mitte
Nov.

Ende
Nov.

Mitte
Dez.

N ew  Yo r k  
London (60 Tage) . . . 
Cabie Transfers . . . .
Paris ( S ic h t ) ....................
Berlin (Sicht)....................

1 £  in DolL 
1 £  in DolL 
100 Fr in DolL 
100 M in Doll.

4.867
4.867 

19,30 
23,80

3,4825
3,5228
5,93
1,38

3,7262
3,6762
7,97
1,31

3,7287
3,7337
7.14
0,85

3,9012
3,9375
7,31
0,56

3,9312
3,9675
7,25
0,38

3,9712
4,0075
7,03
0,43

4,0962
4,1600
8,16
0,565

A m s t e r d a m  
Scheck Berlin . . . .  

.  London . . . .  

.  Paris . . . . .

100 M in Qld.
1 £  in Qld. 

100 F r in Qld.

59,26
12,11
48,01

4,40
11,255
18,85

4,05
11,30
24,40

2,70
11,75
22,60

1,62
11,545
21,525

1,10
11,35
20,85

1,18
11,32
20,15

1,515
11,515
22,20

P a r i s
W echsel auf London . . 

.  „ New York .
.  Rom . . . 

„ „ Amsterdam 
„ .  Zürich . . 
„ „ Berlin . .

1 £  in Fr 
100 DolL in Fr 
100 Lire in Fr 
100 Qld. in Fr 
100 Franken in Fr 
100 M in Fr

25,23
518,25
100,00
208,27
100,00
123,45

59,76
1689,00

58,75
530,00
257,75

23,25

46,64
1238,00

61,00
410,00
209,50

16,75

52,06
1399,00

55,25
443,50
242,25

12,11

54,08
1379,00

54,25
469,00
253,25

7,62

54,53
1374,50

57,75
480,75
259,25

5,25

56,775
1423,00

58,37
504,00
270,25

6,12

51,925
1235,50

57,25
450,50
239,75

6,755

L o n d o n  
W echsel auf Paris . . . 

.  » Amsterdam 

.  „ Berlin . .

100 Fr in £  
100 Qld. in £  
100 M in £

3,96
8,26
4,89

1,67
8,89
0,39

2,14
8,80
0,35

1,92
8,51
0,23

1,87
8,67
0,14

1,83
8,79
0,09

1,73
8,90
0,09

1,92
8,61
0,13

W i e n
M arknoten .........................
W echsel auf Zürich . . 

„ „ Amsterdam

100 M in Kr 
100 Fr in Kr 
100 Qld. in Kr

117,56
95,22

198,40

906,00
10200,00
21000,00

971,00
12035.00
23910.00

2172,00
43975.00
81150.00

2397,00
80475,00

1499,50

2272,00
1139,75
2089,50

3522,00
1634,75
3064,50

3722,00
1229,75
2274,50

Z ü r i c h  
W echsel auf Berlin . , 

.  .  W ien . . . 

.  „ London . .
„ P a ris . . . 

.  „ Amsterdam 

.  „ M ailand. .

100 M in Fr 
100 Kr in Fr 

1 £  in Fr 
100 Fr in Fr 
100 Qld. in Fr 
100 Lire in Fr

123,45
105,02
25,23

100,00
208,27
100,00

8,98
1,58

23,21
38.90 

206,10
22.90

7,90
1,08

22,21
47,55

195,25
29,10

4,95
0,38

21,52
41,25

184,25
24,00

3,00
0,25

21,44
39.85 

186,00
21.85

2,075
0,20

21,05
38,70

184,25
22,40

2,00
0,15

21,02
36,70

187,00
21,55

2,85
0,20

21,57
41.80 

187,00
23.80

[1275]

Roheisen- und Stahlerzeugung Frankreichs 
im ersten Halbjahr 1921

R o h e i s e n  (in t).

1921 Graues
Roheisen Frischeisen Bessemer-

Roheisen
Thomas-
Roheisen

Sonstiges
Roheisen

Gesamt
erzeugung

Januar . . . 55 504 23 916 1030 205 003 7 081 292 539
Februar . . . 52 366 20149 2 756 206 858 9841 -2 9 1 9 7 0
März . . . . 66 869 19 189 3 360 206 807 3 717 *299  942
April . . . . 78 36Ö 17 559 2 347 106 024 8 018 292 317
Mai . . . . 66 948 36 353 1219 164871 13127 282518
Juni . . . . 79 568 20 342 1951 176 659 7143 285 363

399 624 187 508 12 663 1145922 48 927 1 744 644
Jan. bis Juni 1920 357 546 128 141 40192 707 966 38 673 1272 518

Stahl .

1921 Saures
Verfahren

Basisches
Verfahren Martinofen Tiegelstahl Elektrischer

Ofen
Gesamt

erzeugung

Januar . . . 4 426 149 246 108 032 1661 4554 267 919Februar . . . 9451 145 099 103 615 1201 4354 263 720März . . . . 9 048 138 669 97 586 1277 4 216 250 796April . . . . 8118 140 859 104 476 1063 2100 256 616Mai . . . . 2 593 139 626 101 328 838 1876 244 261Juni . . . . 2 746 144 477 94 738 868 1819 244 638
36 382 855 976 609 765 6908 18 919 1527950

Jan.bis Juni 1920 18 903 620 337 506 010 8523 26 225 1179 999
Ein Vergleich der Erzeugungszahlen von 1920 

und 1921 kann leicht die M einung erwecken, daß 
es dem lianzösischen Hüttenwesen im ersten 
Halbjahr 1921 glänzend ergangen sei. Die E r
zeugung war zwar beständig, betrug aber nur 
die Hälfte der möglichen Erzeugung (600 000 bis

700 000 t  monatlich]. Viele Hochölen blieben 
immer noch außer Betrieb, am 1. Juli 1921 waren 
von den vorhandenen 220 Hochöfen rd 150 u n 
benutzt. Die Ursache dieses Zustandes ist in 
der beschränkten Absatzmöglichkeit zu suchen
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III. M itteilungen
aas Literatur und Praxis; Buchbesprechungen. 

Handel und Verkehr.
Posterdrosselung und Postfreiheit.
Die G ebühren der Post sind aber

mals in einem bisher nicht für m ög
lich gehaltenen Ausmaß erhöht w or
den, angeblich weil die Entente in 
einem Postverkehr, der seine eige
nen Ausgaben nicht aus eigenen Ein
nahmen deckt,  eine Begünstigung 
von Industrie und Handel durch den 
Staat sieht, die den W ettbewerb 
gegenüber ihrer Industrie und ihrem 
Handel stärkt. Das ' eine von der 
Entente mit der erzwungenen G e
bührenordnung  angestrebte Ziel, die 
Schädigung der deutschen Industrie 
und des deutschen Handels, wird 
zweifellos in weitestem Umfang er
reicht werden, denn es ist kaum 
einzusehen, wie das geschäftliche 
Leben — der Privatverkehr hat 
längst das Schweigen gelernt — die 
maßlose V erteuerung des V erkehrs  
ohne tiefgehende Schädigung tragen 
soll. Viel weniger wahrscheinlich ist 
es, daß die schematische H erau f
setzung aller Postgebühren auf rd. 
das Zwanzigfache der früheren Frie
denssätze den F ehlbetrag  im Post
haushalt beseitigen wird. Jede 
Kostenerhöhung bringt naturno tw en
dig einen Rückgang des Verkehrs 
mit sich, und damit eine Vermin
derung  der Einnahmen, die recht 
wohl einmal den Gewinn des Auf
schlages wettm achen oder auch 
untergraben könnte.

Zw ar fehlt uns eine Statistik, die 
dem Einfluß der bisher in fünf Stu
fen vorgenommenen Postgebühren
verteuerung auf den U mfang des 
Verkehrs deutlich machte. (W enn
wohl anzunehmen ist, daß die Post 
selbst wenigstens gewisse Teil-Unter
lagen dafür hat, so ist doppelt zu 
bedauern, daß sie einer größeren  
Oeffentlichkeit nicht zugänglich g e 
macht worden sind.) Aber die w e
nigen Stichproben, die von außen 
her möglich sind, zeigen nur zu 
trauige Ergebnisse und lassen w ei
ter das Schlimmste befürchten. So

zeigt A. J ü r g e n  s o  h n 1), daß z.B . 
der Verkehr an Paketen bezw. Päck
chen bis zu 1 kg  Gewicht von 32 Mill. 
Stück im Jahr auf 2,8 Mill., also um 
91 vH gefallen ist, obwohl die Be
förderungskosten bisher nur auf das 
Drei- bezw. Sechsfache gestiegen 
waren, der Versand dagegen durch 
Fortfall der besonderen Paketkarte  
wesentlich erleichtert worden ist. 
Der gesamte V erkehrrückgang ist 
nach halbamtlichen Angaben bei der 
Beratung der verhältnismäßig noch 
geringfügigen G ebührenerhöhung im 
April 1920 auf 34 vH geschätzt w or
den. Bei der letzten Verteuerung 
im April 1921 ist der erwartete wei
tere Rückgang um 15 vH nicht voll 
eingetreten; immerhin ergibt sich, 
wenn für diesen Zeitpunkt auch nur 
12 vH eingesetzt werden, mit den 
vorher genannten 34 vH allein ein 
Rückgang um 42 vH, d. h. nahezu 
die Hälfte des gesamten P ost
verkehrs ist durch die Verteuerun
gen erdrosselt worden!

Dabei hat sich der Fehlbetrag  der 
Post keineswegs vermindern lassen. 
Er betrug im Jahre

1917 rd. 272 Mill. M
1918 » 893 » »
1919 *> 1305 » »
1920 » 3580 » »;

im Früh jah r  1921 wurde er auf 4000 
Mill. M veranschlagt, im H erbst  
trotz der inzwischen vorgenom m e
nen G ebührenerhöhungen, die ihn 
ausgleichen sollten, bereits abermals 
auf 4000 Mill. M.

Jedermann ist sich wohl darüber 
klar, daß es so nicht weitergehen 
kann, und auch, daß der bisher ein
geschlagene W eg keine Besserung 
verspricht. Für  ein V erkehrsunter
nehmen darf das Ziel nicht sein, 
experimentell zu ermitteln, welches 
H öchstm aß von Kosten eine auf ein 
Mindestmaß herabgesetzte Leistung

x) Deutscher Außenhandel Nr. 211 vom  
15. Dezember 1921.
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zu tragen verm ag! Vielmehr wird 
hier wie in jedem ändern G eschäfts
betr ieb die Entwicklung darauf b e 
dacht sein müssen, durch Steigerung 
der Massenleistung die Kosten für 
die Einzelleistung möglichst gering  
zu gestalten.

Und hier komm e ich auf einen 
Vorschlag zurück, den ich bereits 
vor sieben Jahren  aus den E rfahrun
gen mit der Feldpost abgeleitet 
h a b e 2), und der im ersten A ugen
blick heute vielleicht noch m ehr als 
damals eine Utopie genannt w erden 
wird. W enn man fragt — und diese 
F rage  sollte in jedem E rw erbsbe
tr ieb ständig gestell t werden, nicht 
wenn die U nterschußwirtschaft da 
ist! —, wie und wo Betriebserspar
nisse gem acht w erden  können, so 
zeigt sich eine Quelle sehr m erk 
barer und ganz unnützer Ausgaben 
in der Entrichtung der Beförde
rungsgebühren durch das Aufkleben 
von Briefmarken. U nd zw ar treffen 
diese Ausgaben nicht nu r  die P os t
behörde, sondern in ungefähr g lei
chem Maße die Postbenutzer,  d. h. 
Handel,  Industrie, uns alle. Man 
mache sich einmal klar, was es 
heißt, die etwa 40 Milliarden Brief
marken, die jährlich in der W elt 
verbraucht w erden (in Deutschland 
allein etw a 5,4 Mill iarden), zu druk- 
ken, zu versenden, zu verwalten, zu 
verkaufen, zu verrechnen, sie zu 
kaufen, zu verwahren, sie nach den 
mannigfach abgestuften Sätzen a b 
zuzählen, sie aufzukleben, schließ
lich wieder von Seiten der Post sie 
zu prüfen und zu entwerten! W el
che Menge von Menschen, welche 
Fülle von Material,  welche g ew a l
tige Arbeitleistung!

Z w ar  hat man neuerdings den V er
brauch an Briefmarken durch An
nahme und Versand von M assen
sendungen ohne Briefmarken einge
schränkt (nicht ohne den U m w eg 
über den W ahnsinn einer Maschine 
zu machen, die erst M arken  auf 
diese Massensendungen klebte, um 
sie unmitte lbar darauf zu en tw er
ten!), aber fü r  die M ehrzahl aller 
Sendungen bleibt doch die im ein

2) W. S p e i s e r ,  Von der Feldpost zur 
Postreform , Leipzig 1915, C. E. Poe- 
schel; daselbst ausführlichere Einzelbe- 
rechnungen.

zelnen so einfach scheinende, im 
Großen  so ungeheuer  verwickelte 
Marken-Freimachung.

D aher d räng t sich die F rage  g e 
radezu auf, ob es nicht möglich 
ist, diesen unwirtschaftlichen Teil 
des Postbetriebes w irtschaftlicher zu 
gestalten. Ein W eg  scheint mir 
sehr wohl g an g b a r :  das ist die A b
lösung der E inzelbezahlung jeder 
Sendung durch eine Pauschbezah- 
lung. N ur müßten wir uns dafür  zu 
der Erkenntnis durchringen, daß 
nicht unm itte lbar jeder  Einzellei
stung eine bestimmte G egenleistung 
gegenüberzus tehen  braucht, ja, daß 
es auch mit dem fiskalischen In
teresse recht wohl vereinbar sein 
kann, wenn hier und da einmal eine 
Leistung ohne G egenleistung erfolgt. 
Es ist sehr wohl denkbar,  daß man 
irgend eine F orm  findet, die no r
male Inanspruchnahm e der Post 
durch bestimmte Zweige d e r  Indu
strie, des H andels  und bestim mter 
Berufe auf gewisse, deren Betrieb 
kennzeichnende G rößen  (z. B. U m 
satz, Einkommen, Steuersatz  usw.) 
zu beziehen und danach Pausch
sätze festzulegen, deren Summe die 
Kosten des Postbetriebes zu decken 
hätte. Es w äre  also z. B. zu sagen: 
ein Arzt mit a M ark  versteuertem 
E inkom men zahlt jährlich b Mark 
P ostpauschgebühr;  eine Maschinen
fabrik  mit c M ark  buchm äßigem  U m 
satz zahlt d M ark jährlich usw.

Es leuchtet ohne  weiteres ein, 
daß g ro ße  Firmen, die Millionen 
Postsendungen  jährlich hinausschik- 
ken und aus deren Büchern die 
durchschnittliche Jah resausgabe  für 
Briefporto k la r  ersichtlich ist, mit 
der Post  ein U ebere inkom m en tref
fen könnten, w onach gegen  ein
malige Zah lung  einer angemessenen 
Summe ihre sämtlichen Postsachen 
frei befördert  würden. W as bei 
Großfirmen ohne weiteres möglich 
erscheint, sollte sich aber  auch bei 
kleineren und kleinsten Betrieben, 
ja  schließlich selbst beim Privatm ann 
durchführen lassen, nämlich eine 
hinreichend genaue  Schätzung  der 
Inanspruchnahm e der Post, so daß 
auch hier eine Pauschbezah lung  
möglich wird. Im W esen jeder  
Pauschbezahlung  liegt ein W agnis  
für beide Teile: auf der  einen Seite 
die Gefahr, zuviel bezahlen, auf der
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anderen  die, zuviel leisten zu müs
sen. Da es sich aber im vorliegen
den Falle zunächst nur darum han
delt, das Gleichgewicht zwischen 
Kosten und Einnahmen herzustellen, 
würde, selbst wenn in der ersten 
Zeit des Versuchs sich ein Miß
griff in der H öhe  der Pauschgebühr 
herausstellen sollte, durch gesetz
liche Reglung dieses Gleichgewicht 
zwischen Leistung und Gegenlei
stung, zwischen Kosten und Be
zahlung jederzeit leicht w ieder her
gestellt w erden  können. O b diese 
Pauschgebühr nun besonders an die 
P ost abzuführen, oder ob sie zw eck
mäßiger als »Poststeuer« mit den 
übrigen einzuziehen wäre, bliebe 
eine F rage  der Ausführung.

Eines aber bliebe als ein N eben
ergebnis, das neben allen geschäft
lichen Rücksichten des Fiskus, des 
Handels und Verkehrs  weittragende 
Bedeutung für das Geistesleben 
unseres Volkes hätte : W enn der G e
danke  der Pauschvergütung nicht 
durch kleinlichen Fiskalismus zu 
Tode gehetz t  werden soll, so müs
sen (ebenso wie bei der Erhebung 
der  Einkommensteuer) die kleinsten 
Beiträge unberücksichtigt bleiben 
— nicht (ebenso wie bei der Ein
komm ensteuer)  aus irgendwelchen 
humanitären oder sozialen Gesichts
punkten, sondern einfach, weil die 
Einziehung mit m ehr Kosten ver
knüpft wäre, als sie einbringen kann. 
Dieser Vorteil w ürde  neben dem 
kleinsten G eschäftsverkehr nam ent
lich dem Privatverkehr, der ohnehin 
sehr schwer zu überwachen wäre, 
zugute kom m en; dieser Kleinver
keh r  w ürde  somit von allen Post
gebühren (zunächst wenigstens im 
Briefverkehr) überhaupt befreit sein.

Man käme somit also zu dem ver
blüffend einfachen Zustand, daß je 
dermann und jedes Geschäftshaus 
in Deutschland einen Brief dem Post
kasten übergeben könnte, ohne die 
Marken in richtiger Zahl bereit zu 
halten, ohne zu rechnen, ohne zu 
kleben, und die Post w ürde  ihn ohne 
weitere U ntersuchung auf Erfüllung 
der verschiedensten Anforderungen 
an den Inhalt und die Freimachung 
dem Empfänger zustellen. Die Kosten 
werden nach einem — hinreichend 
großzüg ig  aufzustellenden — Schlüs
sel auf die Postbenutzer verteilt, bei

denen der Anteil einen ins Gewicht 
fallenden Betrag ergibt. Z ugestan
den: eine recht erhebliche Ver
kehrzunahm e würde die Folge sein, 
aber ihr Ausmaß dürfte, wie ich
a. a. O. wahrscheinlich gemacht habe, 
nicht uferlos werden, zumal, was 
heute hinzukommt, die Teuerung 
des Briefpapiers und vor allem des 
Schreibvorgangs selbst im Geschäft
verkehr der Ausdehnung der P ost
benutzung für den Einzelnen Grenzen 
setzt. Sehr wahrscheinlich kann da
her die von mir vorgeschlagene 
»Postfreiheit« infolge des Fortfalls 
der sehr kostspieligen Briefmarken
benutzung auf seiten der Post u n d  
der Postbenutzer so weitgehende Er
sparnisse zeitigen, daß trotz einer er
heblichen Steigerung des Verkehrs 
und trotz der völligen G ebührenfrei
heit eines Teiles davon sich die 
Kosten der Postbenutzung nicht 
höher stellen als bei dem gegenw är
tigen Zustand einer sinnlosen Ar
beitsvergeudung durch entbehrliche 
Kleinarbeit.

Dipl.-Ing. W. S p e i s e r .

Die Entwicklung der deutschen 
Kleinbahnen.

Ueber die Entwicklung der deut
schen Kleinbahnen hat Prof. Dr.-Ing. 
F. H e l m ,  Berlin, auf dem interna
tionalen Straßenbahn- und Kleinbahn- 
kongreßi zu Wien am 30. M'ai 1921 
einen V o r t rag 1) gehalten, dem wir 
folgendes entnehm en:

Nach dem preußischen Kleinbahn
gesetz vom Jahre 1892 sind Klein
bahnen solche Bahnen, die  hauptsäch
lich den Verkehr innerhalb eines Ge
meindebezirkes oder  benachbarter 
Gemeindebezirke vermitteln oder nicht 
mit Lokomotiven betrieben werden. 
Sie sind entweder Straßenbahnen oder 
nebenbahnäbnliche Kleinbahnen. Die 
letzten sind fast ausnahmslos ¡Me
liorationsbahnen, die Ueberschüsse 
wie die zunächst erbauten verkehrs
reichen Staatsbahnstrecken nicht brin
gen können. Sie wurden von der 
preußischen Regierung ins Leben g e 
rufen, da der weitere Ausbau des 
Nebenbahnnetzes zur Aufrechterhal
tung der Tarifeinheit Zuschüsse er
fordert haben würde, die die Ueber- 
sdhüsse der Staatsbahnen bedrohten,

i )  »Verkehrstechnik« 15. Sept. 1921.
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Bei ihren Bau- und Betriebskosten 
konnte privates und öffentliches Ka
pital (Provinzen, Kreise, Gemeinden 
ioder Gemeindeverbände, Anlieger 
usw.) hierangezogen werden, während 
der G rundsatz  der Tarifeinheit nicht 
durchgeführt zu werden brauchte.

Nach der vom preußischen Mini
sterium der öffentlichen Arbeiten und 
dem Verein deutscher Straßenbahnen, 
Kleinbahnen und Privateisenbahnen 
bearbeiteten Kleinbahnstatistik hat 
die Streckenlänge der Kleinbahnen,
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Abb. 1.

über deren Entwicklung Abb. 1 Auf
schluß gibt, Ende 1916 rd. 17 000 km 
betragen, von denen rd. 12000 auf 
die nebenbahnähnlichen Kleinbahnen 
entfallen. Bei diesen überwiegt bei 
weitem die Regelspur, während die 
Spurweiten von 1 m und 0,75 in, die 
in weiten Abständen folgen, sich 
die W age halten. Dagegen ist bei 
den Straßenbahnen die Meterspur 
am gebräuchlichsten, ihr folgt die 
Regelspur und in größerem Abstande 
die 0,75 m-Spur. Das Ueberwiegen 
der Regelspur bei den nebenbahn- 
ähnlichen Kleinbahnen ist darauf 
zurückzuführen, daß sie hauptsäch
lich die verkehrsschwacheren Ver

ästelungen der H auptverkehrsadern 
sind, während die Schmalspur bei 
Bahnen, die dem G üterverkehr die
nen, im allgemeinen nur für geschlos
sene Verkehrsgebiete ohne oder mit 
nu r  geringem Versand und Empfang 
von und nach den Außengebieten in 
Frage kommt.

Bei den Betriebsmitteln (Abb. 2) ist 
de r  W agenpark  der regelspurigen 
Straßenbahnen erheblich größer  als 
der der meterspurigen, weil die gro
ßen verkehrsreichen Straßenbahnen 
meist regelspurig sind. Bei den ne
benbahnähnlichen Kleinbahnen steht

20000

-Jahre  =>•
Abb. 2.

der Zuwachs regelspuriger Betriebs
mittel im Einklang mit der Entwick
lung der Streckenlänge.

Abb. 3 zeigt die Entwicklung des 
Anlagekapitales. Die Beteiligung des 
Staates, der Provinzen und der Kreise 
an den Straßenbahnen ist verhältnis
mäßig gering. Das erklärt sich dar
aus, daß, die Straßenbahnen und die 
nebenbahnähnlichen Kleinbahnen sich 
nicht immer scharf auseinander hal
ten lassen, und daß- sich d ie  Zweck
bestimmung einer Bahn mit der  wirt
schaftlichen Entwicklung des Ver
kehrsgebietes ändern kann. Die An
teile der verschiedenen beteiligten 
Stellen an dem Gesamtanlagekapital
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sind von rd. 1150 Mall. M im Jahre 
1904 auf rd. 2350 Miill. M im Jahre 
1916 gewachsen. Bei den Straßenbah
nen und bei den nebenbahnähnlichen 
Kleinbahnen hat sich also das Anlage
kapital in dieser Zeit annähernd ver
doppelt.

— Jahre 
Abb. 3.

Ueber die Entwicklung des Ertra
ges der Kleinbahnen gibt Abb. 4 Auf
schluß, in der  die Ordinaten die Ver
zinsung des dividendenberechtigten 
Anlagekapitales darstellen, und zwar 
für die Verzinsungsstufen 0 vH und 
darunter, 0 bis 6 vH, 6 bis 10 vH und 
über 10 vH. Durchschnittlich hat mehr 
als die Hälfte des Anlagekapitals ei
nen Gewinnanteil bis 6 vH erbracht, 
während auf die Verzinsungsstufe 6 
bis 10 vH vor dem Kriege etwa 32 vH 
des Anlagekapitales entfielen. Diese 
Beteiligung sank in den ersten Kriegs
jahren auf weniger als 10 vH und hob 
sich alsdann wieder, eine vorüberge
hende Besserung, die auf den erhöhten 
V erkehr durch die Zwangswirtschaft 
(Einkauf- und Hamsterverkehr), auf 
kriegswirtschaftliche Tätigkeit und

auf vermeintliche Ersparnisse infolge 
unzureichender Unterhaltung und Er
neuerung (Personal- und Baustoffman
gel) zurückzuführen ist.

J a h re  '
Abb. 4.

Die an sich schon wenig glän
zende wirtschaftliche Lage der Klein
bahnen hat sich infolge des Krie
ges im allgemeinen wesentlich ver
schlechtert. Eine Anzahl von Betrie
ben mußte aus Gründen der Betrieb- 
schlechtert. Eine Anzahl von Betrie- 
reChterhaltung des Betriebes erforder
lichen Zuschüsse nicht erhalten konn
te, still gelegt werden. Bei einem Teil 
der  noch imi Betriebe befindlichen 
Bahnen mit zusammen mehr als 80 vH 
des Anlagekapitales reichten die Be
triebseinnahmen noch nicht einmal zur
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Deckung der  reinen Betriebsausgaben 
aus. Auch die übrigen Bahnen können 
fast ausnahmslos ihre Bahnanlagen 
und Betriebsmittel nicht o rdnungs
mäßig unterhalten und nicht die  den 
gestiegenen Preisen entsprechenden 
Rücklagen machen. Die Unterhaltung 
und Erneuerung ist infolgedessen min
destens zwei Jahre im Rückstände. Ei
nen einigermaßen ordnungsmäßigen 
Unterhaltungszustand der Bahnanla
g e n  und Betriebsmittel herbeizufüh
ren, würde einen Aufwand von min
destens der doppelten H öhe  des An
lagekapitales erfordern, also von rd. 
5 Milliarden Goldmark.

Um die notleidenden Betriebe zu 
unterstützen, haben das Reich, der 
S taa t und die Provinzen Preußens zu
nächst 100 Mill. M bereitgestellt, eine 
Summe, die in keinem Verhältnis zum 
Bedarf steht. An die Gewährung von 
Unterstützungen sind zudem Bedin
g ungen  geknüpft, die  ein Aufgeben 
d e r  Selbständigkeit der  Betriebe be
deuten würden, und das Bewilligungs
verfahren ist so umständlich, daß  es 
abschreckend wirkt. Diese U nters tü t
zung  erweist sich also als ein Fehl- 
sd i lag ,  und dies um so mehr, als 
Beihilfen nur geeignet sind, den Un
ternehmungsgeist, den Schaffensdrang 
und das Streben, aus eigener Kraft 
vorwärts zu kommen, zu untergraben.

Um eine durchgreifende Besserung 
d e r  Lage zu erzielen, ist vor allem 
eine Befreiung von verschiedenen La
sten notwendig und die Beseitigung 
der gesetzlichen Bestimmungen, die 
unter ganz anderen Verhältnissen er
lassen sind. Nach langen Bemühun
ge n  wurde im Februar 1920 erreicht, 
daß  eine V erordnung über die schieds
gerichtliche Erhöhung der Beförde- 
rungspreise erlassen wurde. Erst im 
¡Mai 1921 wurden die Befugnisse des 
Schiedsrichters auf Vereinbarungen 
ausgedehnt, die  eine das Miaß der 
Billigkeit übersteigende Verpflidrtung 
zur Herstellung, Instandhaltung und 
Reinigung von Straßen, zur Einhal
tu ng  bestimmter Fahrpläne oder  zu 
Abgaben vom Gewinn oder von den 
Roheinnahmen enthalten. Hinsichtlich 
der Beseitigung von Schutzgittern, 
d e r  Aufhebung von Verkehrsbeschrän
kungen und  in der M ilderung der 
Vorschriften für die Beleuchtung und 
Heizung der W agen  zeigten die Be
hörden  größeres Entgegenkommen,

ebenso sind die Postbeförderungs
sätze inzwischen erhöht worden.

Namentlich bedarf es noch einer 
Abänderung der Bestimmungen über 
die Verkehrsteuer, die, weil die T a 
rife nicht einmal die Selbstkosten dek- 
ken, nicht auf die Bahnbenutzer ab
gewälzt werden kann und bei der 
trostlosen Lage der Verkehrsbetriebe 
diesen zur Last fällt. Die Beseitigung 
dieser Steuer ist um so dringender, 
weil sie ausschließlich auf Kosten der 
Unterhaltung und E rneuerung und da
mit der  Leistungsfähigkeit der Bahnen 
bestritten werden muß. Hierdurch 
wird eine Schädigung der  Volkswirt
schaft ' 'herbeigeführt, die g rößer  ist 
als d e r  E rtrag  der  Verkehrsteuer 
selbst.

Vor allem kom m t die Selbsthilfe 
der  Bahnen zur Beseitigung der Not
lage in F rage: Vereinheitl ichung zur 
Verbilligung der Herstellungskosten, 
Zusammenschluß der verbrauchenden 
Bahnbetriebe beim Einkauf der Bau- 
und Betriebstoffe, Mitteilung der bei 
einzelnen Bahnen erzielten Fortschrit
te an die übrigen Verwaltungen, Ver
ringerung der  persönlichen Ausgaben 
durch bessere  Schulung des Perso
nals un ter  Anwendung psychotechni- 
scher Methoden und Gewährung von 
Prämien für Material- und Strom
ersparnisse.

Schließlich bietet sich noch eine 
Möglichkeit der Erschließung neuer 
Einnahmequellen in der weiteren Aus
dehnung des Güterverkehrs auf den 
Straßenbahnen, in der Lagerung von 
Stapelwaren auf dem Bahngelände, die 
in ers ter Linie bei den nebenbahn- 
ähnlichen Kleinbahnen in Frage 
kommt, und in dem Ausbau der Ver
kehrsreklame.

Einigkeit und verständnisvolles Zu
sammenarbeiten sind die Vorausset
zung dafür, daß‘ sich die Verkehrs
unternehmungen aus eigener Kraft 
wieder emporarbeiten.

[12 2 4] L.

Der Film als Förderer von Handel 
und Gewerbe.

Die Bedeutung des Films für 
Handel und G ew erbe  ist seit lan
g e r  Zeit e rkannt.  D aher  dürfte 
es interessieren, diejenigen Fälle au f
zuzählen, in denen über  Industrie
filme und  ihren Erfolg berichtet 
wird.
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D i e  e n g l i s c h e  I n d u s t r i e  weiß 
den hohen W erbew ert  des Films 
schon lange zu schätzen und organi
sierte bereits 1914 eine »Filmausstel
lung der britischen Industrien (Ltd.)«, 
die zw ar durch den Krieg verhindert 
w u rd e 1), an der man aber seit dem 
Waffenstillstand wieder arbeitet. Der 
Zweck des Unternehm ens ist sehr 
umfassend. W ährend  sein letztes 
Ziel die Gewinnung aller W eltmärkte 
für England ist, will es zunächst 
die noch abseits stehenden V erb rau
cher in Berührung mit den engli
schen Fabrikan ten  der einschlägigen 
W aren bringen. Frem de Verbraucher 
sollen mit eigenen Augen die engli
sche Produktion kennen lernen. Die 
Titel w erden in vier Sprachen, eng
lisch, französisch, spanisch und por
tugiesisch, hergestellt. Die veranstal
tenden Firmen wollen ihre Reisen
den, die mit den Landesverhältnissen 
und den Landessprachen vertraut 
sind, mit den Filmen hinausschicken.

Drei Gebiete w erden bereist: f)  
Südamerika, 2) Südafrika, Australien 
und der ferne Osten, 3) Westeuropa, 
Vereinigte Staaten und Kanada. Auf 
diese Weise sollen 97 führende Städte 
der W elt die Ausstellung in diesem 
Jahre sehen. Die Ausstellung wird 
völlig unentgeltl ich gezeigt.  Die Ein
ladungen sollen durch die örtlichen 
H andelskam m ern und dergleichen 
Organisationen erfolgen, um so die 
ernsten Bewerber heranzuziehen und 
die nur neugierigen abzuhalten. Das 
U nternehmen bekom m t für jeden auf 
diese Weise eingehenden Auftrag 
Provision. Die H andelskam m er von 
Sheffield hat sich zuerst diese Sache 
zunutze gem acht und 37 Stahl- und 
Messerfirmen von Sheffield zur Teil
nahme veranlaßt. Diese 37 Firmen 
haben gemeinsam einen Film über 
Sheffield als g rößtes  Stahl- usw. 
Z entrum  Englands machen lassen, 
der am 16. Januar  1920 in Sheffield 
zum ersten Mal vorgeführt wurde. 
Die Bilder sind eindrucksvoll,  lehr
reich und als Reklame für Sheffield 
sehr wirksam. Sheffield hat den An
fang gemacht, Birmingham, Glasgow, 
London und  Liverpool werden folgen.

Die V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  v o n  
N o r d a m e r i k a  stehen bezüglich

i )  C o m m e rc e  R e p o r ts  N r . 53 vom
4. M ärz  1920.

der wirtschaftlichen Filme an der  
Spitze. Ueber die Erfolge zielbewuß
te r  Benutzung des Films als Hilfs
mittel des Kaufmanns berichten fol
gende Beispiele2):

Vier g roße Chicagoer Versiche
rungshäuser wollten für eine Gesell
schaft lebenswichtiger Betriebe ein 
Syndikat auf Aktien gründen und die 
Aktien bei mehreren Gesellschaften 
verkaufen. Die vorhandenen Aktiven 
bestanden in einer g roßen Zahl sehr 
verschiedenartiger, über das ganze 
Land verteil ter Betriebe (Bahnen, 
Gas-, Wasser-, Elektrizitätsanlagen 
usw.). Um den Vertretern der ver
schiedenen H äuser  eine langwierige 
und kostspielige Reise zu ersparen, 
auf der ohnehin nur die allerwich
tigsten Betriebe hätten besucht w er
den können, wurden sämtliche U nter
nehmungen im Film dargestellt und 
dieser Film gelegentlich eines Essens 
in einem Hotel vorgeführt. Die V or
führung dauerte etwa drei Stunden 
und kostete alles in allem ungefähr 
die Hälfte des Betrages, den die 
Reise verschlungen hätte, abgesehen 
von der Zeit und der Tatsache, daß 
der Film doch einen gewissen blei
benden W ert  darstellte. Aber auch 
nach U ebernahme der Aktien auf 
die Bank- und Versicherungshäuser 
leistete der Film noch gute Dienste. 
Die Börsenmakler, welche die Aktien 
in die Oeffentlichkeit bringen sollten, 
wurden durch ihn ebenfalls über den 
Besitz der neuen Gesellschaft unter
richtet, so daß sie ihre Kenntnisse 
weitergeben konnten. Ein Vertreter 
eines New Yorker Bankhauses, der  
nach Chicago kam, als fast alle 
Aktien schon begeben waren, nichts 
von dem Film wußte, den Rest auf
kauten wollte und mindestens auf 
eine einwöchige Erkundigungsreise 
rechnete, kaufte nach einer Vorfüh
rung in seinem Hotel innerhalb 
27 Stunden nach seiner Ankunft für 
750000 $ Aktien.

Der Film wird vornehmlich für den 
Verkauf schwerer Maschinen und 
anderer schwer transportabler und 
schwer vorzuführender Gegenstände 
verwendet.  So benutzte ihn eine 
Fabrik  mit Erfolg zur Einführung 
einer neuen Luftbremse, deren V or
züge gegenüber dem alten System

2) S y s te m , M ai 1920.
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au s  dem Film klar ersichtlich waren. 
Die Vorführung des Films vor den 
m aßgebenden  Stellen w ar leichter zu 
erreichen als die V orführung der 
Bremse; nachdem man aber den Film 
gesehen hatte, w ar man begierig, die 
Sache nun auch im Betriebe zu e r
proben.

—^  Viele Firmen empfehlen und ver
breiten mittels des Films Dinge, an 
denen sie g a r  nicht unmittelbar 
interessiert sind, so die Atlanta Te le 
phone Co., welche sich bemüht, mit 
Hilfe von Filmen den gesam ten 
W ohls tand  des Landes zu fördern, 
lediglich aus der E rw ägung heraus, 
daß  damit die Zahl der Fernsprech
teilnehm er wachsen wird.

Die Firma M. J. H e i n z e ,  die 
ihre Filme in ihren Oeschäfträumen, 
bei Ausstellungen und  ähnlichen G e
legenheiten zeigt, hat die E rfahrung 
gem acht,  daß das moderne Publikum 
den Film als willkommenes Beleh
rungsmittel betrachtet und daher  bei 
Ausstellungen nicht w ährend  der 
V orführung  der Industriefilme, so n 
dern w ährend  eingelegter W ochen
schauen oder Lustspieleinlagen den 
V orführungsraum  verläßt.

Die Direktoren der American In 
ternational Corporation in N ew  York 
haben in ihrem Sitzungszimmer eine 
s tänd ige  Kino-Einrichtung, durch die 
sie von Zeit zu Zeit über  den Stand 
der Arbeiten in ihren verschiedenen 
W erk en  unterrichtet werden.

Zur Ausbildung und Belehrung 
ihrer Verkäufer, Agenten und W ie
derverkäufer  zeigt die Patten Paint 
Co. einen Spielfilm, der die M iß
erfolge eines ihrer Agenten schil
dert , deren Gründe auseinandersetzt 
und dann zeigt, wie auf G rund rich
tiger Methoden ein aus dem Kriege 
heim kehrender Angestellter das G e
schäft in Schwung bringt.

Armour & Co. lassen ihren 4000 
V ertretern und W iederverkäufern  die 
H erstellung ihrer am wenigsten 
g a n g b a ren  P roduk te  im Film zeigen, 
angeblich mit gutem Erfolg.

K inematographische G ebrauchs
und  Arbeitsanweisungen sollen sich 
allgemein g u t  bewähren, besonders 
für Zeitstudien und zur Ausmerzung 
überflüssiger Bewegungen bei der 
Arbeit.

F ü r  die H erstellung von Filmen 
w ird  voraussichtlich in den nächsten

Jahren viel Geld zum F enste r  h inaus
geworfen werden. Wie bei der  w is
senschaftlichen Betriebsführung und 
anderen geschäftlichen N euerungen  
werden auch hierbei voreilige Leute 
sich an die Form  s tatt  an den In
halt halten. Es g ib t mit gewaltigem 
Kostenaufwand hergestellte Filme, 
die kein Mensch sehen will, weil 
sie auf keinen bestim mten Be
schauerkreis zugeschnitten und un
psychologisch sind, und wiederum an
dere, die zw ar in dieser Beziehung 
g u t sind, die aber doch niemand 
zu sehen bekomm t, weil die O rg a 
nisation ihrer V orführung  vergessen 
wurde.

Auch in S k a n d i n a v i e n  scheint 
man diesem Gebiet neuerdings Auf
merksam keit  zuzuwenden. Jedenfalls 
plant — nach einer Zeitungsmeldung 
— die Leitung der Jubiläum sausstel
lung G otenburg  1923 die Aufnahme 
einer Anzahl Filme aus den g rö 
ßeren und bem erkensw erten  Indu
strien Schwedens. Eine P ropaganda 
für Schwedens Naturschönheiien  soll 
damit verbunden  werden.

In D e u t s c h l a n d  haben Krupp, 
der Siemens-Konzern und die AEG 
eigene Kino - Aufnahmeabteilungen 
mit Kopieranstalt und allem Z ube
hör. Zahlreiche Industriewerke be
sitzen von Sonderfirmen aufgenom- 
inene Filme. Die Betriebstechnische 
Abteilung beim Deutschen Verbände 
technisch-wissenschaftlicher Vereine 
in Berlin (Ingenieurhaus) führt auf 
meine A nregung in ihrem Z entra l
archiv eine Kartei über  alle tech
nisch irgendwie interessanten Indu
striefilme. Dies soll der Anfang zur 
planm äßigen Förde run g  und inhalt
lichen Entwicklung dieses Gebietes 
sein.

Auch J a p a n ,  das zu beobachten 
in jeder Beziehung lehrreich ist, hat 
ge rade  dem Film neuerdings eine 
sehr lebhafte A ufm erksam keit g ew id 
met. Im fernen Osten wird jeden
falls bei der industriellen Filmwerbung 
mit Japan s tark  gerechnet w erden 
müssen.

Im Berliner T a g e b la t t3) spricht 
F r i t z  S e c k  e r  (Schanghai) über 
das unerschlossene, riesige A bsatz
gebiet C h i n a  für  Filme und Kine- 
m atographen und sagt : »China e r 

3) Nr. 242 vom 26. Mai 1921.
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wacht schneller, als man in Europa 
annimmt. Dies sollten nicht nur 
die Fabrikanten von Spielfilmen, son
dern in mindestens gleichem Maße 
die Industriellen überhaupt beach
ten, besonders, wenn sie über in
dustrielle Filme verfügen, denen in 
China wie auch anderwärts sehr 
g roße Möglichkeiten offen stehen«. 
»Export Trade« (New Y o r k ) 1) gibt 
den sehr lehrreichen Bericht des 
amerikanischen Handels-Attaches Ju- 
lean Arnold über die nachhaltige 
Unterstü tzung des amerikanischen 
Handels in China durch Filme wie
der. Darin wird ausdrücklich d a r 
auf hingewiesen, daß die abweichen
den Lebensgewohnheiten der Ameri
kaner  eine enge Fühlungnahm e mit 
der chinesischen Bevölkerung durch 
die Kinotheater verhindern, während 
Sondervorführungen industrieller Art 
bei der chinesischen Kaufmannschaft 
reges Interesse finden. Arbeits- und

*) 12. März 1921.

Geschäftsverfahren der Ausländer in
teressieren die chinesische Geschäfts
welt wie überhaupt die dortigen g e 
bildeten Stände sehr lebhaft. Der 
Nutzen für den Amerikaner liegt auf 
der H and : »Wir können mittels des 
Films Amerika nach China bringen«, 
sagt Arnold. Der Verband der Le
derindustrie der Vereinigten Staaten 
führte z. B. seine Filme in Canton 
10 Tage hintereinander 1000 bis 1400 
chinesischen Lederindustriellen vor 
und erreichte die damit verbundene 
Absicht völlig.

Den H auptw ert legt der Bericht 
auf die U eberbrückung der Sprach- 
kluften durch das lebende Bild. 
Besonders in China mit seinen stark 
verschiedenen Dialekten biete der 
Film geradezu ungeahnte Möglich
keiten. Dieser Vorzug trifft na tür
lich auch auf die anderen Länder zu, 
in denen Sprachschwierigkeiten zu 
überwinden sind.

Film-Ingenieur A. L a s s a l l y .
I 127l]

Geldwesen.
Die steuerliche Behandlung 

der Scheingewinne.
U eber die steuerliche Behandlung 

der Scheingewinne hielt auf einer 
von der Gesellschaft für wirtschaft
liche Ausbildung in Frankfurt a. M. 
veranstalteten betriebswirtschaftl i
chen T ag un g  am 25. N ovember P ro 
fessor Dr. S c h m a l e n b a c h  (Köln) 
einen eingehenden Vortrag.

Scheingewinne, so führte er aus, hat 
es zu allen Zeiten gegeben. Waren 
die Betriebsanlagen bis zu 1 M abge
schrieben, so wurden die folgenden 
Jahre nicht mehr mit dem auf sie 
entfallenden Anteil an den Abschrei
bungen belastet; das Fehlen dieser 
Abschreibung ließ den Jahresgewinn 
größer  erscheinen als er wirklich 
war. Aber erst unter dem Einfluß 
der Geldentwertung sind die Schein
gewinne zu einer stehenden Einrich
tung geworden. Man nehme einen 
Kaufmann an, der vor dem Kriege 
100000 M Vermögen besaß. Ende 
1920 betrug  das Vermögen dieses 
Kaufmanns 240000 M. Kein Zweifel, 
daß er an diesem Zeitpunkt nicht

mehr so reich wie vor dem Kriege 
war. Die bilanzmäßige Rechnung 
läuft aber darauf hinaus, daß er 
140000 M hinzuverdient hat. Legt 
man einen Entwertungsfaktor 10 zu
grunde, so müßten für die früheren 
100000 Goldmark Ende 1920 1 Mill. 
Papiermark vorhanden gewesen sein. 
In Wirklichkeit liegt demnach nicht 
eine Vermögensvermehrung um 
140000 M, sondern eine Minderung 
um 760 000 M vor. Dieses Beispiel 
ist typisch für die Mehrzahl der 
heutigen Bilanzen. Die ausgewiese
nen Gewinne berücksichtigen durch
aus nicht genügend die eingetretenen 
Verluste und täuschen daher eine 
geschäftliche Blüte vor, die nicht 
vorhanden ist. Vielfach übersieht 
man, daß bei den Umlaufmitteln 
(Waren, Bankguthaben, Forderun
gen) die durch die Geldentwertung 
hervorgerufenen Verluste noch s tär
ker ins Gewicht fallen als die V er
luste auf Anlagen. Soweit den A k
tivposten Schulden gegenüberstehen, 
werden allerdings die Verluste durch 
Gewinne, welche die Geldentwertung
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auf der Passivseite der Bilanz h e r
vorruft, ausgeglichen. Der Regel 
nach verbleibt aber als Saldo ein 
Verlust. M erkwürdigerweise sträubt 
sich die Kaufmannschaft gegen die 
klare Erkenntnis dieser Z usam m en
hänge. Man kann sich das nur so 
erklären, daß das kaufmännische 
Empfinden sich gegen die Festste l
lung auflehnt, nutzlos gearbeite t zu 
haben. Daneben spielt aber auch 
das Gewinninteresse eine Rolle. Denn 
wenn sich der Leiter einer großen 
Gesellschaft von seinem Anteil am 
Scheingewinn ein Auto oder eine 
Villa kauft , so ist man ja nicht be 
rechtigt, von einem »Scheinauto« 
oder einer »Scheinvilla« zu sprechen.

Es ist hohe Zeit, daß der  un ge
heure Schaden, welchen die Schein
gewinne anrichten, endlich e rkannt 
wird. Indem man beispielsweise die 
laufenden Abscheibungen auf die aus 
früheren Jahren noch vorhandenen 
Goldwerte  nicht in Papier um rech
net, ge langt man zu falschen Preis
berechnungen. Die Folge ist über
mäßige Ausfuhr. Die Kaufleute hä t
ten besser getan, ihre W aren zu be
halten. An unseren »guten Geschäf
ten« mit dem Ausland sind wir im 
mer ärm er geworden. Durch die 
g roße  Ausfuhr wird Deutschland viel 
schneller ärm er als durch die 
schlechteste Staatsverwaltung. Auch 
die mittelbaren Folgen der falschen 
Preisbemessung sind sehr schädlich. 
Im Inland gelangen wir zu einer 
ganz falschen Lebenshaltung, wir le
ben weit über unsere Verhältnisse. 
Das Ausland sucht sich durch alle 
möglichen Maßregeln gegen  den 
W ettbew erb  der billigen deutschen 
W aren zu schützen. Die hohen Di
videnden haben es verschuldet, daß 
die Arbeiter sich gegen das Kapital 
auflehnten. Und schließlich w ar die 
U eppigkeit einer wirtschaftlichen 
Blüte, welche die Scheingewinne vo r
täuschten, der hauptsächliche G rund 
dafür, daß wir das Londoner Ulti
matum annehmen mußten. Besteht 
hierüber erst einmal in weiteren 
Kreisen Klarheit,  dann muß endlich 
mit der Ausmerzung der Scheinge
winne aus den Erfolgsrechnungen der 
Anfang gemacht werden. Professor 
Schmalenbach hat in einem Aufsatz 
»Geldwertausgleich in der bilanzmä
ßigen Erfolgsrechnung« (Z. f. han-

delsw. Forschung) dargelegt, wie 
er sich das praktische Verfahren 
denkt. In seinem V ortrag  betonte 
er aber,  daß es w ünschensw ert sei, 
aus der Kaufmannschaft heraus g e 
eignete Vorschläge zu empfangen. 
Eine Einigung über die Reduktions
methode sei notwendig. Mit Rück
sicht auf die W ichtigkeit der Frage 
tra t  im Anschluß an den Vortrag 
in F rankfu rt  eine Kommission zu
sammen, welche Leitsätze über die 
M ethode aufstellen soll.

Bei der neueren S teuergesetzge
bung hat man, wie Prof. Schmalen
bach weiter fortfuhr, bedauerlicher
weise den Scheingewinnen keine 
Rechnung getragen, einerlei ob man 
die Gewönne oder  den V erm ögens
zuwachs erfassen will. Infolgedes
sen w erden Steuern eingezogen, wo 
in W irklichkeit Verluste vorliegen, 
ln § 59a des Reichseinkommensteuer
gesetzes findet man erstmals ein be
w ußtes  Eingehen auf die F rage  der 
Scheingewinne. Die Art der Behand
lung ist aber falsch. Die Schuld 
hieran tragen  die Kaufleute selbst, 
weil sie immer nur  von ihren An
lagen (Abschreibungen, Erneuerungs
konto) gesprochen haben, obw'ohl 
bei den Anlagen die Scheingewinne 
minder wichtig als bei den Betriebs
mitteln sind. Auch in dem Gesetz
entwurf über die Steuer auf den 
Vermögenszuwachs in der  Nach
kriegszeit ist die grundsätzliche Auf
rollung der F rage  der Scheingewinne 
interessant.  Daß diese bis dahin 
nicht genügend  erkannt und infolge
dessen bei der Steuergesetzgebung 
nicht gew ürd ig t w orden  sind, hat zu 
den ungeheuerlichsten steuerlichen 
Ungerechtigkeiten geführt. Der eine 
Betrieb hat fast keine Scheingewinne, 
der andre überw iegend  solche. Es 
liegt auf der Hand, daß die 
N ichtberücksichtigung dieses U m 
standes zu g roßen  H ärten  führt. 
Unternehm ungen  mit g roßen  Anlage
werten werden in der Regel bevor
zugt. Steuerliche U ngerechtigkeit ist 
aber die M utter  der  Steuerhinterzie
hung. Man darf  sich dahe r  nicht 
wundern, daß S teuerhinterziehung 
heute auch in bisher ehrliche Kreise 
eingedrungen ist. W enn der  Bürger 
vor die W ahl gestellt w ird :  Ruin 
des Betriebes durch ehrliche S teuer
entrichtung oder seine Rettung durch
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unrichtige Steuererklärung, dann wird 
er sich für den zweiten W eg en t
scheiden. In dieser Beziehung muß 
endlich alle Scheinheiligkeit auf
hören. 60 vH des Einkommens kann 
man zur Not noch nehmen, aber 
nicht 60 vH aus dem Vermögen 
selbst. Sonst macht man die Betriebe 
krank, ja man treibt sie dem U nter
g ang  zu.

Unser Steuerwesen muß somit von 
G rund aus umgestaltet werden. Man 
hört allerdings von Gegnern (Arbeit
nehmern) den Einwand, daß nach 
Beseitigung der Scheingewinne das 
Einkommen in Goldmark besteht. 
Diese Behauptung ist falsch. Auch 
nach Ausmerzung der Scheingewinne 
bleiben nur Papiermark übrig. M an
che Kreise haben deshalb auch an 
einer Aenderung kein Interesse, weil 
sie sich bei dem jetzigen Zustand 
ganz g u t  stehen.

In der Besprechung betonte Exzel
lenz S t r u t z ,  daß der Reichsfinanz
hof lediglich die bestehenden G e
setze anzuwenden habe, daß also das 
hier erörterte Problem nur de lege 
ferenda behandelt werden könne. 
Oberster G rundsatz  bei der Gesetz
gebung  müsse immer die steuerliche 
Gerechtigkeit bleiben. W enn man 
deshalb bei einem Stand (beispiels
weise den Bilanzen aufstellenden G e
werbetreibenden) die Folgen der 
Geldentwertung berücksichtige, so 
müsse dies auch bei den anderen 
Ständen (Rentnern, Festbesoldeten) 
geschehen.

Der Gedanke, den Strutz nur kurz 
andeutete, w ar wohl den meisten 
Teilnehmern an der T agu ng  schon 
w ährend des Anhörens der tem pera
mentvollen Ausführungen Schmalen- 
bachs gekom m en; er darf natürlich 
bei der angestrebten Reform nicht 
außer Acht gelassen werden. Aber 
eine weitere Schwierigkeit wird noch 
zu überwunden sein: für die durch 
Berücksichtigung der G eldentwertung 
entstehenden Steuerausfälle muß die 
Reichskasse a n d e r w e i t e n  E r s a t z  
verlangen.

D ie  F i n a n z p o l i t i k  d e r  U n t e r 
n e h m u n g  

lautete das zweite T hem a der T a 
gung. V ortragender w ar Professor 
Dr. P r i o n ,  der in der N otw endig
keit fo r tw ährender Kapitalauffüllung

trotz Ausschüttung hoher Dividenden 
eine Bestätigung für das Vorliegen 
von Scheingewinnen erblickt. Die 
Begründung für die Dividendenzah
lung damit, daß der Aktionär Ein
kommen haben müsse, ist nach sei
nen Ausführungen falsch. Ein Recht 
auf Dividende besteht nur, wenn G e
wann vorhanden ist. Neben der Di
vidende sind in neuerer Zeit sogar 
noch eine Reihe anderer Vergünsti
gungen in Uebung gekom m en: Bo
nus, Gratisaktien, Aktien zum Nenn
wert oder doch weit unter Börsen
kurs. Allmählich scheint man aber 
einzusehen, daß es Zeit ist, bei der 
Begebung neuer Aktien in die alten 
Bahnen zurückzukehren. Der Redner 
erwähnte in diesem Zusammenhang 
die Kapitalerhöhung des Spreng
stoffkonzerns, der das Aktienagio für 
das Unternehmen ausnutzt. Das 
Stahlwerk Becker ist noch weiter 
gegangen und hat seine jungen 
Aktien unter Ausschluß des Bezugs
rechtes der Aktionäre durch seine 
Bank »bestmöglich« verwerten lassen. 
Auch diese Praxis läuft darauf hin
aus, das Aktienagio (im genannten 
Falle schätzungsweise 140 Mill. M) 
für das W erk  nutzbar zu machen. 
Wahrscheinlich soll das gesamte 
Agio zu Abschreibungen verwendet 
werden, anstatt in die gesetzliche 
Reserve zu fließen, wie es bei der 
üblichen Ueberpari-Ausgabe erforder
lich ist. Ob das eingeschlagene Ver
fahren gesetzlich zulässig war, m ö
gen Juristen entscheiden. Volkswirt
schaftlich betrachtet ist der Vorgang 
deshalb interessant, weil er das Be
streben erkennen läßt, für die Zei
ten einer Geldwertbesserung jetzt 
schon Vorsorge zu treffen. Nach 
ihrer Finanzpolit ik zu urteilen, schei
nen sich sehr viele Unternehmungen 
nicht hinreichend klar  zu sein über 
die Gefahren, welche eine dem 
nächst eintretende Geldwertbesse
rung heraufbeschwören würde. Eine 
gefährlichere Last als Aktien sind 
festverzinsliche Obligationen. Aber 
auch ein allzu hohes Aktienkapital 
kann Sanierungen notwendig machen. 
Einen Mittelweg hat daher mit der 
Voraussicht, welche ihre Finanzpo
litik immer auszeichnete, die AEG 
mit der Ausgabe kündbarer  Vorzugs
aktien beschritten.

Der Vortragende fand in seinen
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kritischen Betrachtungen nicht viel 
Lobenswertes an der Finanzpolit ik 
unserer Großunternehmungen. Auch 
mit der bekannten Denkschrift von 
Geheimrat D e u t s c h  (AEG) setzte 
er sich auseinander, indem er den 
von Deutsch gezogenen Schlußfolge
rungen entgegentrat.

[1 2 7 4] S e i p p .

Die Beziehungen der Banken zur 
Industrie. Von Dr.-Ing. G u s t a v  
W e i ß .  Wien 1921, Franz Deuticke. 
87 S. Preis 14 M.

D er Verfasser sieht die A bhängig
keit der Industrie von den Banken 
als eine nicht erst des Nachweises 
bedürfende Tatsache an. Er führt 
einen neuen Ausdruck ein: Kom-
plektation (Umfassung), wobei er in 
den Banken die Komplektanten, in 
den industriellen U nternehm ungen die 
Komplektaten sieht. Die bisher g e 
bräuchlichen Bezeichnungen scheinen

ihm für die wissenschaftliche U nter
suchung zu ungenau. Die Arbeit
läßt den scharfsinnigen W issenschaft
ler erkennen, der die V orgänge in 
der Praxis zu analysieren und syste
matisch zu gliedern weiß. Insofern 
dürfte sie eine wertvolle Bereiche
rung der Literatur darstellen. Für 
den Mann der Praxis scheint das 
Buch erst in zweiter Linie bestimmt 
zu sein, wenn es auch in einem
A nhang Vorschläge enthält,  wie die 
im »Komplex« tätigen U nternehm un
gen vorteilhaft zu beeinflussen sind. 
Bei der g roßen  Verschiedenartigkeit 
der Verhältnisse können solche An
regungen, wie der Verfasser selbst
bemerkt, aber nur ganz allgemein
gehalten  werden. D aher wird es für 
den Einzelfall im mer der kaufm än
nischen Begabung überlassen bleiben, 
den richtigen W eg  für den erstrebten 
Zweck selbständig zu finden.

[ L28l] S e i p p .

Industrie und Bergbau.
Die Verwertung des Oelschiefers. 

Von Dr. A. S a u e r ,  Dr. G. G r u b e ,  
Dipl.-Ing. E. v o n  d e r  B u r c h a r d  
und Dr.  O s  k. S c h m i d t .  S tuttgart 
1920, Konrad Wittwer. 31 S. Preis 
geh. 3,50 M.

In weiten Kreisen W ürttem bergs 
setzt man, namentlich unter dem Ein
druck der Brennstoffnot, g roße Hoff
nung auf die V erw ertung  der Oelschie- 
fer, da W ürt tem berg  weder Kohlen 
noch einen Reichtum an ausbaufähi
gen Wasserkräften besitzt, um seine 
Energiewirtschaft unabhängig  zu ge 
stalten. Es War daher ein sehr glück
licher Gedanke des Verbandes Tech
nischer Vereine W ürttembergs, auf 
der ersten württembergischen Tech
nikerwoche in S tu ttgart 1920 die 
Grundlagen und Aussichten dieser 
Schieferverwertung nach allen Rich
tungen gründlich durch Vorträge von 
Mitarbeitern an dieser Aufgabe 
beleuchten zu lassen. Bericht
ers tatter  w aren: Prof. Dr. A. S a u e r ,  
„Die Oelschiefer W ürttem bergs in geo
logischer und wirtschaftlicher Bezie
hung“ , Prof. Dr. G r u b e ,  „Allge
meine chemische Gesichtspunkte für

die Verwertung des Oelschiefers“ , 
Bauinspektor Dipl.-Ing. E. v o n  d e r  
B u r c h a r d ,  „E ntgasung ,  Vergasung 
und V erbrennung  des Oelschiefers“ , 
und Prof. Dr. O s  k. S c h m i d t ,  „V er
wertung der  Oelschieferschlacken zu 
Bausteinen“ .

Prof. Sauer streif t die Geschichte 
der Verwertung des Oelschiefers, die 
bis 1596 zurückreicht und in den sech
ziger Jahren des vorigen Jahrhun- 
lrunderts aufzublühen begann, bis sie 
dem W ettbew erb  des amerikanischen 
Petroleums unterlag. Er kennzeich
net ausführlich die geologischen Ver
hältnisse des Vorkommens, seine 
Lage, Mächtigkeit,  den Oelgehalt der 
verschiedenen Schichten und seinen 
W ert  als Brennstoff, in Kohlen aus
gedrückt. Prof. Grube beschreibt das 
Material hinsichtlich seines Verhaltens 
bei der  Verschwelung, Entgasung bei 
höherer T em peratur und Vergasung 
des Bitumens und berichtet über die 
bei Versuchen erhaltenen Produkte. 
Er weist darauf hin, daß die Gewin
nung von Oel, von G as und von Bau
stoffen aus den Rückständen H and  
in H and gehen muß, wenn das Pro-
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blem der Oelschieferverwertung wirt
schaftlich gelöst werden soll.

Den Stand der T e c h n i k  der Oel- 
schiefer-Schwelung, -Entgasung, und 
-Vergasung kennzeichnet Dipl.-Ing. 
von der Burchard, etwa mit dem Er
gebnis: An dem Problem wird eifrig 
gearbeitet, und wertvolle Erkenntnis 
ist gew onnen über die einzuschlagen
den W ege  und die zu überwindenden 
Schwierigkeiten; die nächste Zukunft 
kann aber  erst zeigen, ob diesen Be
mühungen voller Erfolg beschieden 
ist.

Die Ausführungen von Prof. Schmidt 
zeigen, d aß  der Verwertung der Oel- 
s c h i e f e r r ü c k s t ä n d e  zur Fabrikation 
von eigenartigen Schlackensteinen mit 
recht guten Eigenschaften wesentli
che Bedenken nicht entgegenstehen. 
Auch hierbei ist indessen die wich
tige wirtschaftliche Seite nicht ein
gehender behandelt.

Man steht beim Lesen der gesam
melten Vorträge unter dem Eindruck, 
daß die Vorträge geeignet und be
stimmt sind, die in weiten Kreisen 
herrschenden Hoffnungen auf b a l 
d i g e  g länzende Erfolge zu dämpfen 
und zur Geduld zu mahnen. Auch 
den V ortragenden ist zwar die Er
w artung gemeinsam, daß das Oel- 
sChieferproblem zum Nutzen W ürt tem 
bergs gelöst werden kann, aber die 
Frist, in der der endgültige Erfolg 
erhofft, und die Höhe, in der er er
w arte t wird, zeigen sich doch durch 
das Maß beeinflußt, in dem der ein
zelne Vortragende der t e c h n i s c h e n  
Durchführung nahe getreten ist. Auf
fallend und für den bisherigen Stand 
vielleicht charakteristisch ist es, daß 
rein w i r t s c h a f t l i c h e  Betrachtun
gen und Berechnungen nicht zur Dar
stellung gekommen sind. Das mag 
in d e r  Unsicherheit und raschen Ver
änderlichkeit der  Rechnungsgrund
lagen begründet sein, zeigt aber wohl 
doch, daß hinsichtlich der technischen 
Methoden der Versuchszustand noch 
nicht überwunden ist.

Die gesammelten Vorträge geben 
jedenfalls einen wertvollen Ueberblick 
über den Stand der Oelschieferfrage, 
und man darf dem V erband Techni
scher Vereine Württembergs für ihre 
Herausgabe dankbar sein.

Prof. Dr. K. B u n t e .
[12 0 8 ]

Die Ausnützung der Torfmoore.
Von Dr.  A. S a u e r ,  F.  C a n z  und 
Dr.  P. Sc  hi  e k l e  r. S tuttgart 1920, 
Konrad Wittwer. 38 S. Preis geh. 
4,20 M.

Die Schrift enthält Vorträge, die 
während der im Mai 1920 in Stutt
gart  veranstalteten ersten Württem- 
bergischen Technikerwoche gehalten 
wurden. Unter besonderer Berück
sichtigung der  württembergischen Ver
hältnisse besprechen die drei ver
schiedenen Tätigkeitgebieten ange
hörenden Verfasser das Problem der 
Moornutzung.

Im ersten Vortrag gibt Prof. S a u e r  
eine vortreffliche, abgerundete  Ueber- 
sicht über d a s  g e o l o g i s c h e  V o r 
k o m m e n  u n d  d i e  B i l d u n g s 
w e i s e  d e r  T o r f m o o r e  W ü r t 
t e m b e r g s .  In der Behandlung 
des Stoffes beschränkt er sich aber 
nicht einseitig auf die w ürttem ber
gischen Moore, sondern gibt als 
Grundlage die allgemeine Betrachtung 
der M oorentstehung und schildert auf 
dieser aufbauend die w ürttem bergi
schen Verhältnisse. Die Moorkunde 
ist im wesentlichen durch die Arbei
ten in Niederdeutschland und am 
Fuße de r  Alpen, also besonders in 
Gebieten, die einst unter Inlandeis 
lagen, gefördert worden. Sie wird 
nun in dem Vortrag für die Schwarz
waldmoore ergänzt, wodurch sich 
einige neue Gesichtspunkte ergeben. 
Allerdings geht die von Sauer ge 
gebene Kennzeichnung einer U nter
suchung über das Schwenninger 
Moor als der vollständigsten U nter
suchung eines Moores überhaupt e t
was zu weit.

Oberbaurat C a n z ,  ein erfahrener 
schwäbischer Moorwirt, behandelt 
d i e  A u s n ü t z u n g  d e r  T o r f 
m o o r e .  Auch sein Vortrag wird 
dem Fernerstehenden eine gute Ein
führung sein und dem Sachkenner
wichtige E r g ä n z u n g e n  über die schwä
bischen Verhältnisse bringen. Zwei 
Punkte  seien hervorgehoben, bei de
nen es sich um die Bekämpfung weit 
verbreiteter Irrtümer handelt. Canz 
zeigt, daß  das Nachwachsen des Moo
res für das Meter etwa 1000 Jahre 
dauert , daß es also praktisch nicht 
in Frage  kommt. Ferner weist er 
darauf hin, daß die Ansicht, die 
Moore wirkten regelnd auf die W as
serverhältnisse eines Landes — dies
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wird besonders für die Gebirgshoch- 
moore vielfach behaupte t —, ganz 
unzutreffend ist. Daneben sind die 
eigentlichen Abbauverfahren knapp 
und zutreffend geschildert.

In einem dritten V ortrag  befaßt 
sich Dr. P. S c h i c k l e r  mi t  der  V e r 
w e r t u n g  d e s  T o r f e s ,  und zwar 
mit der unmittelbaren Verwendung 
als Brennstoff, der Verkohlung und 
der Vergasung. Die kurze Einführung 
in dieses Gebiet ist ganz übersicht
lich, n u r  wäre es wünschenswert,  daß 
bei der  Schilderung neuer Verfahren 
etwas strengere Kritik gew alte t hätte, 
s o  daß  dem Fernstehenden klarer 
würde, was tatsächlich praktischen 
Erfolg hat,  und was mehr oder we

n iger auf dem Papier steht.  Auch g e 
wisse ¡Flüchtigkeiten bei der  Nennung 
von Zahlen und der Anwendung von 
Begriffen sind vorgekommen, so auf 
Seite 27 bei N ennung d e r  Heizwerte, 
w o  nicht genügend  scharf Trocken
substanz und brennbare Substanz aus
e inandergehalten sind. Die Leistungs
fähigkeit d e r  Brennstoffgewinnung 
im G roßbetr ieb  ist etwas mißtrauisch 
beurteilt.  Bei dem Zwecke, den der 
V ortrag  zu erfüllen hatte, scheint es 
in der T a t  aufrichtiger, vorsichtig 
zu urteilen, als durch übertriebenen 
Optimismus Enttäuschungen zu ver
ursachen.

Dr. G u s t a v  K e p p e l e r .
[1262]

Weltwirtschaft.
Deutsch-Nordische Verkehrsfragen.

Die wirtschaftliche Bedeutung der 
Nordischen W oche in Lübeck, die 
im Septem ber 1921 stattfand, wurde 
durch die D e u t s  c h - N o r d  i s  c h  e 
V e r k e h r s k o n f e r e n z  erhöht, die 
in ers ter  Linie über die bei dem 
wachsenden Verkehr der  Nachkrieg
zeit dringend nötigen Erleichterungen 
des Verkehrs verhandeln sollte. Sie 
w ar von d e r  Lübecker Handelskam
mer einberufen, auf deren Einladung 
Vertreter der  Handelskammern deu t
scher und nordischer Großstädte, der 
Generaldirektionen der dänischen und 
schwedischen Staatsbahnen und g ro 
ßer nordischer Organisationen, sowie 
Vertreter des Reiches an der  T agung  
teilnahmen. Unter den Verhandlungs
gegenständen nahmen hauptsächlich 
W ährungsfragen und Fragen der Ver
besserung de r  Reiseverbindungen im 
Ostseeverkehr, des Abbaues der Paß- 
und anderen Grenzschwierigkeiten, 
der Verbesserung des Nachrichten
dienstes und der Ausgestaltung des 
Luftverkehrs einen breiten Raum ein, 
alles Gebiete, für die die Notwendig
keit d e r  Umgestaltung seitens aller 
Beteiligten anerkannt wurde.

Der Verbesserung des Verkehrs 
sollte auch die im Rahmen der N ordi
schen W oche veranstaltete T ag un g  des 
F e h m a r n b a h n - K o m i t e e s  dienen. 
Dieses erstrebt von neuem die vor 
einem Jahrzehnt bereits geplante H er
stellung einer für den Schnellverkehr 
geeigneten Eisenbahnverbindung von

H am burg  über Lübeck-Neustadt-Feh- 
marn-Laaland-Falster nach Kopenha
gen. Die Tagung  wurde durch einen 
Vortrag von Prof. M u n c h - P e t e r -  
s e n ,  Kopenhagen, über  die techni
sche Durchführung der Fehmarnbahn
linie eingeleitet, der hauptsächlich 
auf die g roße  Zeitersparnis einging, 
die die geplante Bahnlinie Im Reise
verkehr bringen würde. Er erläuterte, 
wie einerseits die Linie auch für 
Schweden, N orwegen und Finnland 
Bedeutung habe und anderseits der 
deutsche W esten und Südwesten über 
H am burg  an diese Linie Anschluß 
finde.

Die übrigen E ntw ürfe  für eine 
Schnellverbindung mit Kopenhagen 
und den nordischen Ländern treten 
hinter der Fehmarnlinie als »Vogel
fluglinie« weit zurück, namentlich "die 
von England in Vorschlag gebrachte 
»Nordische Brücke«. England will im 
Anschluß an eine F ährenverb indung  
von London-Hull nach G otenburg  und 
an die E isenbahnverbindung nach 
Stockholm-Kegelskär^weiter eine Fäh
renverbindung nach Abo, H angö  oder 
Helsiugfors mit Eisenbahnfortsetzung 
nach Petersburg  und Sibirien bis 
nach Japan hinein schaffen. Diese 
Verbindung schließt aber eine 500 See
meilen lange Fahrt über  die oft s tü r
mische Nordsee ein und ist um 14 
Stunden länger als die  Fehmarnlinie 
nach Schweden.

Ueber die wirtschaftliche Bedeutung 
der Fehmarnbahnlinie sprach Dr
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L e u c k f e l d ,  H amburg. Er wies d a r
auf bin, daß die preußische Eisen
bahnverwaltung seinerzeit dem Plane 
unfreundlich gegenübergestanden ha
be, um der Lübeck-Büchener Eisen
bahn, einer Privatbahn, nicht durch 
staatliche Mittel einen neuen V er
kehr zuzuführen. Da die Eisenbahnen 
jetzt auf das Reich übergegangen 
sind, ist dieses Hemmnis fortgefallen. 
Im übrigen kann die Fehmarnbahn 
nicht ausschließlich aus Reichsmitteln 
erbaut werden, sondern es muß auch 
das Privatkapital mit herangezogen 
werden. Die Aufbringung der Bau
kosten ist die schwierigste Frage, 
wird aber vielleicht mit Hilfe der 
produktiven Erwerblosenfürsorge eine 
Lösung finden. Die übrigen noch vor
handenen Verbesserungmöglichkei
ten der bereits bestehenden V erkehrs
verbindungen mit Skandinavien ha 
ben, soweit deutsches Gebiet in Frage 
kommt, infolge der Finanzlage des 
Reiches für absehbare Zeit keine Aus
sicht auf Verwirklichung.

[12 5 2] L.

Russen über Rußland.
In jüngs te r  Zeit ist eine Reihe be

merkenswerter Schriften wirtschafts
wissenschaftlichen und wirtschaftspo
litischen Inhalts über Rußland erschie
nen, denen deshalb besondere Be
deutung zukommt, weil sie von Rus
sen geschrieben sind. Beide russi
schen Lager kommen zu W ort :  der 
Vertreter des  vertriebenen russischen 
Bürgertums und Adels und die Ver
tre te r  d e r  jetzigen Machthaber.

Ich nenne von diesen für jeden, der 
die russische wirtschaftliche Entwick
lung verfolgt, wichtigen Schriften: 

Die Resolutionen des Kongresses 
der Vertreter des russischen H an
dels, d e r  Industrie und der Finan
zen in Paris und des Verbandes 
russischer Großkaufieute, Industriel
ler und Finanziers, Berlin 1921.

W. P. M i l j u t i n ,  Die O rgani
sation der Volkswirtschaft in Sow
jet-Russland !).

L a r i n  und K r i t z m a n n ,  Wirt
schaftsleben und wirtschaftlicher 
Aufbau in Sowjet-Rußland 1917/202).

r) Berlin 1921, A. Seehof & Co. 17 S. 
Preis 3,50 M.

2 ) Berlin 1921, Seehot & Co. 177 S
Preis geh. 15 M, geb. 20 M.

Tätigkeitsbericht der wissenschaft
lich-technischen Institutionen der 
Republik für das Jahr 1920, Wis
senschaftlich-technische Abteilung 
des Obersten Volkswirtschaftsrates, 
Abt. Wissenschaft und Technik im 
Auslande, Berlin.
Weitaus am interessantesten aber 

muß eine weitere Schrift erscheinen, 
obgleich sie schon 1908 geschrieben 
worden is t:

L e n i n ,  N. (Wl. Uljanoff), Die 
Agrarfrage in Rußland am Ende des 
19. Jah rh un der ts3).
Sie beschäftigt sich mit dem Z en

tralproblem aller russischen W ir t
schaft, der Agrarfrage, und überdies 
ist ja d e r  Verfasser unterdessen eine 
der bemerkenswertesten geschichtli
chen Gestalten aller Zeiten geworden; 
ob  zum Fluch oder zum Segen seines 
Landes, das  wird die Geschichte erst 
nach Jahrzehnten, vielleicht nach Jahr
hunderten beantworten können.

Es ist ungemein interessant und 
vielfach überraschend, wie Lenin da
mals, zwischen der ersten und zweiten 
russischen Revolution, die Agrarfrage 
in Rußland angesehen hat. Mag man 
seinen Schlußfolgerungen letzten En
des ganz zustimmen oder  nicht, er 
erweist sich jedenfalls in dieser her
vorragenden Schrift von knapp 100 
Seiten als ein überaus scharfsinniger 
Denker, d e r  dem russischen Agrar
problem überraschende neue Seiten 
abzugewinnen weiß, der den in der 
Literatur angehäuften W ust von Sta
tistiken und Einzelfeststellungen durch
dringt und ganz neue Lichter auf die 
Entwicklungstendenzen des agrari
schen Rußlands vor der bolschewisti
schen Revolution wirft.

Lenin g eh t  wie fast alle Bearbeiter 
des russischen Agrarproblems von der 
räumlichen Besitzverteilung aus. Von 
den rd. 300 Mill. ha landwirtschaftlich 
genutzten Bodens im europäischen 
Rußland befanden sich, nach Abzug 
von Kronland und Privatland anderer 
Stände, rd. 70 Mill. ha  (also 15 vH 
mehr als die  damalige Fläche Deutsch
lands! im Besitz des Adels; fast 150 
Mill. na waren bäuerliches Anteils
land, also gemeinsamer Besitz der 
¡11 den Dorfgemeinden, dem »Mir«,

») Internationale Arbeilerbibliothck,
5. Bd. Berlin 1920. A. Seehof & Co. 
87 S. Preis geh. 7 M, geb. 11 M.
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zusammengeschlossenen Bauern. 300.0  
Besitzern von Gütern mit mehr als 
500 ha, darunter 700 mit durchschnitt
lich 30 000 ha, standen 12,5 Mill. 
Bauernhöfe gegenüber. Auf den H of 
entfielen im Alittel 11 bis 12 ha, wäh
rend 16 ha  zu einem leidlichen Dasein 
unter den damaligen Betriebsverhält
nissen nö tig  gewesen wären. Da 
obendrein den Bauern als Folge der 
Bauernbefreiung von 1S61 das schlech
te re  Land zugewiesen worden war, so 
ergab sich eine immer drückendere 
Notlage de r  Bauernschaft, wie sie ja 
aus den Zuständen Rußlands in den 
letzten Jahrzehnten vor dem W elt
krieg weltbekannt gew orden ist. Le
nin führt an, daß 30 vH der Höfe 
kein P ferd  besaßen; was das bei russi
schen Verkehrverhältnissen sagen will, 
weiß hur, w e r  in Rußland gelebt hat. 
W ir  verstehen, daß aus diesen Ver
hältnissen heraus die Enteignung des 
Adelslandes und  die gleiche Vertei
lung des Landes unter die Bauern 
volkstümliches Ziel wurde, da  sie je 
dem Bauern im Augenblick einen g e 
nügenden Landbesitz gewährleisten zu 
können schien. Außerdem sollte die 
Besiedelung de r  ungeheueren Land
flächen der  Randländer des russischen 
Reiches, insbesondere Sibiriens, eine 
Entlastung fü r  die  russische A grar
krisis bringen.

H ie r  ab e r  teilen sich die Gedanken- 
gänge  Lenins von den landläufigen. 
E r  sieht tiefer. E r  erkannte, daß trotz 
des allgemeinen Elends des russischen 
Bauernstandes und trotz  der formalen 
Gleichheit aller im Rahmen des Mir 
sich deutlich eine H eraushebung ei
ner wirtschaftskräftigen Bauemschicht 
vollzog, d ie  in die Geldwirtschaft .ein
getreten w ar und für den Markt zu 
erzeugen vermochte. Trotz  der  nur 
formalen, aber nicht tatsächlichen Auf
hebung  d e r  Leibeigenschaft d e r  Bau
ern, die sich in dem System der  »Ab
arbeit« fortsetzte, vollzog sich bei den 
kräftigeren Bauern langsam aber si
cher de r  U ebergang  aus d e r  Ver
fassung leibeigener Arbeit zum ka
pitalistischen Betrieb. Die Abarbeit 
bestand darin, daß die Masse der 
armen Bauern auf ihrem Anteilland 
kein A uskommen fand, daß sie das 
lehlende Land vom G utsbesitzer 
pachteten, aber nicht gegen Geld, das 
sie nicht hatten, sondern gegen die 
Verpflichtung, dafür mit ihrem eige

nen Inventar Gutsland zu bestellen 
und abzuernten. Zu gleicher Zeit ver
pachtete aber  d e r  Adel Land gegen 
Geldpacht an d ie  vermögenden Bau
ern. Lenin weist nun nach, daß ta t 
sächlich t ro tz  der geringfügigen Ern
ten  auf den m it schlechtem Gerät 
bestellten Feldern d e r  auf Abarbeit 
arbeitenden Bauern diese einen un
gleich höheren Pachtpreis zahlten als 
die in G eldpacht arbeitenden Bauern. 
Die ers ten verarmten dabei immer 
weiter, wurden Proletarier, die ande
ren stellten die verarmten Bauern als 
Knechte ein, drängten sie aus ihrem 
Anteilland und kamen wirtschaftlich 
voran.

Diese Entwicklung zum Kapitalis
mus, die allein die russischen A grar
verhältnisse gesunden lassen konnte, 
wollten auf verschiedenen W egen  Sto- 
lvpin und Lenin. Dieser nennt den 
^ e g  Stolvpins, der über die Erhal
tung  des  russischen Adels führen soll
te, den »preußischen Typ«, seinen 
eigenen den »amerikanischen«. Sto- 
lypin wollte wie Lenin den proletari- 
sierten Bauern in die Städte, in die 
Fabriken treiben, den kräftigen Wirt 
durch Privateigentum in Geld- und 
M arktw irtschaft hineinziehen und ihm 
zu seiner wirtschaftlichen Stärkung 
den Kauf des Landanteils der  prole- 
tarisierten Bauern und de r  überschul
deten Adelsgüter ermöglichen; Lenin 
wollte den  gesam ten Boden ohne Ent
schädigung enteignen und auf ihm 
die kräftigen W irte  zu einem kap ita 
listischen Farmerstand englisch-ame
rikanischen Vorbilds heran wachsen 
lassen. Auch bei ihm sollten die der 
Führung eines kapitalistischen Land
wirtschaftsbetriebes nicht gewachse
nen Bauern der Industrie Zuströmen, 
die an den gesteigerten Bedürfnissen 
des w ohlhabend w erdenden Landes 
zur Blüte  gelangen würde.

Nach Lenins Meinung w a r  die Sto- 
lvpinsche Reform nicht genügend 
durchgreifend zu dem von beiden 
g leichmäßig erkannten  Ziel, die russi
sche Landwirtschaft durch V erw an d
lung in den kapitalistischen Betrieb 
zu heben, weil Stolypin die un 
geheure  Fläche des Adelslandes e r 
halten wollte, das damit auch tech
nisch zum größten  Teil in alter Rück
ständigkeit verharren  w ürde. Das 
W esen der russischen Agrarkrisis  b e 
stehe daher  nicht darin, d a ß  man
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alles, *was die H ebung der  Technik 
hindere, beseitige, sondern, w i e man 
es beseitige, von welchen Klassen die 
Beseitigung durchgeführt werde. Le
nin schließt aus dem seit 1861 dau
ernden Kampf um die leibherrliche 
Verfassung, daß  n u r  deren Ausrottung 
mit Stumpf und Stiel mit gew altsa
men Verfahren zum Ziele führen 
könne.

Wie aber werde die neue Form aus- 
sehen? Ich führe Lenins eigene 
W orte  an (S. 77 und  78): »Nichts 
ist verkehr ter  als die Ansicht, daß 
die Nationalisierung des Bodens ir
gend  etwas mit Sozialismus oder gar 
mit Landnutzung zu gleichen Teilen 
zu tu n  hätte. W as den Sozialismus 
anbetrifft, so ist bekannt, daß er die 
m ark tm äßig  orientierte Wirtschaft 
aufhebt. . . . W enn der Boden zum 
Eigentum oder  »Vermögen« des gan
zen Landes erklärt wird, so wird da
durch das System der Wirtschaft 
auf diesem Boden nicht geändert . . . 
Der Austausch der landwirtschaftli
chen Produkte gegen Produktionsmit
tel steht in ganz und g a r  keinem Zu
sammenhang mit der Form des Grund
besitzes. Die wirtschaftliche Bedeu
tung der Nationalisierung liegt ganz 
und g a r  nicht da, wo man sie fast 
immer sucht. Sie ist nicht das E rgeb
nis des Kampfes mit den bürgerlichen 
Verhältnissen, sondern sie ist durch
zuführen im Kampfe mit den le ibherr
lichen Verhältnissen. Die Buntheit 
der mittelalterlichen Landbesitzverhält
nisse hemmt den wirtschaftlichen 
Fortschritt . . . . Die Nationalisierung 
fegt alles Mittelalterliche aus den 
Landbesitzverhältnissen glatt  weg, ver
nichtet alle künstlichen Schranken des 
Grundbesitzes und macht den Boden 
frei. Frei? Für w en? Für jeden Bür
g e r?  Ganz und g a r  nicht! Die F re i
heit des Bauern ohne Pferd (und das 
sind 374 Millionen Höfe) besteht d a r 
in, daß er sein Anteilland abtreten 
kann. Der Boden ist frei gew orden 
fü r  den Wirt,  für den, der ihn w irk 
lich so bearbeiten will und kann, wie 
es die modernen Bedingungen der 
Wirtschaft im allgemeinen und des 
W eltmarktes im besondern erfor
dern. . . . Die Kapitalzufuhr in den 
Boden und der W ettbew erb  in der 
Landwirtschaft ist bei freier Pacht 
viel weniger gehem m t als beim Pri

vateigentumsrecht. Die Nationalis ie
rung des Bodens ist gewissermaßen 
Landlordismus ohne Landlords.«

Ist das  derselbe Lenin, der die Bol
schewistenherrschaft in Rußland auf
gerichtet hat, der diese tiefe Einsicht 
darin hatte, daß  Rußland durch den 
Kapitalismus hindurch m uß? Vielleicht 
liegt die Erklärung in seinen damali
gen W orten  (S. 85): »Die Bauern sind 
nach rückwärts eingestellt. Ihre An
schauungen, d ie  auf gleiche Vertei
lung des Bodens gehen, sind die Ideo
logie von gestern. In Wirklichkeit 
führt die ökonomische Entwicklung 
nicht zu einer Vermehrung, sondern 
zu einer Abnahme der landbautreiben
den Bevölkerung.«

Vielleicht ist der ganze Bolschewis
mus für Lenin nur ein Umweg g e 
wesen, eine vorübergehende Konzes
sion .an die Instinkte der Massen, mit 
deren Hilfe er  das alte System von 
Grund auf stürzte. Vielleicht ent
schleiert sich jetzt erst der wahre 
Lenin. Es scheint, als klinge in sei
nen letzten Reden in Moskau ein 
spöttischer Unterton durch über den 
Umweg, den man ihn zu machen ge
zwungen habe, wenn er beispielsweise 
sagt: »Unter dem Eindruck unseres 
endgültigen Sieges über die G egen
revolution machten wir den Fehler, 
den unmittelbaren U ebergang zur 
kommunistischen Produktion und 
Verteilung durchzuführen. Ich sage 
leider, denn ein kurzer Versuch 
hat uns zu der  U eberzeugung 
geführt,  daß dieser wirtschaftliche 
kommunistische Aufbau irrtümlich 
ist und allem bisher über den 
Uebergang vom Kapitalismus zum 
Sozialismus Geschriebenen w ider
spricht. Unsere neue Wirtschafts
politik bedeute t nichts mehr und 
nichts weniger,  als W iederherstel
lung des Kapitalismus in ziemlich 
bedeutender Form. Entweder die pro
letarische Staatsgewalt erweist sich 
fähig, auf die Bauernschaft gestü tzt 
die Herren Kapitalisten unter dem 
nötigen Druck zu halten, um den Ka
pitalismus dem Staat einzufügen und 
ihm dienen zu lassen, oder der 
Kapitalismus stellt wieder dem Pro
letariat den Fuß auf den Nacken.«

In de r  T a t  d reht sich das Problem 
der weiteren Entwicklung in Ruß
land darum, wer die tatsächliche
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Macht im Rahmen der sich wieder 
umbildenden Wirtschaftsformen g e 
winnen wird. Siegt der Kapitalismus, 
so wird Rußland alle Mühe haben, 
zu verhindern, daß es nicht ein aus
ländischer Kapitalismus ist, de r  die 
Führung an sich reißt.

Prof. Dr. O t t o  O o e b e l ,
[1 2 5 5] Hannover.

Palästina.
Palästina w ar im alten türkischen 

Reich ein Teil der g roßen  Provinz 
Syrien, die  sich von der  W üste  im 
Süden nach Norden über das Gebiet 
von Aleppo hinaus und im Osten wie
derum bis an den W üstenrand aus
dehnte. Von diesem sehr  großen Ge
biete bildet das eigentliche Palästina 
nur den südwestlichen Teil. Streng ge
nommen reicht es von Gaza im Süden 
über Akko hinaus im Norden und 
im W esten bis an den Einschnitt des 
Jorldans und des Toten Meeres. Die
ses Gebiet ist wirtschaftlich ohne das 
fruchtbare Hinterland östlich des Jor
dans und am Haurangebirge und ohne 
die großen Städte im Hinterlande 
kaum denkbar.

Den weitaus überwiegenden Teil 
der Erzeugung des Landes liefern 
die Landwirtschaft und einige ihrer 
Nebenbetriebe. Der Anteil der  Land
wirtschaft an der Gesamterzeugung 
w urde  auf 80 bis 90 vH geschätzt. 
Eine ausgesprochene Industrie hat 
das eigentliche Palästina nicht. 
Nicht einmal das, was in Städ
ten wie Damaskus an Fabriken zur 
Herstellung von sogenannten Orient
artikeln bestand, darf  mit »Industrie« 
bezeichnet werden. U nter der türki
schen Herrschaft und den aus der 
Mißwirtschaft sich ergebenden Be
schränkungen aller Art, d e r  mangel
haften Gesetzgebung und den minder
wertigen Verkehrsverhältnissen kon n 
te sich eine Industrie nicht entwickeln. 
Das Land, wie wir es kennen, ist 
arm, und zwar arm an Kraftquellen, 
arm an Rohstoffen und arm an Men
schen. Die wenigen Kraftquellen, die 
das Land aufweist, sind bis heute
noch ungenügend untersucht und ver
langen sicher so erhebliche Mittel zur 
Entfaltung, daß  ihre Rentabilität in 
Frage gestell t ist. Geeignete Roh
stoffe als Grundlage für die Schaf
fung von Industrien sind im Lande
hier und da vorhanden, ohne ausge
nutzt zu wenden. An gelernten Ar

beitern ist das Land arm. Die soge
nannten H andw erker  bedürfen noch 
jahrzehntelanger Erziehung, um für 
eine Industrie in unserem Sinne ar
beitsfähig zu sein. Darum geht W i l -  
b u s c h e w i t s c h 1) in seinem Ent
wurf von folgenden Voraussetzungen 
für die Entwicklung einer Industrie 
in Palästina aus:

1. Daß Palästina in seinen natür
lichen Grenzen bis zum Libanon (Li- 
tani-Quellen) und dem G ebie t  von 
D am askus (Nahr-el-odsch) im Norden 
und bis zur unbewohnten W üste  im 
Osten und Süden ein ganzes und 
untrennbares Gebiet darstell t und, 
unter englischer Oberhoheit stehend, 
mit Syrien und den benachbarten Ko
lonien Englands, mit Aegypten, Me
sopotamien und Arabien, in engem 
Zusammenhang verbleibt,

2. d aß  Palästina un ter  englischer 
Oberhoheit gerechte und s trenge Ge
setzgebung genießt, welche die Rechte 
der Person sichert und vor Willkür 
der Beamten und Administratoren 
schützt,

3. daß  weiter die Kapitulationsein- 
schränkungen, aber zugleich auch die 
Einzelzölle aufgehoben werden, und 
daß Palästina, gleich seinen Nach
barländern Syrien, Aegypten, Arabien 
und Mesopotamien, dem freien W ett
bewerb ausgesetzt wird,

4. daß den Juden besondere Gesetze 
zur Begünstigung ihrer Kolonisation 
zwecks Förderung ihrer landwirt
schaftlichen und industriellen Betäti
gung  gew ährt  werden,

5. daß  die jüdische Besiedelung P a 
lästinas planmäßig und möglichst feh
lerfrei geleitet wird und an Kapital 
und Arbeitskräften kein zu großer  
Mangel fühlbar ist,

6. daß  Palästina im Verlauf d e r  er
sten 20 bis 25 Jahre  einen Zuzug von 
rd. 1 Mill. Juden  erhält die hinsicht
lich ihrer Intelligenz, Entwicklung und 
ihrer Bedürfnisse den W esteuropäern  
fast gleichwertig sind, und deren 
Hauptbeschäftigung die Industrie und 
die Landwirtschaft ist.

Als obers ter  G rundsatz  für die E nt
wicklung müßte aber vor allem der  
feste Wille hinzutreten, unter H in t

1)  A ussichten der Industrie in Pa
lästina. Von N. W i l b u s c h e w i t s c h .  
Berlin 1920, Jüdischer Verlag. 48 S. 
Preis 4,50 M.



Weltwirtschaft 50

ansetzung aller parteilichen und völ
kischen Interessen Wertvolles für die 
Allgemeinheit zu schaffen. Palästina 
darf  kein Gebiet werden, in dem mit 
der Lösung d e r  Arbeiterfrage experi
mentiert wird, denn der Aufbau ei
ner Industrie aus den wenigen Quel
len, die im Lande bestehen, und mit 
den Mängeln und Widerständen, die 
vorhanden sind, bedeutet eine solche 
Schwierigkeit, daß  die Verquickung 
mit sozialen Versuchen die Gefahr 
eines Mißerfolges allzu leicht mit sich 
bringt.  Den Kennern des Landes wird 
es in Erinnerung sein, daß bereits 
vor dem Kriege Versuche verschie
dener Art angestellt wurden, die in 
allen Fällen eine Behinderung für die 
Entwicklung gewesen sind.

*

Im Gegensatz zu der  Ausarbeitung 
von Wilbuschewitsch sollen die Be
tätigungsgebiete für die Industrie in 
ihrem Zusammenhang mit der  Land
wirtschaft, mit der  Erschließung des 
Landes und mit der  Schaffung von 
Ausfuhrgütern besprochen werden. 
Wichtiger als eine allgemeine Zu
sammenstellung dessen zu geben, was 
man etw a in Palästina ebenso gut 
machen könnte w'ie anderswo, ist es, 
die  Mittel zu untersuchen, die das 
Land selbst bietet, um aus sich heraus 
Industrien in das Leben zu rufen. An 
Vorschlägen für die  Schaffung von 
Industrien in Palästina ha t es niemals 
gefehlt. Seit Jahrzehnten sind die ver
schiedensten Vorschläge gemacht und 
meistens als untauglich verworfen 
worden. Denn zunächst haben nur 
solche Industrien Aussicht auf wirt
schaftlichen Erfolg, die  mit einheimi
schen Rohstoffen rechnen, und für die 
geeignete Arbeitskräfte aufgebracht 
werden können.

Beachtenswert ist, daß Palästina 
vor dem Kriege Weizen aus- und Mehl 
einführte. Der G rund liegt in dem 
ausgesprochenen Mangel an geeigne
ten M ü h l e n .  Größere automatische 
Weizenmühlen gibt es nu r  wenige 
und nur in den größeren  Orten. Sonst 
sind von d e r  alten Handmühle 
an — zwei Steine, von denen 
der obere von H an d  gedreh t wird — 
bis zum einfachen Mahlgang mit 
Wasser- oder Motorantrieb die ver
schiedensten Form en in Benutzung. 
Eine Ablösung dieser kleinen, unwirt-

schaftlich arbeitenden Mühlen durch 
geeignete Mahlanlagen m u ß  wirt
schaftlichen Erfolg bringen. Bedin
gung  ist jedoch, daß diese Frage 
ebenso wie die meisten folgenden im 
Zusammenhang mit dem Ausbau der 
Verkehrsstraßen gelöst wird. Die 
beste Mahlanlage kann dem Bauern 
in den entlegenen und wirtschaftlich 
reicheren Gegenden nichts nützen, 
wenn ihm nicht Verkehrswege zur 
Mühle geschaffen werden.

Eine andere Industrie, die im An
schluß an die Bodenbeschaffenheit 
des Landes geschaffen werden könn
te, ist die O e l i n d u s t r i e .  Auch 
hier müßte ganze Arbeit geleistet w er
den. Heute wird in Palästina kaum 
soviel Oel hergestellt, wie das Land 
braucht. Dabei ist der  Boden für
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das Wachstum des Olivenbaumes, des 
Sesams und anderer Oelfrüchte durch
aus geeignet.  Die Schaffung einer 
palästinischen Oelindustrie müßte be
reits bei d e r  Kultivierung des Oliven- 
bauineu und anderer Öelfriichte den 
Anfang nehmen. Der arabische Bauer 
läßt diesen Pflanzen bei weitem nicht 
die Sorgfalt angedeihen, deren sie be
dürfen, um hochwertige ölhaltige 
Früchte zu geben. Infolgedessen ent
spricht die Menge des erzeugten Oeles 
im Vergleich mit der Menge der ver
arbeiteten Oelfrüchte und auch die 
Güte des Oeles bei weitem nicht den 
Leistungen d e r  Oelindustrie in ande
ren Ländern, e tw a in Italien, der  P ro 
vence und Griechenland. Leider 
wächst nun der Olivenbaum, der die 
Hauptquelle des wertvollsten Oeles 
bildet, n u r  sehr langsam, so daß die 
Vorarbeiten für die Schaffung einer 
Oelindustrie sehr zeitig beginnen 
müßten. Zur vollen Ausnutzung des 
Oelgehaltes der Oelfrüchte bestehen 
bereits in Jaffa, Haifa und Beirut 
moderne Anlagen, die aber nur einen 
verschwindend geringen Teil der ge
samten Oelfruchternte zur Verarbei
tung bekommen. Der Bauer erzeugt 
sein Oel in einfachster Weise durch 
Mahlen und Pressen und nutzt die 
noch erheblichen Oelmengen in den 
Preßlingen nicht aus. Ist dieses Oel, 
das aus Preßlingen gewonnen wird, 
für die menschliche Nahrung auch 
nicht mehr vollwertig, so kann es 
doch in den mit der Oelindustrie ln 
unmittelbarer Verbindung stehenden 
Industrien, insbesondere der Seifen
industrie, Verwendung finden. Im 
Lande g ib t  es eine g roße  Anzahl 
kleiner Seifensiedereien, die eine jähr
liche Ausfuhr nach Aegypten im W e r
te  von rtd1. 5 bis 6l/ 2 Mill. Fr. gehabt 
haben sollen. Bei fachmännischer 
Ausnutzung des Fettwertes der  Oel
früchte könnte man zweifellos erheb
lich Besseres leisten.

O b  die übrigen Vorschläge, die Wil- 
buschewitsch für den Ausbau der Oel
industrie macht, ausführbar sind, be
darf ers t sehr eingehender Prüfung; 
für die nächste Zeit haben sie wohl 
keine Aussicht auf Verwirklichung.

NaCh Ansicht hervorragender Fach
leute soll sodann Palästina besonders 
für die  Schaffung einer Z u c k e r 
i n d u s t r i e  geeignet sein. Im G egen
sa tz  zu den mehr südlichen und mehr

nördlichen Ländern läßt das Land den 
Anbau d e r  Zuckerrübe und auch des 
Zuckerrohres zu. Da die Reifezeit 
dieser beiden Zuckerfrüchte zeitlich 
auseinander liegt, ist es möglich, 
eine Zuckerkampagne von doppelter 
zeitlicher Dauer wie bei uns zu 
schaffen und dadurch das in den 
Zuckerfabriken angelegte Kapital bes
ser auszunutzen. Allerdings müßte 
die Zuckerindustrie sich von vorn
herein mit der Ausfuhr von Zuk- 
ker befassen, und darum bedarf es 
besonderer Untersuchungen, ob  Pa
lästina heu te  schon diese Aufgabe 
erfüllen kann.

Dasselbe gilt für die im Zusammen
hang  mit der Zuckerindustrie vor
geschlagenen Schokoladen-, Bonbon- 
und Fruchtkonfekt-Industrien.

Ganz anders verhält es sich mit der 
G ä r u n g s i n d u s t r i e .  Palästina ist 
ein gutes Weinland, und bei sachgem ä
ßer Entwicklung des Weinbaues, bei 
Züchtung de r  geeigneten Sorten läßt 
sich zweifellos etwas erreichen. Im 
Lande bestehen größere  Kelteranla
gen in Rischon-le-Zion, Sichron-Jakob, 
Mikweh-Israel, Rechoboth, Petach- 
Tikwah, Katra, Sarona, Latrum und 
Haifa. Im Zusamm enhang mit der 
Weinfabrikation steht die Herstellung 
von Spiritus und Likören. Spiritus 
wird aus W eintrauben und auch aus 
dem im Lande 'gut gedeihenden Jo
hannisbrotbaum, d e r  Durra, einer 
stärkereichen Kornfrucht, gewonnen. 
W ie weit noch andere Pflanzen für 
die wirtschaftliche Herstellung von 
Spiritus in Frage kommen, bedarf 
noch der Untersuchung.

An verschiedenen Stellen, nament
lich im Jordantale, wurden Versuche 
mit dem Anbau der B a u m w o l l e  
gemacht. U eber  diese Versuche ist 
jedoch ein abschließendes Urteil noch 
nicht zu  fällen, so daß die E rw artun
gen des Entstehens von Spinne
reien verfrüht sind. Bei der Miß
w irtschaft in der Z üchtung und Pfle
ge  d e r  Schafe und Ziegen ist auch 
die Aussicht auf die Schaffung einer 
Wollindustrie für die nächsten Jahr
zehnte gering. Nach dem Urteil von 
Fachleuten soll sich die palästinische 
Wolle für die Herstellung von Stof
fen wenig eignen, dagegen  in höhe
rem Maße für die Teppichfabrikation  
wertvoll sein.

Für  die G e r b e r e i  gilt dasselbe
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wie für die Spinnerei. Es bestehen 
zw ar im Lande an verschiedenen 
Stellen von Eingeborenen, in Jaffa 
auch von russischen Ansiedlern be
triebene Gerbereien, die vor dem 
Kriege bedeutungslos gewesen sind, 
während des Krieges aber wegen des 
großen Mangels an Leder vorteilhaft 
gearbeite t haben. Das palästinische 
Leder ha t  für den Weltmarkt keine 
Bedeutung, da die im Lande erzeug
ten Häute infolge der  mangelhaften 
Sachkenntnis bei der Züchtung der 
Tiere nur mäßigen W ert besitzen. 
Dagegen besitzt das Land wertvolle 
Gerbstoffe, die vor dem Kriege 
eine geeignete Ausfuhrware gebildet 
haben und die auch heute wirtschaft
lichen Erfolg versprechen, wenn sie 
den W ettbew erb mit den jetzt in
dustriell erzeugten Gerbmitteln ver
tragen.

Die T a b a k i n d u s t r i e  war vor 
dem Kriege ein Monopol der tür
kischen Regiekompanie, die den An
bau und die Ausbeute des Tabaks 
eher verhindert als gefördert hat. Bei 
geeignetem Ausbau kann sicher mit 
einem wirtschaftlichen Erfolg ge
rechnet werden.

Bei d e r  g roßen Fruchtbarkeit des 
palästinischen Hinterlandes verspricht 
auch die K o  n s  e r v e n i n d  u s  t r i  e 
Erfolg. Was das Land heute an Kon
servenherstellung kennt, beschränkt 
sich im wesentlichen auf die Trocknung 
von Aprikosen und die Herstellung ei
nes getrockneten Aprikosenleders aus 
Aprikosenfleisch, das in W asser auf
geweicht eine wohlschmeckende Spei
se darstellt. Der Schaffung einer 
solchen Industrie müßte allerdings 
ebenso wie bei der  Olive eine inten
sive Pflege des Obstbaumes voran
gehen, auch müßten die erforder
lichen Konservenbüchsen einschließ- 
lidh aller Hilfsmittel für ihre Be
handlung eingeführt werden.

An einzelnen O rten  wurde der Ver
such gemacht, Makkaroni und ande
re Teigwaren herzustellen, ohne daß 
über den Erfolg ein abschließendes 
Urteil gefällt w erden kann; denn 
nicht alle Weizensorten eignen sich 
in gleicher Weise für die Herstel
lung dieser überaus wertvollen Waren.

Die Fischerei ist noch wenig ent
wickelt und  geht über eine sehr pri
mitive Küstenfischerei nicht hinaus. 
Bei dem großen Reichtum des Ti-

berias-Sees, der  auch heute noch 
wie zu Zeiten Christi einer der  fisch
reichsten Seen der Welt sein soll, 
ist jedoch genügend Material für die 
Schaffung einer Fischkonservenindu
strie vorhanden.

Palästina hat ferner einen großen 
Reichtum an Salz, insbesondere an 
sehr wertvollem Steinsalz. Bis zum 
Zusammenbruch des türkischen Rei
ches gehörte  das Salz zu den M ono
polen der Dette Publique. In An
betracht der schwierigen T ranspor t
verhältnisse im Lande lohnte aber 
die Ausnutzung der meisten Salz
lager nicht, und die Dette Publique 
führte vorzugsweise das Salz aus 
den großen Salinen Kleinasiens ein.

Für den Aufbau des Landes ist 
vor allen Dingen die G e w i n n u n g  
d e r  S t e i n e ,  der natürlich wachsen
den Kalksteine und der Ziegelsteine, 
des Kalkes, Zements und Gipses von 
Wichtigkeit. Das Land birgt an ver
schiedenen Stellen wertvolles Kalk
steinmaterial von weichen bis zu den 
härtesten Sorten, das heute noch in 
ganz ursprünglicher Weise gebrochen 
und verarbeitet wird. Der der Neuzeit 
angemessene Ausbau von Steinbrü
chen mit maschineller Bearbeitung der 
Steine, die Herstellung von geschlif
fenen Steinplatten für Bodenbelag, die 
Anfertigung von Treppenstufen, Säu
len u. dergl, verspricht einen siche
ren Erfolg. Der Kalk wird im Lande 
noch vornehmlich im Meilerbetrieb 
gewonnen. Mir ist nur ein ein
ziger in Dauerbetrieb arbeitender 
Schachtofen in d e r  Nähe von Bei
rut bekannt. Hydraulischer Kalk 
und Zement werden im Lande über
haupt noch nicht hergestellt, obwohl 
das erforderliche Rohmaterial in aus
reichender Menge vorhanden ist. 
Die Schaffung einer Zementfabrik ist 
überaus löhnend. Der Ziegelstein 
wird bis heute  nur in verschwinden
der M enge benutzt. Das Rohmaterial 
für eine Ziegelindustrie Ist im Nor
den und im Süden in ausgiebigem 
Miaße vorhanden. Bekannt ist die Zie
gelei des Deutschen Syrischen Wai
senhauses in Jerusalem, die als Spe
zialität die  im Lande viel benutzten 
DaChfalzziegel herstellt. Ziegeleien 
werden sich bei dem Aufbau des Lan
des g u t  bezahlt machen. Allerdings 
ist hierbei wie bei der  Kalk- und 
Zementfabrikation die richtige Lö
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sung der Brennstofffrage Lebensbe
dingung. Gips wird oft gefunden 
und könnte bei dem Aufbau vorteil
hafte Dienste leisten, so daß sich die 
industrielle Ausnutzung lohnt.

¡Maschinenfabriken besitzt Palästina 
nicht, obwohl viele g roße  und kleine 
Instandsetzungswerkstätten, darunter 
eine recht ansehnliche deutsche, in 
Jaffa vorhanden sind. Für  die H e r 
stellung von Maschinen fehlen zu
nächst das Arbeitsmaterial und die 
geeigneten Kräfte, so daß für abseh
bare Zeit an ein wirtschaftliches A r
beiten nicht gedacht werden kann.

Eine Klasse für sich bilden die 
Industrien, die im Zusammenhang mit 
der Geschichte des Landes und dein 
Fremdenverkehr stehen. In dieser 
Beziehung wird im Lande bereits ei
niges geleistet. Bei gründlicher Be
wirtschaftung könnte aber ein erheb
lich besserer wirtschaftlicher W ir
kungsgrad erzielt werden. In diesem 
Zusammenhang seien die Industrien 
erwähnt, die sich mit der Herstel
lung von Kreuzen, Rosenkränzen u. 
dergl. aus Perlmutter, Olivenholz, 
Steinen, Glas usw. beschäftigen, der 
zahlreichen Andenken, die an den hei
ligen Stätten hergestellt werden, und 
die durch kirchliche Weihe einen be
sonderen W ert  für Gläubige haben. 
Diese Industrien und auch die der  
sogenannten Damaskus - Artikel in 
Blech und Holz könnten durch sach
gemäße Behandlung erheblich an 
W er t  und Umfang gewinnen.

Noch nicht abzusehen ist die Be
deutung der Schätze des Toten Mieeres 
und seiner Zuflüsse. Es liegen um
fangreiche Vorschläge für die Aus
nutzung dieser Schätze vor, deren 
Verwirklichung zunächst an klimati
schen und verkehrstechnischen Schwie
rigkeiten scheitert. Intensive Arbeit 
könnte  hier ungeahnte  Erfolge zei
tigen.

Im Norden und Süden des Landes 
verm utet man das V orkom m en von

Petroleum. Noch nicht ausgenutzt,  
aber mit g roßer  Wahrscheinlichkeit 
ausnutzungsfähig ist der bituminöse 
Kalk des Ostjordanlandes für die H er
stellung von Schmierölen u. dergl. 
W ährend des Krieges sind Versuche 
nach dieser Richtung gemacht w or
den, die jedoch eine wesentliche Klä
rung nicht gebracht haben.

Hand in H and mit d e r  Industriali
sierung muß die werktätige Erziehung 
d e r  Bevölkerung gehen. Darunter 
soll n icht nur die Erziehung im H and
werk verstanden sein, sondern über
haupt die G ew öhnung der Bevölke
rung an angestrengte  gewerbliche Ar
beit, die heu te  in größerem  Umfange 
keinesfalls vorhanden ist. Dazu ist 
notwendig, daß ein Ausbau des Schul
wesens und im Anschluß daran des 
gewerblichen Lehrwesens erfolgt. Die 
technischen Schulen, die das Land 
besitzt, sind so unbedeutend, daß sic 
kaum einen Einfluß auf die gew erb
liche Entwicklung des Landes haben. 
Vor dem Kriege wurde von Deut
schen, Russen und Amerikanern ein 
Ansatz mit einem Technikum in Haifa 
gemacht, das jedoch infolge des Krie
ges nicht zur Entfaltung kam. Die 
Angaben, die Wilbuschewitsch über 
das Programm dieses Technikums 
macht, sind unrichtig: es w ar  durch
aus auf dem Grundsatz aufgebaut, 
den Zöglingen neben einer allgemei
nen Ausbildung die besonderen Kennt
nisse zu geben, die gebrauch t w er
den, um im Lande erfolgreich ar
beiten zu können.

Palästina ist für die Industrie ein 
vollständiges Neuland. Ein Programm 
für die Entwicklung von Industrien 
läßt sich d aher  zunächst n u r  unvoll
kommen aufstellen. Es ist nicht aus
geschlossen, daß Palästina und na
mentlich sein Hinterland Schätze 
birgt, die ihm noch einmal eine be
deutende wirtschaftliche Kraft geben 
können.

Dr.-Ing. A. F i n k  e i s  t e i n .
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Unternehmer, Angestellte und Arbeiter.
Wirtschaftliches Arbeitnehmer-Ta

schenbuch. H erausgegeben  durch ein 
Kollegium von Arbeitern, Angestell
ten, Praktikern, Wissenschaftlern aller 
Gewerkschaften und Parteien. 3. Aufl. 
S tuttgart 1921, Volksverlag für W irt
schaft und Verkehr. 20S S. Preis geb. 
9,90 MI.

Die beiten Massen unseres Volkes 
zur wirtschaftlichen Einsicht zu führen 
mit Hilfsmitteln, die sich nach Ein
stellung, Betrachtungsweise und Wohl
feilheit dazu eignen, ist ein durchaus 
zeitgemäßer Gedanke, für den bei uns 
viel m ehr geschehen sollte als bisher. 
„Das Verständnis der gesamten Pri
vat- und Volkswirtschaft zu fördern, 
einen Einblick in die vom Recht g e 
leiteten und von der Politik beein
flußten wirtschaftlichen Vorgänge zu 
geben“ , ist das Ziel, das sich Verlag 
und H erausgeber mit ihrem Unter
nehmen gesetzt haben. Hier handelt 
es sich um einen ersten Versuch. 
Um die Herstellungskosten des Bu
ches niedrig  zu halten, hat man sich 
auf das vom Standpunkt der  Arbeit
nehmerschaft unmittelbar Wichtige, 
die aktuellen Fragen des täglichen 
Lebens, beschränkt. Daß dieser Ver
such g ew ag t  wurde, verdient volle 
Anerkennung, auch wenn er natur
gemäß mit den Mängeln eines sol
chen behaftet ist, wie das Vorwort 
freimütig bekannt.

Der Aufbau des Buches is t nicht 
ungeschickt. E r  paßt sich gut dem 
Bildungskreis des einfachen Mlannes 
und der Zeitgeschichte an. Von Z ah 
lentafeln ist wenig Gebrauch gemacht. 
Schaubilder fehlen. Nützlich ist eine 
am Schluß gegebene Uebersicht über 
allerlei volkswirtschaftliche und po
litische Begriffe, sowie über Schlag
wörter des Tages. Ein gutes Sach- 
wortverzeichnis und eine ausführli
che Inhaltübersicht erleichtern den 
Gebrauch des Büchleins. Einige ein
leitende Aufsätze von wissenschaft
lichen Persönlichkeiten über Verfas
sung, Friedensvertrag, Finanzen und 
Steuergesetze geben einen guten Auf
takt. Der zweite Abschnitt ist den 
wirtschaftlichen Organisationen g e 
widmet. Die Arbeitnehmer-Organisa
tionen werden hier recht übersicht
lich und ausführlich behandelt. Den Ab
schluß bilden kurze Aufsätze über Ar

beitsgemeinschaften und Wirtschafts
systeme. Der dritte Abschnitt befaßt 
sich mit den Parteien und dem Partei
wesen. Er bringt einen Abriß der 
deutschen Parteigeschichte seit 1848, 
Ratschläge für Reden, Redner und Zu
hörer, bespricht die Psychologie der 
Massen und sichließt mit der partei
politischen und verfassungsrechtlichen 
Entwicklung Rußlands. Den größten 
Umfang des Buches nimmt der vierte 
Abschnitt ein, der  die Bezeichnung 
„Arbeit und Arbeitsrecht“  trägt. In 
ihm is t auch die Sozialversicherung 
behandelt. Weiter kommen hier zur 
Sprache: Patentwesen, Sozialisierung, 
Gewinnbeteiligung, Achtstundentag, 
Indexziffern, schließlich Bemerkungen 
über das Taylorslystem und die Oeko- 
nomie d e r  Arbeit. Verhältnismäßig' 
knapp kommt das Bildungswesen weg. 
Den Beschluß macht ein Abschnitt: 
„Allerlei aus Volkswirtschaft und Po
litik“ . In ihm wird von den Syste
men der Volkswirtschaft gesprochen, 
von Einkommen, Geld- und Finanz
wesen, Valutafrage, Staat und Staats
formen.

Mit Rücksicht auf die Herstellungs
kosten hat man eine sehr kleine 
Schriftart gewählt, die sich jedoch 
dank d e r  geschickten Gliederung des 
Inhalts und des Satzbildes noch leid
lich g u t  liest. Der Immerhin merkliche 
Nachteil wird durch das kleine For
m at und das geringe Gewicht des Bu
ches wettgemacht, das die Bezeich
nung  »Taschenbuch« in der T a t recht
fertigt.

Es ist erstaunlich viel, was in die
sem dünnen Bändchen rein stofflich 
geboten wird. Die Darstellung ist 
leicht und flüssig. Die Sachlichkeit 
der Betrachtung wird im allgemeinen 
erfreulich gewahrt. Mancherorts sind 
die Darstellungen bereits überholt.  Die 
Ausführungen über das Taylorsystem 
bedürfen sehr der Ueberarbeitung. 
Hier ha t  man sich die Sache zu leicht 
gemacht und den guten Kern einer 
vernünftigen Anwendung der Taylor- 
schen Gedanken verkannt. Auch die 
Ausführungen über die Hochschulen 
sind verbesserungsbedürftig. Von der 
Arbeiter-Akademie in Frankfurt a. M. 
und den Universitäten wird nicht ein
mal gesprochen.

Der Verlag beabsichtigt, das Büch



64 Unternehmer, Angestellte und Arbeiter

lein, das bisher drei Auflagen ohne 
Neubearbeitung erlebt hat und zu r
zeit vergriffen ist, für 1922 in neuer 
Gestalt herauszubringen. Auf Massen
verbreitung legt er besonderen Wert. 
W enn „zunächst“ , wie das Vorwort 
sagt, Arbeitsrecht und Fürsorgerecht 
mit Absicht in den Vordergrund ge
stellt wurden, so wäre es zu w ün
schen, daß- bei d e r  nächsten Neubear
beitung in gleicher Weise der  Wirt
schaft und ihren Lebenserfordernis
sen ebenso bew ußt Rechnung getra
gen würde. Dem Leser sollte an 
Hand von Wirtschaftstatsachen klar 
vor Augen geführt werden, daß die 
Volkswirtschaft der  Privatwirtschaft 
nicht entraten kann, daß zielbewußte 
Führung durch das Unternehmertum 
und planmäßige Förderung durch 
Wissenschaft und Forschung die 
Grundsäulen jedes wirtschaftlich-kul
turellen Fortschritts in unserem Zeit
alter bedeuten, daß' unsere nationale 
Zukunft in d e r  wirtschaftlichen Ein
sicht unseres Volkes und der  Entwick
lung aller seiner Glieder zu Verant
wortlichkeit und Leistungsfähigkeit 
liegt, und daß es Grenzen gibt, an 
denen d ie  Parteipolit ik vor der Gewalt 
der wirtschaftlichen Tatsachen eines 
verlorenen Krieges halt machen muß.

Prof. Dr. T h .  S c h u c h a r t .
[12 2 5]
Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Handbuch für Industrielle und G e
werbetreibende, herausgegeben vom 
H auptverband der Industrie Deutsch
österreichs. Wien und Leipzig 1920, 
Franz Deuticke. Preis 30 M.

Das Buch bietet den Arbeitgebern 
und Betriebsleitern in kurzer und 
übersichtlicher Form einen Leitfaden 
durch die g roße  Anzahl alter und 
neuer Gesetze, die das Arbeitsverhält
nis regeln. Naturgemäß ist die M ehr
zahl dieser Gesetze, und vor allem 
die einschneidenden unter ihnen, nach 
dem Kriege entstanden. Das H and

buch enthält sich jeder W ertung  der 
Gesetze und ihrer Folgen, ist aber 
naturgemäß bestrebt, die Rechte des 
Unternehmers, wie sie innerhalb der 
betreffenden Einzelgesetze gewahrt 
sind, besonders zu betonen, um zu 
verhindern, daß infolge von Unkennt
nis der einschlägigen Vorschriften die 
Betriebe den Arbeitern noch grö
ßere Rechte zugestehen, als sie 
ohnehin besitzen. Von den neun 
großen Abschnitten des Buches behan
delt d e r  erste den Betriebsrat, d. h. 
das Betriebsrätegesetz, der  zweite 
das Schlichtungswesen, de r  dritte die 
Gewerbegerichtsbarkeit,  der vierte die 
Unfallverhütungs- und Hygienevor
schriften, der  fünfte die Gesetze 
über den Arbeitsvertrag, der sechste 
die Versicherungsgesetze einschl. Ar
beitslosenversicherung, der siebente 
das Koalitionsgesetz, d. h. die Vor
bereitungen zu seiner neuen Fassung, 
der achte d ie  Bestimmungen des All
gemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, 
die sich auf das Arbeitsverhältnis bezie
h e n ; d e r  neunte schließlich enthält eine 
Uebersicht der  einschlägigen Nach
kriegsgesetzgebung. In jedem einzel
nen Abschnitte sind die Gesetze selbst 
in ihrem Wortlaute , die dazugehöri
gen Vollzugsverordnungen und die 
durch die Praxis bereits erwiesenen 
Auslegungen ganz  oder  auszugweise 
enthalten. Eine eingehende Bespre
chung des W erkes würde einen voll
ständigen Vergleich zwischen den 
österreichischen und den ähn'ichen 
reichsdeutschen Gesetzen erforderlich 
machen und damit weit über den 
möglichen Rahmen hinausgehen. Das 
W erk  bietet das Wissenswerte aus 
dem Gebiete der neuen Arbeitsgesetz
geb un g  und wird für die Zwecke, 
zu denen es nach dem Vorwort be
stimmt ist, zweifelsohne sehr dien
lich sein.

Dr. E. C. R a ß b a c h ,  
[1 2 16 ] Niedersedlitz b. Dresden.
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